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Das Bürgerrecht der Reichsstadt Memmingen
(vornehmlich tm Mittelalter).

Von Dr. Ascan Westermann.
In den Jahrgängen 1916 und 1917 der Württembergi­

schen Vierteljahrshefte für Landesgoschichte hat der bekann­
te oberschwäbische Forscher Dr. Karl Otto Müller eine le- 
enswerte Abhandlung über das Bürgerrecht in den ober- 
chwäbischen Reichsstädten veröffentlicht?) Da sie uns in die- 
es bisher noch nirgends systematisch bearbeitete Gebiet auf 

Grund zahlreicher Quellen ausgezeichnet einführt, wird sie 
hinfort für alle weiteren Forschungen über das Wesen des 
Stadtbüraerreckts aus schwäbischem Boden den Ausgangs- puE aK?müs^ Müllers Untersuchung erstreckt sich 
auf die Städte Ravensburg, Ulm, Ueberlmgen, Memimn- 
ge,n, Leutkirch, Jsny und Lindau. Die anderen Reichsstädte 
konnten nicht in Betracht gezogen werden, da ihre Stadt­
rechte, die in allen Fällen die Grundlage der Untersuchung 
bilden müssen, nicht mehr erhalten sind.

Was nun Memmingen anbetrifft, so hat K. O. Müller 
neben dem stark veralteten Druck des Memminger Stadt­

Haupt-Staatsarchiv in Münchens eine Reihe »^ Quellen, 
die unsere Kenntnis über das M^minger Bürgerrecht

Mals Thema „Memminger Bürgerrecht" beschäs-Ä ^n vNen Wie« kann ich freiliZ nichts Besseres 
tun'alF meinem mit so großer Klarheit arbeitenden Ge­
währsmanne Müller folgen. .

RüraerreLt spielte in früheren Zeiten eine ganz ande« L L jährte doch die alt^mit
hoben M-Nr^atten Mauern und Türmen umkranzte Stadt, 
'M Gea?nsa^ zu den auf dem 'flachen Lande herrschenden 
unsicher» Ältänden, einen ungemein höheren Grad von SiNL-t Nr Lebm und Eigentum. Wer das Bürgerrecht 
erwaA gem>ß diesen erstrebenswerten Schutz; wer es wie-

^-r» der Folge bezeichnet: Müller I bezw. II mit der 
SeiteL und Urkunden. Ge­

schönt ^amME HW ^hr. Freyberg Bd. 5
aus HusMA s?" 1830 (hier abgekürzt StR. mit der 

betr^Sette  ̂Leider^sind die einzelnen Paragraphen nicht 

mal in Angriff genommen, ist aber leider umervE 
wäre h ö ch st w ünschenswert, Laß sich ein junger Ju­
rist an diese Arbeit macht.

') In der Folge abgekürzt mit StA. Mem.
«I Gekürzt mit HEIA. Mü. In der Hauptsache kommen 

in Betracht- Memminger Derordnungsbuch von 1488 (Lit- 
teE°«^r Reichsst. Memm. X. T. 11); Memminger Bür­
gerbuck de 1401^-1424 (Litteralien der Reichssft Memm. 
X. T 741 lind Kopialbuch (Litteralien der Reichsst. Memm. 
X. E. 3, enthaltend die Privilegien). 

der verlor, sah sich in die Fremde, das „Elend", hinausge­
stoßen ohne das Bewußtsein zu haben, daß die städtische Ob­
rigkeit sich mit den ihr zur Verfügung stehenden Machtmit­
teln für ihn einfetzen würde. K. O. Müller macht mit Recht 
darauf aufmerksam, daß die Anziehungskraft der mittel­
alterlichen Städte keineswegs geringer war als die der mo­
dernen. (I, 184). Die Bürgeraufnahmelisten der mittel­
alterlichen Städte reden eine klare Sprache, sie sind ein Be­
weis für die schon damals herrschende Landflucht. Leider 
ist für Memmingen nur noch ein die Jahre 1402 bis 1424 
umfassendes Bürgerbuch vorhanden?) In diesen 22 Jah­
ren sind 291 neue Bürger ausgenommen worden, mithin 13 
im Jahresdurchschnitt. Im Verhältnis zu den Ravensbur- 
ger Bürgeraufnahmen ist das freilich wenig, denn hier wer­
den in den dreißig Jahren von 1385 bis 1415 nicht weniger 
als 1040 Personen mit dem Bürgerrecht begabt; Las macht 
fast 35 'für das Jahr. In früheren Jahren war in Mem- 
mingen die Bevölkerungszunahme aus den zuwandernden 
Kreisen unzweifelhaft eine höhere, aber zu Beginn des 15. 
Jahrhunderts setzte schon der wirtschaftliche Verfall ein. Er 
färbte natürlich auch auf die Bürgeraufnahme ab. Im 
Jahre 1462 zählen wir nur mehr sechs neue Bürger, 1466 
fünf, dagegen 1488 wieder zehn.")

Das Bürgerrecht konnte auf dreierlei Weise erworben 
werden. Selbstverständlich war es, daß es den Kindern 
eines Bürgers so zu sagen schon bei der Geburt in die 
Wiege gelogt wurde. Praktisch wirksam wurde es aber 
erst, wenn die Kinder „zu ihren Jahren" gekommen waren; 
mit welchem Lebensalter jedoch dies in Memmingen ein- 
trat, darüber geben uns die Quellen keine Auskunft. Auch 
uneheliche Kinder erbten das Bürgerrecht. Erst als man 
begann in der unehelichen Geburt einen Makel zu erblik- 
ken, wurde den unglücklichen Unschuldigen dieses Erbe vor« 
enthalten. Man hatte aber nichts dagegen, wenn sie sich 
das Bürgerrecht wie sonstige Fremde erkauften?)

Weiter erfolgte die Einbürgerung durch Heirat. 
Wer einen Bürger oder eine Bürgerin oder eines Bürgers 
Kind m Memmingen heiratete, hatte, sobald er ein ganzes 
Jahr ohne von einem 'fremden Herrn als sein Eigen rekla-

"orden zu sein m der Stadt saß, ohne weiteres das 
den Bürgerverband ausgenommen zu

*"e Unehelichen konnten das Bür­
gerrecht erheiraten (ebd.).

diesen Fall sind die meisten B-stim« 
sie a^Ü s A n " Durgerausnahme Angeschnitten - erfolgte 
natürlich von Zugewanderten' Dem Rat war es
A be r i n ungeeignete Elemente abzuweisen.
derWebr-nA^ der Stadt war jeder, der zur Hebung 

Feuerkraft sowie der Produktion beitragen 
konnte, stets willkommen. Als dann später der Zunftgeist 

. l-Amn. 4. Ueber die falsche Datierung 1401 statt 
M siehe meinen Aussatz in den „Familiengeschichtlrchen 
Blattern« 1921, Heft 10.

°) Städtische Einnahmebücher in SEM. Fol.-Bd- 4o8, 
460 und 462.

?) Memm. Berordn -Buch von 1488, Bl. 25 R.
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M verknöchern begann und der Eigennutz der einzelnen 
Bürger das Eesamtwohl der Gemeinde überwucherte, da er­
schwerte man die Aufnahme mehr und mehr und machte sie 
von Bedingungen abhängig, denen der Ansuchende häufig 
nicht entsprechen konnte. So verlangte der Rat 1622 von 
jedem sich um das Bürgerrecht Bewerbenden ein Vermögen 
von 100 fl., eine Summe, die der gemeine Handwerker je­
ner Zeit kaum aufzuweisen hatte?)

Am liebsten sah es der Rat, wenn die Anziehenden 
freie Leute waren. Aber auch Leibeigenen, Vogtleuten und 
Zinsern öffnete er bereitwillig die Stadttore. Er verwahrte 
sich nur von Anfang an dagegen sich ihretwillen in irgend­
welche Streitigkeiten mit ihren Herren einzulassen. Erst 
wenn ein Unfreier Fahr und Tag unangefochten in der 
Stadt saß, schützte er ihn vor dem „nachjagenden" Her-rn, 
d. h. der Herr konnte dann gegen seinen Leibeigenen kein 
gerichtliches Urteil mehr auf Verlassen der Stadt erlangen, 
ebensowenig wie der Rat dann noch das in die Stadt ge- 
flüchtete Gut herausgab. (StR. 270.) Andererseits aber 
blieb ein gewisser Grad der Unfreiheit auch weiterhin be­
stehen. Er zeigt sich darin, daß bei dem Tode eines solchen 
Büßers ein ermäßigtes Fallrecht beansprucht werden konn­
te, daß also der Leibherr oder der Klostervogt die Heraus­
gabe von bestimmten Gegenständen aus der Erbmasse ver­
langen durfte. (StR.)-) Ob ein Memminger Neubürger 
ebenso, wie das z. B. in anderen oberschwäbischen Städten 
der Fall war, dem Leibherrn einen Teil der früher schuldi- 
An Dienste auch weiterhin leisten mußte, vermag ich mit 
Sicherheit nicht anzugeben. Es erscheint mir jedoch wahr­
scheinlich; denn einerseits enthalten weder die Privilegien 
noch das Stadtrecht eine darauf abzielende Stelle, während 
andererseits die Vogtleute, d. h. die einer Kirche zu Dienst­
lerstungen Verpflichteten, durch das Privileg König Ru- 
dolss I. von 1286 ausdrücklich von dem Dienst bei lebendem 
"erbe befreit wurden, (s. d. Kop.-B.).

Line grundlegende Aenderung trat in Memmingen erst 
durch das Privilegium Kaiser Friedrichs III. vom 19. Juni i 
1471 ein.") Es bestimmt, daß derjenige, welcher fünf Jah­
re unangefochten in der Stadt gesessen sei, die volle Frei­
heit damit erlangt habe.

Es war natürlich, daß die umliegenden Klöster und 
Herrschaften schon lange vorher eine dahingehende Entwik- 
kelung mit scheelen Augen ansahen. Sie suchten ihrerseits 
kaiserliche Privilegien zu erlangen, die den Städten die 
Aufnahme Unfreier verboten. Nützen konnten derartige 
Bestimmungen nichts, die Städte übten nach wie vor un­
vermindert ihre Anziehungskraft aus. Aber an vielen 
Orten, so auch in Memmingen, begann der Rat eine an­
dere den Nachbarn entgegenkommende Politik einzuschla- 
gen. Man verlangte zu Anfang des 16. Jahrhundert von 
den sich um das Bürgerrecht bewerbenden Unfreien, daß 
sie sich vorher mit ihrem Herrn auseinandersetzten sollten. 
Leibeigene Bürger duldete man seitdem nur noch aus­
nahmsweise in !^r Stadt.") Ein besonderer Fall verdient 
hrer festgehalten zu werden. Als 1528 — also in der Re- 
sormationszeit — ein zu Woringen lebender Leibeigener 
vas Memminger Bürgerrecht erwerben wollte, und den Rat 

aus der Leibeigenschaft zu entlassen — Woringen 
gehörte damals der Stadt — schlug man ihm zwar sein Be­
gehren ab, aber der Rat beschloß nach eingehender Bera­
tung bei Rechtsgelehrten und anderen Städten anzufragen, 
ob man Leibeigene aus Barmherzigkeit freilassen dürfe 
oder nicht.") Welche Antwort dem Rate geworden ist, 
konnte ich leider nicht ermitteln, jedenfalls aber sehen 
wir, daß der Rat m der Folgezeit sein Fallrecht seinen in 
den Dörfern der Umgegend wohnenden Untertanen gegen- ! 
über stark mildert^ wenn er nicht in einzelnen Fällen sogar 
ganz darauf verzichtete.")

°) Unold, Geschichte der Stadt Memmingen, S. 253.
-)Daneben s. auch das Privilegium Kaiser Ludwigs 

v. 6. 9. 1344 (Kopialbuch X. C. 3 im HStA. ML.)
") StA. Mem. 258/3., abgedr. bei Lünig, Bd. 13, S. 1422.

", k. z. P. RP. v. 6. 4. 1513, 13. 7. 1513, 23. 9. 1517, 
21, g. 1518, 1. 2. 1521. (RP — Ratsprotokolle im StA.

RP. v. 27. 1. 1528.
") RP. v. 26. 1. 1530.

Aeußerst vorsichtig war man mit der Verleihung des 
Bürgerrechts an Ritter und Geistliche, doch machte man 
einen Unterschied zwischen den Welt- und Klostergeistlichen. 
Bei den Rittern und den Klostergeistlichen lag die Gefahr 
stets nahe, daß ihr in der Stadt oder dessen Gemarkung er­
worbenes Eigentum der Steuer entzogen und dadurch die 
städtische Finanzkraft Lauernd geschädigt wurde. Die Ge­
fahr des Ueberhandnehmens der toten Hand lag bei den 
Weltgeistlichen nicht so nahe, besonders wenn eine fürsorg­
liche Gesetzgebung die nötigen Hindernisse dafür geschaffen 
hatte. So war es denn auch selbstverständlich, daß Mem­
minger Stadtkinder, die Weltgeistliche wurden, ihr Bür­
gerrecht behielten. Voraussetzung dafür war, daß sie sich 
den Bürgerpflichten genau so wie die andern Bürger auch 
willig unterzogen. Ob auswärts geborene, aber mit einer 
Stadtpfründe begabte Priester in Memmingen Dollbürger 
wurden oder nur den sogen. Beisitz erwerben konnten, muß 
ich dahingestellt sein lassen, sicher aber konnten emeritierte 
Geistliche, die ihren Lebensabend hinter den schützenden 
Stadtmauern verbringen wollten, in das Bürgerrecht auf­
genommen werden.

Ebenso vorsichtig war der Rat bei der Dürgeraufnahme 
sogen. Amtmänner, also von Beamten weltlicher und geist­
licher Herren. Nur wer glaubhaft nachweisen konnte, daß er 
seinem Brotherrn vor dem Abzüge Rechnung abgelegt hat­
te, bekam die Erwerbung des Bürgerrechts gewährt. Man 
erwartete dadurch mit Recht, nicht in Streitigkeiten -wi­
schen Diener und Herrn hineingezogen zu weÄen.

Eine besondere Stellung nahmen im Mittelalter die 
Juden ein. Bald waren ihnen die Stadttore überhaupt 
verschlossen, bald gestattete man ihnen den Zutritt als Gast, 
bald gewährte man ihnen Beisitz. Aber auch das volle 
Bürgerrecht wurde ihnen zeitweilig zuteil. So kennen wir 
einen Juden Jselin, der in einer Urkunde vom 24. Nov. 
1413 ausdrücklich als Bürger zu Memmingen erwähnr 
wird.") Aber seit Ausgang des 15. Jahrhunderts finden 
wir keinen Bürger jüdischen Glaubens mehr in unserer 
Reichsstadt. Ebenso war den Altgläubigen nach der Re­
formation die Aufnahme in das Bürgerrecht überaus er­
schwert, wenn nicht gar unmöglich gemacht worden.

Neben diesen mehr an die Person geknüpften Bedin­
gungen traten nun noch sachliche hinzu, deren Erfüllung die 
Voraussetzung für die Gewährung des Bürgerrechts war. 
In den ältesten Zeiten war auch in Memmingen ein Bür- 
^.Ä^^^entmn an einem zu Marktrecht gelegenen 
«iÄ undenkbar. Jeder Aufgenommene mußte sich ver- 

pslichten, falls er bei der Aufnahme noch nicht im Besitze 
eines solchen Grundstücks war, es innerhalb einer bestimm­
ten Frrst zu erwerben. Als dann der Anfang der Bür­
ger großer und damit der Erwerb eigenen Grund und Bo­
dens schwieriger wurde, ging man dazu über, von den neu­
en Bürgern ein Eintrittsgeld zu verlangen. In den Jab­
ren, aus denen das oben erwähnt« Bürgerbuch stammt, be­
trug dieses direkt „Bürgerrecht" genannte Eintrittsgeld 
21/2 Pfund Heller. In der Woche vor dem St. Jörgenta« 
1458 wurde es auf mindestens 10 Pfund Heller heraus«^ 
setzt.") Aber schon 1622 mußt« ein Mann 50 fl., eine 
jedoch nur 25. fl. zahlen?-)

Selbstverständlich stand es dem Rat frei in besonderen 
Fällen von der Erhebung der Einkaufsumme abzusehen Das 
war fast regelmäßig der Fall, sobald dem Rat an der 
Gewinnung eines geschickten Handwerkers für den stati­
schen Dienst selbst gelegen war. Dahin gehören der Stadt- 
?.""mermann, auch Stadtwerkmann genannt, der Arm­
brustschnitzer, der Plattner, der Brunnenmacher und der- 
glelchen Leute mehr; auch der Stadtbleicher, der Mangmei-

Stadtarzte, Schullehrer, der Stadtschreiber und die 
von dem Eintrittsgeld meist befreit.") 

Armen Leuten konnte es der Rat schenken dder bis zu ei­

»! R-lq-ft. M-mm. Url. 1SS, O-ig.

) Unold, a. a. O. S. 216
") ebenda, S. 253. '
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nem gewissen Zeitpunkt stunden. Auch das Abverdienen an , her „ohne Steuer und Wacht" in Memmingen gesessen wa- 
städtischen Arbeiten kommt vor." ren, hören wir wieder im Oktober 1603.")

Nun war der Stadt wenig damit gedient, wenn ein Parallel mit denVerhandlungenwegenAufnahme ins 
Fremder sich das Bürgerrecht nur zum Genuß irgend eines Bürgerrecht gingen l^esmal auch Verhandlungen wegen 
Vorteils für kurze Zeit sichern wollte. Man erteilte daher Ausnahme m eine Zunft einher; denn es galt rn Memmin- 
das Bürgerrecht stets nur auf mindestens fünf Jahre und »en, wie m allen schwäbischen Städten der Gwndfatz: kein 
verlangte die Hinterlegung einer gewissen Summe als Bürgerrecht ohne ZunftreA
Maßregel gegen ein vorzeitiges Wiederverlassen der Stadt, öeirecht.- ) Dieser ErmiHatz konnte sich in Memmm^n 
Da sehr viele Neubürger finanziell nicht in der Lage waren verständlich erst nach dem 9. November 1347, dem Ge- 
die geforderten Summen aufzubringen, trat dafür sehr ourtstage der Zunftverfassung, herausbilden. Wie das
bald die Gestellung einer Bürgschaft ein, so daß auch vermö- Bürgerrecht, so konnte auch das Zunftrecht ererbt, erheiratet
gende Einwanderer in späterer Zeit fast immer Bürgen und erkauft werden. Der der Einheirat aber kam es dar-

»st-r-n Stadtbüraer stellten Diese auk an, ob der Hochzeiter des Handwerks mächtig war, odera teren StEbmgtt ste^ Dl^^ er es erst erlernen wollte. In diesem Falle hatt« er der 
ba7LU N WeiuenA^ Zunft auf Grund ttnes 1430 Attikels

nor Ablauf der funk ^labre ob- den „Lernpfennig" m der Hohe von 30 Schilling Hellern, A ein Pfund Wachs für die Kirchenlichter des Bruderschaft^
Mand verfallen Eine Ausnahme altars und ein Viertel Wein zu reichen. Außerdem hatte wenn der Neübüraer EN der Zunftknecht einen Schilling Heller zu beanspruchende 

verlassen mußte oder ikm die Einkaufsbedingungen für den Neuaufzunehmenden waren, ^^ii" n-r?nsen wurde-°l ° was Wachs, Wein und Zunftknecht anbetrifft, die gleiches
Stadt „um Eult verrufen wurde. ) ! ^r 7 Pfund Heller zu geben.") Während

Die Höhe der Bürgschaftssumme wurde vom Nat von ^je Kinder eines Neubürgers ohne weiteres durch 
Fall zu Fall festgelegt. Nach dem Stadtrechtsbuch von 1396 Einkauf des Vaters das Bürgerrecht miterwarben,
sollte diese Summe mindestens 20 Pfund Heller betragen, I wurde ihnen dieser Vorteil durch die Bestrebungen der 
die innerhalb 14 Tagen oder zu einem sonst festgesetzten Zünftigen sich mehr und mehr abzuschließen verkümmert. 
Ziel erlegt wesden mußten. Jedoch wurde diese ^stim- 20. Nov. 1517 beschloß der Rat, daß sich hinfort der Va-
mung nicht genau eingehalten, wie das Burgerbuch aus wegen seiner mitgebrachten Kinder sowohl wegen des
dem Anfang des ^.Jahrhunderts ^"E.^^'^nn nicht we- Bürger- wie auch wegen des Zunftrechts mit dem Rat und 
niger als ein Viertel der darin verzeichneten Neuburger Zunftmeister „vertragen" solle.") Damit war der 
verbürgte eine geringere Summe. Am meftten finden wir Grundsatz, daß auch zuziehende Kinder Bürger- und Zunft- 
damals Beträge von 10 Pfd-Heller (57 mal), 20 Pfund ^cht kaufen mußten, zur Geltung gekommen.
Heller (114 mal) und 20 Gulden das sind Der Nachweis eines bestimmten Vermögens wurde im
Heller — (26 mal). Ziehende Patrizier hinterlegten Mittelalter von dem Memminger Neubürger nicht gsfor- 
mehr; sie erscheinen mit 30, 40, 50 und einmal gar mir ivv ^tt. Auch diese die Einwanderung erschwerende Bestim- 
Eulden. In dem Zuletzt genannten Falle handelt esstq blieb, wie schon wefter oben erwähnt, einer späterer 
um einen sonst in der Memmmger Geschichte nicht wer er Zejt^orbehalten.
bekannten Bärtlin Stauß (Stoß.) von FusM, - Eine dritte Forderung an jeden in das Bürgerrecht
Oktober 1406 in das Bürgerrecht ^^enommen , . Eintretenden war der Besitz von Harnisch und Wehr. Nur
für den Hermann Tumarr, Ruf Wn s,, ganz Mittellose konnten vom Rat davon befreit werden;
Schwendi und San- «EI die ubeEhmem lagerten im städtischen Zeughaus Waffen für den
Bei Einheirat»«« und Wi^er^werbuna ^s BuW Notfall. Es sollte sich eben jeder Arm der Stadt, die ihm 
wurde von der Gestellung von Burgen abMch soviele Vorteile bot, bewaffnet zur Verfügung stellen. An
wurde den Zuziehenden dw.^vrMaftss m » ledem 1. Mai, an welchem Tag« die gesamte Bürgerschaft
willen" geschenkt. Auch die rn dre Drenste der Stadt Tre- sich auf dem Markt versammelte um dem neuen Rate Ge- 
tenden waren davon vesreir. ____ ,, horsam zu schwören, wurde das Gebot des Harnischbefitzes

Als eine weiter« Abgabe hatte der das Bürgerrecht erneut verkündet.") Jährliche Waffenschau sorgte für Gin­
Erwerbende ein Viertel Wein zu geben; ursprünglich teil- Haltung des Gebots, und wer dabei ohne Harnisch betroffen 
ten sich die Ratgeben darern, aber schon die Reaktion des wurde, hatte ein Pfund Heller Straf« zu zahlen (StR. S. 
Stadtrechts von 1396 überwjes den Wein den Insassen des 294). Andererseits durftM aber weder Harnisch noch Waf- 
Spitals.") ftn gepfändet werden und ein Verkauf konnte nur mit

__ -ie wir annehmen müssen — scharfer Frem- Willen des Rats vor sich gehen. Selbstverständlich war auch 
denkontrolls aelang es bei dem auch in flauen Zeiten stets das Verleihen außerhalb der Stadt verboten (ebd.). 
lebhaft bleibenden Verkehr immer wieder frem^n Ele- Hatte der sich um das Bürgerrecht Bewerbende alle Vor-
Menten in Memmingen unbemerkt unterzuschlupfen um> bedingungen erfüllt oder war die Gewähr für eine rechtzei-
womLalick iabrelang die Vorteile der Stadt zu genießen oh- tig« Erfüllung gegeben, so wurde er vor den versammelten
n« die Lasten auf sich -u nehmen. Um diesem Unfug zu steu- Rat geladen und unter Leistung des Bürgereides mit
ern. veranstaltete der Rat von Zeit zu Zeit eingehende Handschlag verpflichtet. Der Stadtschreiber aber verzeich- 
Razzias, die fast immer erfolgreich ausgingen. Die Aufg^ nete die Bürgeraufnahme im Bürgerbuch. Erst jetzt galt der 
griffen«» mußten, sofern sie sich nichts Besonderes hatten Aufgenommene als vollwertiger Bürger und genoß die den 
Suschulden kommen lassen, sich um das Bürgerrecht bew«- Bürgern zustehenden Rechte, wie er auch ihr« Pflichten zu 
ben. Wer das nicht tun wollte oder wer dem Rate Nicht teilen hatte.
genehm war hatte umgehend der Stadt den Rücken zu keh- Als vornehmstes Recht des Bürgers galt die personli- 
ven. So wissen wir von einer Reihe von Bürgeraufnah- che Freiheit. Wir haben schon gehört, in welchen Gren­
zen aus dem Jahre 1415, die aus diesem Grunde erfolgten, zen der Rat seine Bürger gegen die auswärtigen Leib- oder 
Auch Schorer berichtet zum Jahre 1449, daß man ,Me ar- Vogtherren schützt« und in wie weit der Rechtssatz «Stadt- 
men Schüler und die, so nicht Bürger waren aus der Stadt luft macht frei" auch in Memmingen zur Anwendung kam. 
getrieben habe, und — so fugt er hinzu — „deren waren Konnte so der Neubürger einerseits in Ruhe seinen Ge- 
vrele."") Ebenso erzählen die Ratsprotokolle vom 30. Aug. schäften nachgehen ohn« eine foitaesekte Störuna durch den 
^10 und vom 3 März 1530 von Maßnahmen, die sich <mf ehemaligen Herrn befürchten zu müssen, so hatte er sich auch 
dre Feststellung sicher ungebetenen Gast« beziehen. UM andererseits durch die Büraeraufnahme den Schutz semer 
von einer erneuten Austreibung von Einwohnern, die bis- neuen Obrigkeit vor willkürlichen Eingriffen der Mitbur-

") Bürgerbuch 1401—1424, Bl. 12 R.
") StR-, S. 30Of.
") StR-, S. 304.
2-) Schorer, Memminger Chronik, S. 18.

") Ebenda, S. 118.
") StR., S 300.
") Verordn.-Buch »- 1488, Dl. 20.
2°j RP. v. 20. 11- 1517.
") Verordn-Buch v. 1488, Bl. 1.
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ger in seine persönliche Freiheit erworben. Das Memmin- 
Ar Stadtrecht verbietet ausdrücklich seinen Bürgern andere 
Mitbürger anzufallen oder ohne Ratsgenehmigung zu fan­
gen (StR, 285). Festnahmen bei frischer Tat sind natürlich 
ausgenommen. Wer dieses Gebot Überfahrt, verfällt der 
Stadtverwersung auf die Dauer von fünf Jahren und hat 
Mu noch 25 Pfund Heller Strafe zu zahlen. Fängt aber ein 
Bürger den andern freventlich ohne Recht um Geld von 
rhm zu erpressen oder um ihn — wie es im Stadtrecht 
heißt — an Ehren, an Leib oder an Gut zu mißhandeln, so 
verfällt er mit Leib und Gut der Stadt und verliert das 
Bürgerrecht auf ewige Zeiten (ebd. 286). Dabei war es 
AAMültig, ob die Freiheit des Bürgers in Memmingen 
leibst oder an einem fremden Orte angetastet wurde.
. Auch das Haus des Bürgers war heilig und durfte nur 
rn friedlicher Absicht betreten werden. Das ging sogar so­
weit, daß ein auf frischer Tat verfolgter und in ein frem­
des Haus entflohener Verbrecher nur von dem Bürger­
meister, dem Ammann oder dem Büttel festgenommen w«r- 
dou durfte (ebd.). Freilich war jedermann auf Anrufen ver­
pflichtet das betreffende Haus mit zu umstellen, um ein 
weiteres Entkommen des Flüchtlings zu verhindern. Der 
Hausfriedensbruch wurde mit 10 Pfund Heller Strafe und 
einjährigem Stadtverbot geahndet.

Von besonderer Wichtigkeit war «in Artikel des Pri­
vilegiums König Rudolfs I. vom 25. Januar 1286, nach 
dem den Bürgern Schutz vor fremden Gerichten in Sachen 
ihres dem Marktrecht unterworfenen Eigentums und in 
anderen weltlichen Angelegenheiten zugesichert wurde?*) 
Von da ab stand der Memminger Bürger nur noch dem 
Stadtgericht zu Recht und die Stadt verstand es Einbrüche 
m dieses ihr zu-stehende Recht stets mit Erfolg abzuwehren. 
AM das Hofgericht hatte seit den Tagen Karls I V. keine 
Echt mehr Memminger Bürger vor seme Schranken zu 
uwen?*)

Wie K. O. Müller es ganz richtig erkannt hat, waren 
Apolitischen Rechte der Bürger unserer oberschwäbischen 
MÄste recht beschrankt. Das war auch in Memmingen der 
Sau. Es haickelt sich hier um das aktive und passive Wahl­
recht zu den Körperschaften, denen die Leitung der Geschicke 
der Vaterstadt zufiel.

Solange die Stadt noch im Besitz der Welsen und Stau- 
fer war, kann von einem aktiven Wahlrecht der Bürger kei­
ne RÄ>e sein. Wir besitzen zwar über diese Periode keine 
für Memmingen Aufschluß gebenden Nachrichten, aber es 
wird hier nicht anders gewesen sein als in den andern die­
sen Fürsten gehörigen Städten: der Stadtherr setzte den 
Ammann als seinen Stellvertreter ein und berief diejenigen 
Bürger, die an den Gerichtssitzungen teilzunehmen hatten. 
In besonderen Fällen wurden diese Richter auch in anderen 
Angelegenheiten zu Rate gezogen. Das mußte nach dem 
Aussterben der Staufer sich ändern. Der Kampf um die 
Deichs freiheit begann. Der König trat an die Stelle

"E^Äen Stadtherren, und das an Macht immer mehr 
stEvde Königtum Lot der Stadt Gelegenheit die alten 
r^!I«ln M lösen und eines der Reichsrechte nach dem an- 

sich zu ziehen. Der Ammann blieb einstweilen zwar 
komglichn und von dem König oder seinem Land­

Beamter, aber die Bürger verstanden es 
feine Macht immer mehr einzuschränken und in der Person 

Bürgermeisters ihm einen konkurrierenden städtischen 
Beamten entgegenzustellen. Der Sieg des Bürgermeisters 

er den Ammann tatsächlich schon fast ein 
su-r Seite geschoben hatt«, durch das Privileg Konrg Ruprechts vom 11. August 1401 en^ 

schreden. ) Es ubertrug den Memmingern die Besetzung 
des Ammannamtes. der Ammann wurde städtischer 
Beamter. Es verschlug dabei Nichts, daß das Dr vil«, zu­
nächst nur auf 10 Jahr« gewährt wurde; denn ^ mehr­
maliger Erneuerung kam die Stadt 1438 durch Verpfändung 
in den dauernden Besitz dieses wichtigen Amtes?»)

-*) Kopialbuch im H. Sts. A. Mü. Litteralien der 
Reichsst. Mem. X. C. 3.

-°) Privilegium v. 13. Juni 1354 ebd.
»o) St. A. Mem. 258/2 Vidimus aus dem Jahre 1402.
*») Verschreibung König Albrechts II. vom 28. Sept. 

1438 in HStA. Mü., Reichsst. Mem. X. T. 3. 

r... Dw Behörde, die in dieser Periode die Leitung der 
städtischen Angelegenheiten in die Hand nahm, war der 
L " t- Ursprünglich — wie oben schon erwähnt — in der 
Hauptsache Gerichtsbehörde, verstand er es sich auch in po­
litischen und wirtschaftlichen Dingen fest in den Sattel zu 
setzen. Die Frage ist nun die, welchen Anteil hatte die 
Bürgerschaft an der Besetzung der Ratsstellen? Aus der 
Bmntwortung dieser Frage ergibt sich das Matz der poli- 
nschen Rechte unserer Memminger. Auch hier haben wir 
^r die erste Ratszeit keine direkten Quellen, aber aus der 
schlichen"^ der Verfassung läßt sich manches mit Sicherheit

As Zur Mitte des 14. Jahrhunderts kommt ein akti­
ves Wahlrecht sämtlicher Bürger nicht in Frage. Es ist so­
gar zweifelhaft, ob das Wahlrecht einer bestimmten Grup­
pe von Bürgern, nämlich den Geschlechtern, zufiel, oder ob, 
was wahrscheinlicher ist, der Rat sich von Fall zu Fall selbst 
ergänzte. So oder so, der Erfolg war der gleiche: die Be- 
festlgllNA der Geschlechterherrschaft. Die 
Be^elteschlebung der Masse der mit dem Bürgerrecht be­
gabten Einwohner mußte zunächst zu einer reinen Vetter- 
leswirtschaft und in der Folge hiervon zu heftigen Kämp­
fen um das Wahlrecht führen. Die politisch entrechteten 
Bürger fanden in den wirtschaftlich schon bestehenden snt- 
wersten die Stoßtrupps» gegen die übermütigen Geschlech­
ter. Es zeugt von hoher politischer Einsicht der Führer 
beider Parteien, daß — so weit wir wissen — blutige Er­
eignisse, wie sie in anderen deutschen Städten damals an 
der Tagesordnung waren, in Memmingen vermieden wer­
den konnten. Am 9. November 1347 geben die Geschlechter 
nach .Unter Wahrung einiger Ehrenvorrechte gaben sie 
den Zünftigen den Weg in den Rat unter Anwendung ei­
nes komplizierten indirekten Wahlverfahrens frei?-) Die 
antwerke schlössen sich nunmehr zu elf Zünften zu­
sammen, zu denen später die Geschlechter als zwölfte Zunft 
— die Erotzzunft — hinzutreten. Sämtliche Angehöri­
ge jeder einzelnen Zunft wählten jährlich am Wahltage 
durch Stimmenmehrheit elf Männer aus ihrer Mitte. Das 
waren die sogen. Elfer. In jeder Zunft wählten dann dies« 
Elfer ihren Zunftmeister, den Vorstand der Zunft, und zwar 

»^S« ,aus drei ihnen von der Gesamtheit der abtre­
tenden Zunftmeister vorgeschlagenen Zunftgenossen. Die 

^wählten Zunftmeister traten als 
m den Rat und bildeten hinfort ein star- 

^^ ^kr^rsches Element im engeren Stadtregiment. Die 
aÄ nnt Zufalls zwölf an der Zahl, geschah

3" jeder Zunft präsentierten der e^^ NiF^Z^tmelster und seine Elfer ihren Zünftigen 
aber nicht der betreffenden Zunft anzu- 

buchte, vielmehr häufig den Geschlechtern ent- 
Die Zunft hatte sich mit Stimmenmehrheit für 

Mer gegen den Präsentierten auszusprechen. Fiel die Ab­
stimmung gegen den Vorgeschlagenen aus, so erfolgte so­
lange ein neuer Vorschlag, bis ein positives Ergebnis er­
zielt woAen war. Zur Wahl des Bürgermeisters aber tra­
ten die Elfer aller zwölf Zünfte zur „Gemeinde" zusammen 
um aus zwe, von der Zunftmeisterbank vorgeschlagenen 
Xandrdaten den ihr genehmeren mit Stimmenmehrheit zu 
kuren. In der gleichen Weise erfolgte die Wahl des Am- 
manns, jedoch nur all« zwei Jahre; denn solange dauerte 

die Wahl der Schöffen u-nd des Büt- 
Ad sind wir nicht unterrichtet; es scheint, daß der Rat dies« 

neu besetzte und daß dabei «ine Mit- 
überhaupt nicht erfolgte. Auch die ^ck«^s»AEschreibers lag bei Erledigung dieses höchst 

Postens dem Rate ob und jeder neugewählte Rat 
den m seiner Stelle zu bestätigen. Neben

hechelnde , hatt« jede Zuft noch zwei wei- 
w e?e^ B-24^"^ M wählen, die sogen. 

Odium eiber^s^All^d--"*" ^er Rat nicht gern das 
erregendenAbst^ »gemeinen Mannes leicht

bel- ° beruht auf der Darstellung von Do-
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er sich durch Hinzuziehung der Zweier, während in wichtigen 
Lebensfragen der Stadt auch noch die Elfer hinzutraten. 
Eine Befragung sämtlicher Bürger bei ganz besonderen An­
lässen kommt vereinzelt auch vor, es ist aber eine derartige 
Ausnahme, daß man sie fast als eine bewußte Durchbre­
chung der Verfassung ansehen kann. In diesen Fällen er­
folgte die Abstimmung ebenfalls in jeder Zunft für sich und 
der Antrag des Rates galt für angenommen, wenn sich die 
Mehrheit der Zünfte dafür ausgesprochen hatte. Eine ge­
meinsame Abstimmung der gesamten Bürgerschaft nach Art 
der schweizerischen Landesgemeinden kannte die Memmin- 
ger Zunftverfassung nicht.

Ich habe auf das Wahl- und Abstimmungsverfahren 
näher eingehen müssen, weil sich aus ihm die politischen 
Rechte des einzelnen Bürgers gut ablesen lassen. Wir müs­
sen gestehen, daß das aktive Wahlrecht auch im Memmingen 
der Zunftherrschaft kein ausgedehntes war. Es bezog sich 
lediglich auf die Wahl der Zweier und Elfer, alle übrigen 
maßgebenden Aemter wurden durch indirekte Wahl besetzt.

Was nun das passive Wahlrecht anbelangt, so 
konnte theoretisch jeder Bürger, der fünf Fahre zu Mem­
mingen im Burgrecht gesessen war, in ein städtisches Amt 
gewählt werden. (StR. S. 313.) Fn der Praxis sah die 
Sache freilich ganz anders aus; denn eine freie Bewer­
bung fand nicht statt. Ein verhältnismäßig kleines Kolle­
gium, in dem die Zunftmeister au^chlaMebend waren, prä­
sentierte jeweils eine beschrankte Anzahl von Kandidaten. 
Auch dieses System neigte natürlich bald einem oligarchi- 
schen Reaiment zu, von dem nur zu häufig wirklich tüchtige B^er Eges« waren. Dazu kam, daß das Ammann­
Et stiMchweigend den Geschlechtern überlassen, und auch 
der Bürgermeister meist aus ihrem Kreise genommen 
""*3m ganzen genommen, sehen wir also, daß während 
der Zeit der Zunftherrschaft zwar den Bürgern aktives und 
passives Wahlrecht zugestanden war, daß es aber tatsächlich 
nur als ein sehr beschränktes angesehen werden kann.

Aber auch ein so beschränktes Wahlrecht verloren die 
Büraer durch den Sturz der Zunftverfassung und die tAn- 
führuna der karolinischen Wahlordnung. Die 
Geschleckter Erhielten wieder das Heft in die Hand und d,e 
Wen gingen nach einem die Bürgerschaft in eine aus- 
sicktslole ^Mmderheft drückenden System vor sich^) Von 
emem WahlrÄt des Bürgers kann hinfort keine Rede 

wirkungsvoller als die politischen waren die an 
di- ^-^,na des Bürgerrechts geknüpften Wirts chaft- 
f^werbung -es^ .» das Recht aufErwerb. 
ZpA- sollte in seiner „Nahrung" geschützt werden, 
db^^uKbriakett hatte die Verpflichtung, Anordnungen 
k« 7 Obr greir^ seiner „Hantierung", also in 

in dem Verkaufe seiner Erzeugnisse 
Anem Gewerbe, Gästen" bevorzugten. Unter diesen 
vor den Fremden, d-n ^age^ Z^llermäßigungen 
Bestrebung enmüss Bürgern gewährt wur-

oen und die für mai -^ade hiedurch wurde die Konkur- ren,sRän»-it"der Gäste besonders ungünstig beeinflußt.»^ 
Au^Ä^At mnraern für einzelne, auf den Markt gebrach- 

mAt Rohstoffe oder Halbfabrikate — ge- 
wS^/m^.k^ufsrecht m»er Einstandsrecht müssen wir 

ahrte Vv r ka s ^xaufsrecht gab den Bürgern die 
Zahlen- Das > Stunden des Marktes sich 

N'»,!-» Ä» -Ar«» dl" -rst nach -In-M 
einzudecken, h Wünsche befriedigen konnten und 

gewisse ZeitvuE ihre was die Bür-
nun häufig Mit dem kalten»») Auf einem anderen 
P,'Sb-S «d - - - ch'' muß'-d«
Gatt Einkauf der Ware oder eines Teiles zurück­
treten, wenn der Bürger erklärt«, sie zu ^m gleichen Preise 
Erwerben zu wollen. (RPr. v. 17. 11.1514.)

Ein weiteres wirtschaftliches Recht des Memminger 
Bürgers war das auf Benutzung gewissen städtischen 

»»1 Dobel, a. a. O-, S. 38 ff.
»«1 k die verschiedenen Zollordnungen im StA. Mem. 

268/2 Bl 49 f.; b11/l und 313/1.
-°)z. B. für 8^: RP. v. 30. 3. 1520.

Eigentums und städtischer Einrichtungen. Die All- 
mende gewährte ihm die Möglichkeit eine vom Rat für alle 
Bürger gleichmäßig festgesetzte Anzahl Vieh unter Aufsicht 
von städtischen Hirten weiden zu lassen. (StR. 315. RPr. 17. 
1. 1528.) Solange die Aecker, Wiesen und Brühle in den 
drei Eschen von Zeit zu Zeit neu ausgeteilt wurden, hatte 
jeder Bürger das Recht in gleichem Ausmaße wie seine üb­
rigen Mitbürger berücksichtigt zu werden. Als später die 
Grundstücke, ebenso wie die Häuser in der Stadt, in das 
persönliche Eigentum des bisherigen Nutznießers überge­
gangen waren, durfte eine weitere Eigentumsübertragung 
nur an Bürger Ä»er solche, die es werden wollten, stattfin­
den. Die Vererbung von Liegenschaften an Auswärtige . 
und an die tote Hand war an Bedingungen geknüpft, die 
eine dauernde Entfremdung der Objekte verhinderten. 
(StR. 302 und 310.) Der Bürger sollte eben letzten Endes 
immer wieder in ihren Genuß gesetzt und die Steuerkraft 
der Stadt nicht geschwächt werden.

Von wirtschaftlicher Bedeutung war für dre Bürger 
auch die Benutzung städtischer Einrichtungen: die Metzig, 
die Bleiche, die Walke, die Mange, die Stadtwage waren 
in erster Linie für die Bedürfnisse der Bürger da, freilich 
nicht kostenlos, aber die Gebühr war durchaus mäßig zu 
nennen. Die Mahlmühlen in der Stadt und m chrer un­
mittelbaren Umgebung waren kein städtisches Eigentun^ 
aber der Rat sorgte durch die Muhlenordnung dafür, daß 
der Bürger um geringes Geld sein Korn mahlen lassen 
konnte. Es ist anzunehmen, daß Richtburger alle w 
städtischen Einrichtungen, wie in den anderen schwachen 
Reichsstädten, auch benutzen durften, ^er ^hohte Abuh- 
ren erlegen mußten. Auch die städtischen ^ten, die den 
Verkehr zwischen dem Rat und auswärtigen Beharren auf­
recht erhielten, durften die Bürger »ur Erlegung eigEr 
Angelegenheiten in Anspruch nehmen, sie auch m,l Einver­
ständnis des Rats und gegen Rückerstattung der Kosten an 
andere, nicht an ihrer gewöhnlichen Route gelegene 
schicken. Häufig sinken wir auch AbgesaiMe aus den. - 
hen des Rates selbst die Belange ihrer Mitbürger vor frem­
den Gerichten verfechten, stand dem Bürger dockdas R ch 
zu in schwierigen Fällen die Hilfe 
Rates anzurufen; es war selbstverständlich, daß rm a 
meinen der Nächstbeteiligte hierbei für die Unkosten a N 
kommen hatte. (StR. 273.) Uneben f-^en wir m den 
städtischen Rechnungsbüchern auch Pvsten, denenzwfolg 
Stadtsäckel mit derartigen Ausgaben belastet wurve.

Endlich möchte ick noch ein Recht erwähnen, da M «r 
Bürger mit seiner Aufnahme ins Bürgerrecht starre. 
war die Anwartschaft auf Ausnahme m er anderen 
reichen Pfründstellen im Spital °der den anderen 
Pfründanstalten. Die unentgeltliche Aufnahm s s 
natürlich an Alter oder Gebrechlichkeit, an AE 
Wohlverhalten geknüpft. Daneben ^nn^ aber auq 
wohlhabendere Bürger sich in eine d-^er Anstalten s^den 
Rest seines Lebens — sogar unter Einschluß seiner eigenen

d-, h-n M-mming-r M-SE M-Nn'Lk E ""LALL L« mL 
ten ihm in persönlicher und wirtschafNlch r H siHt

wir uns nunmehr zuwenden.

N°n-"uL^
Kmg-M-Int- jährlich d-m »-u-» Ra °m Sch^^ ' « 
aufgehobenen Fingern eidlich gelobt. ) L^tzutage, wur- 
der man noch nicht so schreibselig war wie h^ ^Ege er­
den die meisten Amtsgeschäfte auf mün M s 
ledigt; der Bürger mußte also sich zu verant-
Rat oder rn der Zunftstube S» erscheinen um M 3» 
warten oder um Gebote der Obrigkeit entgegen; y

behält dem Rat und den Eifern ausdrücklich die ^stAu^ 
der ihrem Rufe nicht folgenden m dem Matze vor, wie 
I^°)Hsich mehrfach ändernde Wortlaut des Eides s. im 
städtischen Aemtevbuch, StA. Mem.
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ihnen nach der Schwere des Falles für angemessen erscheint 
und es kann kein Zweifel obwalten, dass sie als Eidbrüchige 
schweren Strafen verfielen.")

Der Bürger hatte, wie es in seinem Eide lautete, der 
Stadtbehörde auch beraten und behalfen zu sein. Das Be­
raten äußerte sich nach zwei Richtungen hin: nach der Amts­
pflicht und nach -er allgemeinen Anzeigepflicht. Es war 
Bürgerpflicht das Amt, zu dem ein Bürger, sei es durch 
Wahl der Gemeinde, sei es durch Gebot des Rates, berufen 
wurde, anzunehmen und alle mit dem Amt verbundenen 
Unbequemlichkeiten ohne Murren zu erdulden. Besonders 
lästig muß das „Reiten im Dienste der Stadt" gewesen sein. 
So mancher Bürgermeister und Ratsherr satz einen großen 
Teil seiner Amtszeit in diplomatischen Geschäften im Sattel 
und am auswärtigen Konferenztisch und wir verstehen die 
Klagen eines Konrad Vöhlin, der wochenlang mit den Rats­
boten des Schwäbischen Bundes in Eßlingen auf die An­
kunft des zu den Verhandlungen angesagten Kurfürsten von 
Mainz untätig warten mußte, während daheim sein bedeu­
tendes Handelshaus des tüchtigen Leiters entbehrte.") Der 
Bürger, der sich weigerte, das Bürgermeisteramt anzuneh- 
Usen, wurde mit 5 Pfund Heller uE Stadtverweisung auf 
nn Jahr gebüßt. (ÄR. 313.) Derjenige aber, der sich oh­
ne trifttgen Grund sträubte zu reiten, mußte 10 Pfund Hel­
ler zahlen und dennoch die Botschaft übernehmen (ebd. 310). 
Die allgemeine Anzeigepflicht sollte die Stadt und die Mit­
bürger vor Schaden bewahren. Wer von einem Anschlag 
gegen die Stadt erfuhr, sei es daß äußere oder innere Fein­
de in Frage kamen, der war gebunden dem Bürgermeister 
unverzüglich Mitteilung zu machen. Aber auch bei gerin­
geren Anlässen, bei llebertretung gewisser Gesetze und Ver­
ordnungen, bestand die Rügepflicht derjenigen, die zufällig 
«enntnrs davon bekamen. Dem gleichen Tranken, näm­
lich me Stadt vor Schien zu bewahren, lag auch die Pflicht 
des Fnedegebietens und des Friedehaltens zu Grunde, war 
doch immer die Gefahr nahe, daß aus kleinen Reibungen 
zwischen einzelnen Bürgern größere das ganze Gemeinwe­
sen erschütternde Unruhen entstehen konnten. Wer das 
Friedegebot mißachtet, verfällt einer Strafe von fünf Pfund 
Aller und muß dazu ein Jahr das Stadtgebiet meiden 
(StR. 290).

Die vornehmste Pflicht des Bürgers war sicherlich die in 
den alten germanischen Anschauungen wurzelnde Wehr­
pflicht. Sie war ursprünglich persönlich und die Bewaff­
nung — mit Spieß, mit Armbrust oder zu Roß — richtete 
sich nach der Vermögenslage des Wehrpflichtigen.") Wie 
schon erwähnt, mußte der Bürger einen Harnisch besitzen. In 
späterer Zeit, als Spieß und Armbrust unzeitgemäße Waf­
fen geworden waren, hatte jeder Bürger und mannbare 
Bürgerssohn sich auf eigene Kosten mit einer Muskete zu 
bewaffnen und mußte sich auch fleißig in ihrem Gebrauche 
üben.")

Der zunehmende Krämergeist, der die Memminger Bür- 
S" schon seit Ende des 14. Jahrhunderts erfaßte, führte 
Nr bald dazu anstelle der persönlichen Wehrpflicht die 
Stellvertretung zuzulassen. In der Stadt gab es, besonders 
unter den zahlreichen Gesellen, genügend Elemente, die ge­
gen gutts Geld ihre Haut für andere Leute zu Markte tru­
gen. Die Stellvertetung kam natürlich nur den Reicheren 
zu gute und mußte bei der ärmeren Bevölkerung leicht 
Unzufriedenheit erregen. Hiergegen suchte sich -er Rat durch

Verordn.-Buch v. 1488. Dl. 4.
*°)Brief Böhlins an den Memm. Rat vom 4. 7. 1503 

StA. Mein., Fol.-Bd. 291.
1422: unter 10 Schi«. Hl. Steuer zu Fuß mit ei­

nem Spieß oder einer Hellebarde; von 10 Sch. bis 2 Pfd. 
zu Fuß mtt einer Armbrust; von 2 bis 4 Pfd. zu Roß; von 
von 4 bis k Pfd. zu Roß nebst einem Fußknecht mit einer 
Armbrust; von S bis 9 Pfd. zu Roß nebst einem rettenden 
Knecht; über 9 Pfd. Steuer zu Roß nebst zwei reitenden 
Knechten (StA. Mein. 266/2, Bl. 106).

14S8: als nur „Rosse geboten" waren: unter Pfd. 
Steuer war er frei; 7H Pfd. ein halbes Roß, d. h. zwei hat­
ten zusammen einen Berittenen zu stellen; von 7Vs bis 15 
Vw ein Roß; von 15 bis 2214 Pfd. anderthalb Roß; über 

Zwei Roß. (Schorer Thron. S. 23).
") Unold, Gesch. v. M.. S. 253.

Einführung des Söldnerwesens zu schützen. Die für einen 
Kri^szug nötigen Knechte wurden hinfort aus den in 
Oberdeutschland und besonders in der Schweiz immer zahl­
reich zu findenden Kriegslustigen von der Stadt gewor­
ben und aus allgemeinen Mitteln erhalten. Der Bürger 
wurde bald nur noch zu den Waffen gerufen, wenn die 
Vaterstadt selbst in unmittelbarer Gefahr war. So sehen 
wir denn auch während der verschiedenen Belagerungen im 
dreißigjährigen Kriege die gesamte männliche Bürgerschaft 
auf den Mauern und Wällen neben den schwedischen oder 
kaiserlichen Truppen den Dienst versehen.

Kriegführen kostet Geld. Daher war auch der Bürger 
verpflichtet nach Maßgabe seines Vermögens dazu beizutra- 
gen: er war, wie man es nannte, reisgeldpflichtig. Das 
Reisgeld, später Kriegs st euer genannt, wurde 
nach dem jeweiligen Bedarf von Fall zu Fall umgelegt. Es 
geht aus den Quellen nicht hervor, ob stets die gesamten 
Bürger davon betroffen wurden, rder nur die, die bei der 
Losung sich freigelost hatten, die also die persönliche Last der 
Wehrpflicht während des betreffenden Zuges nicht zu tra­
gen brauchten. Das Reisgeld wurde z. B. 1462 in den 
Zünften erhoben und von ihnen dann in verschiedenen Ter­
minen an die Stadt abgeführt;") ob das der gewöhnliche 
Brauch war, vermag ich nicht zu sagen.

Ein schöner Brauch war es, daß ein junger Ehemann 
im ersten Jahre seiner Ehe von der Wehrpflicht und der 
Reissteuer befreit war; erst 1509 hob der Rat die letztere 
Vergünstigung auf (RPr. 5. 10.1509).

Eng mit der Wehrpflicht hing auch die Wacht-und 
Grabenpflicht zusammen, d. h. während der Nacht auf 
den Mauern und in den Straßen zu wachen und sich persön­
lich am Mauerbau und an den Schanzarbeiten zu beteiligen 
(StR. 303). Das Wachen geschah reihum von Haus zu 
Haus. Aber auch hier, ebenso wie bei der Grabenpflicht, 
wurde der persönliche Dienst in ruhigen Zeiten durch Geld 
abgelöst. Die Stadt zog ein Wach- und Erabengeld ein 
und stellte dafür festbesoldete Wächter und Stadtwerkleute 
an. Die Verpflichtung aller Bürger im Notfall den Wacht- 
drenst selbst verrichten und an größeren Schanzarbeiten 
ttttzunehnwn blieb dabei nichtsdestoweniger bestehen (RPr.

Ein bö^er Feind der engen mittelalterlichen Städte war 

»b.F^uer. Deshalb war denn auch der Bürger ver- 
psllchtet, bei Ertönen der Feuerglocke unverzüglich auf den 
ftlr diesen Fall bestimmten Sammelplatz zu eilen. Nur die 
Bürger, in deren Viertel das Feuer ausgekommen war, hat­
ten sich direkt an die Brandstätte zu Legeben; die unmittel­
baren Nachbarn aber durften in ihren Häusern bleiben um 
ein Uebergreifen des Feuers zu verhindern und ihre Habe 
im Notfall ,n Sicherheit zu bringen.") Eine erfolgreiche Be- 
kampsung der Feuersbrünste hing wesentlich von einer gu­
ten Wasserversorgung ab. Schon früh war daher der Rat 
auf die Anlage zweckmäßig verteilter „Brunnen bedacht. 
Wieder war der Bürger angehalten für die Kosten der 
Wasserversorgung auszukommen. So entstand das Brün­
ne n g e l d.

Der Stadthaus halt einer mittelalterlichen Stadt 
verschlang beträchtliche Summen. Es war selbstverständ­
lich, daß, soweit die Zölle und das Umgelt nicht zur Dechina 
ausreichten — und das taten sie bei weitem nicht—, die den 
Schutz der Stadt genießenden Bürger dazu herangezogen 
werden mußten. Man legte auf die Bürger eine „St«rer" 
uub dre S t e u e r p f l ich t entwickelte sich neben der Wehr­
pflicht (Kriegssteuer) zu derjenigen Bürgerpflicht, die den 
Bürgern am fühlbarsten wurde; ja, sie kann zeitweise grad­

E??"* werden. Ich habe in diesen Blättern 
An" Memminger Steuer gespro-

Bd. »m E lSM M-m. So,..
HZ«.
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schätzen hatte (StR. 297). Dabei waren Hausrat sowie ei­
ne begrenzte Menge von Lebensmitteln sowie der den Bür­
gern gebotene Harnisch steuerfrei. Steuerhinterziehung galt 
als Eidbruch, und in Memmingen wird der Schuldige wohl 
ebenso wie in Ueberlingen und anderen schwäbischen Städ­
ten die Fähigkeit fürderhin ein öffentliches Amt zu beklei­
den, verloren haben.") Daneben kommen Einziehung des 
nicht angegebenen Vermögensteils und sonstige Gelostra- 
strafen vor (RP. 30. 10. 1508). Um sich gegen Steuerhin­
terziehung zu schützen, konnte der Rat den Verdächtigen aus­
kaufen, d. h. er konnte gegen Erlegung des der bezahlten 
Steuersumme entsprechenden Kapitals das gesamte Vermö­
gen des Betreffenden einziehen (StR. 297).

Im allgemeinen war der Steuersatz ursprünglich 
ein halbe- Heller von je einem Pfund Heller Wert des im 
Vermögen befindlichen liegenden Gutes. Man nannte das: 
eine „halbe" Steuer geben. Die „ganze" Steuer betrug 
demnach einen ganzen Heller von jedem Pfund Heller; aber 
wohlgemerkt von jedem Pfund Heller liegenden Gutes, 
denn die fahrende Habe war damals noch steuerfrei. Zur 
Zeit der Neuabfassung des Memminger Stadtrechts, 1396, 
war man jedoch schon zur Besteuerung der fahrenden Habe, 
und zwar zu gleichem Satz wie das liegende Gut, überge­
gangen. Noch im Laufe des 15. Jahrhunderts setzte sich 
die zweifache Besteuerung der fahrenden Habe gegenüber 
dem liegenden Gut durch, der Bürger hatte mithin bei hal­
ber Steuer von jedem Pfund Heller Wert der fahrenden 
Habe nicht mehr einen halben, sondern einen ganzen Heller 
Zu geben. Westen Vermögen in der Hauptsache nur fahren­
de Habe aufwres, der hatte also eine beinahe doppelt so 
hohe Steuer zu entrichten, als der, der sein an Wert gleich 
großes Vermögen in liegendem Gute angelegt hatte. Diese 
verschiedene Bewertung barg eine Bevorzugung der reiche­
ren Bürger in sich; denn der ärmere wird das Ersparte zu­
nächst für Rohmateralien zur Ausübung seines Gewerbes 
und, wenn möglich, für den Ankauf eines Hauses — das von 
alten Zeiten her als fahrende Habe (Zelt!) angesehen wur­
de — verwendet haben, während die Reichen mit ihren 
Überschüssen, soweit sie sie nicht im Handel rollen ließen — 
und das war fast immer nur ein Teil des Vermögens — 
gern größeren Grundbesitz in der Umgegend der Stadt er­
warben. . .

Eine weitere Ungleichheit der Besteuerung sehe ich fer­
ner darin, daß auch die vermögenslosen Haushaltungsvor­
stände zu einer besonderen Steuer, einer Art Kopf- öder 
Leibsteuer, herangezogen wurden. Sie betrug 1450 
für den männlichen «Habenichts" 2Vx Schilling Heller, für 
den weiblichen nur 1^ SchUlrng Heller. Vor 1521 aber 
war sie für beide Teile auf 5 Schilling Heller heraufgesetzt 
worden. , . .

Die Geistlichkeit war ursprünglich von der Steuer auf 
Gründ zahlreicher Privilegien befreit. HiMegen machte das 
Stadtreaiment schon sehr früh Front. Besonders verhaßt 
war ihm der Uebergang von liegenden Gütern aus Bür­
gershand in die der Geistlichkeit; wurde doch durch die auf 
religiöser Grundlage beruhende Sitte der Kirche von To­
deswegen Vermächtnisse zu machen — und dieser Bitte ent­
zog st» au» der Aermste seines Seelenheils wegen nur un­
gern — die Steuerkraft der Stadt wesentlich beschränkt. Es 
gelang der Stadt durch das ihr von König Rudolf I. 1286 
Sewäkrte Vrivileg den Uebergang zu Marktrecht gelegener 
Güter an die Klöster insofer" einzuschränken, als die Kloster 
verpflichtet wurden ihnen vererbtes liegendes Gut inner­
halb Jahresfrist wieder an einen Bürger zu verkaufen, eine 
Bestimmung, die übrigens auch für die sich ebenfalls der 
Steuerfreiheit in den Städten erfreuende Ritterschaft galt. 
Dieser Absatz des Privilegs aing dann in erweiterter Ge­
stalt in die Erneuerung des Stadtrechts von 1396 dahin 
über, daß nicht mehr nur von Klöstern die Rede ist, sondern 
schlechthin von Gotteshäusern und geistlichen Leuten. Jetzt 
wurde auch der Verkau'f an die tote Hand den Bürgern bei 
einer Strafe von 10 Pfund Pfennig (— 20 Pf. Heüer) ver­
boten und das betreffende Grundstück, sobald der Schuldige 
nicht zahlen konnte eingezogen; der Verkauf selbst wurde 
natürlich für ungültig erklärt (StR. 310). Zu Anfang des 
16. Jahrhunderts tobte der Kamps um die Steuerfreiheit

") Müller, II S, 52.

der Geistlichkeit noch einmal besonders heftig in Mommin- 
gen. Es war das letzte Aufflackern; denn die Reformation 
brächte der städtischen Auffassung den Sieg. Hinfort wurde 
das Vermögen sowohl der in der Stadt bestehenbleibenden 
Klöster, wie auch der protestantischen Geistlichen besteuert.

Der Rat sah es nicht gern, wenn ein Bürger ohne stich­
haltigen Grund sein Bürgerrecht aufgeben wollte. Er ver­
langte eine förmliche Aufsage vor versammeltem Rat; 
man hoffte den Abzugslüsternen durch obrigkeitliche Einwir­
kung wieder an die heimatliche Scholle zu binden. Eine 
Zeitlang genügte auch schriftliche Absage; sie war aber durch 
einen Beauftragten dem Rate zu übergeben (RPr. 20. 4. 
1545). Man scheint hiermit keine guten Erfahrungen ge­
macht zu haben, denn 1634 wurde beschlossen, daß hinfort 
das Bürgerrecht nur in Person aufgekündigt werden dürfe. 
(Schorer 143.)

Auch wirtschaftlch suchte man den Abzug dadurch zu er­
schweren, daß man dem das Bürgerrecht Aufsagenden ein« 
Abgabe auferlegte, die doppelt so hoch war, als seine letzte 
Steuer. Später (1634) erhöhte man diese „Nachsteuer" auf 
10 Prozent des Gesamtvermögens (ebd.) Daneben fistden 
wir in Einzelfällen noch besondere Auflagen. Als z. B. 
1520 Jörg Mangolt sein Bürgerrecht aufsagte, gelobte er 
das eine seiner beiden in Memmingen liegenden Häuf« an 
einen Bürger zu verkaufen, während er von dem anArn 
hinfort doppelte Steuer geben und stets emen Bürger hm- 
einsetzen wolle. (RP. 5. 12. 1520.) ,___

Der das Bürgerrecht Aufgebende mußte sich -«dem ver­
pflichten, sämtliche aus der Zeit vor der AufgaA 
herrührenden Rechtsstreitigkeiten mit Bürgern oder mrt 
der Stadt vor dem Stadtgericht auszutragen. Mmemge 
aber, der trotzdem fremde Gerichte anrufen wurde, sollt« -- 
weder er, noch seine Frau, noch seine KinAr — Enmlv 
wieder die Stadt betreten dürfen^ (StR. 627). Es war 
natürlich, daß die in der Stadt zurückgebli^men Verunmd- 
ten und Freund« sich für einen derart hart Bestraften em- 
setzen und Milderung zu erlangen suchten. Dem Rat mag 
es manchmal schwer geworden sein solche Fürsprecher, be­
sonders wenn sie den bekannteren Familien angehorten, av- 
zuweisen. Deshalb setzte schon ein Zusatz Wmalten StE 
recht für die Fürsprecher eine Strafe von 50 Md- Heller fest 
und das Verordnungsbuch von 1488 bedrohte sie sogar selbst 
mit ewigem Stadtverbot (Bl. 26).

Sehr oft kam es vor, daß ein Bürger, Ar sich nur für 
wenige Jahre in einem anderenOrtenisArlassm 
die Erlaubnis erhielt, während dieser Zeit As 
zu behalten. Zwangen ihn die Umstände Ach langer 
gar dauernd der Vaterstadt fernzubleiben, sv S-b «r dam^ 
um der Bürgerpflichten enthoben zu sowohl selbst vas 
Bürgerrecht auf.bat aber den Rat »leKeitrg dämm, es 
seinen Kindern „aufzubewahren , eme dtt der 
Rat meist bereitwilligst nachkam. Das »^AfAr^h^. 
folgte gewöhnlich auf zwei Jahre und wuA Am <mfAn 
trag wiederholt auf die gleiche Dauer verlange«. ) Zogen 
die Kinder in späterer Zeit in die Stadt zuruch so brauch­
ten sie kein Eintrittsgeld zu erlegen.

(Schluß folgt.)

Der Falle«
Von Georg Bück (Neu-Ulm).

Wer kennt ihn nicht, wer ist nicht schon ^naufgestiEN 
auf diesen Höhenrücken mit dem Falkenhofe auf dem nord-

N«»
der Inhalt einer dort ausfin­

dig gemachten, handgeschriebenen Hauschronik, der ziemlich 
"^SLft^SfL erhebt sich eine steile 

Anhöhe mit einer Felsenkrone, welche von Freunden erner

«) Ein Verzeichnis derjenigen Bürger, Anen A« Bür­
gerrecht aufbewahrt wurde, aus dem 18. Jahrh- s° StU- 
269.
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schönen Aussicht öfters bestiegen wird, zur Pfarrei Wol- 
fertschwnüien und zur Gemeinde Erönenbach gehört und 
An Namen „Falken" führt, 340 Fuß höher gelegen als 
Wolsertsschwmden, worauf ehemals eine Burg mit Oeko- 
nomiegebäude stand,' diese Burg war immer in Verbindung 
nnt der Feste Jttelsburg, die auf gleichem Berge, nur auf 

anderen Spitze, mehr gegen Süden erbaut war.
Die frühesten Inhaber der Burg sind ungewiß; die 

Stifte Kempten und Ottobeuren nahmen diese Besitzung 
schon im 12. Jahrhundert in Anspruch; das erstemal ist Liese 
Burg samt der Feste Jttelsburg in der Protektionsbulle von 

Eugen III. 1152 als ottobeurischer Besitz 
aufgefuhrt unter dem Abt Rupert.

Der Marschall Wilhelm von Pappenheim 
?am durch Kauf 1496 in den Besitz von Jttelsburg, 
und dem Burgstall, die Heidelburg genannt,

Auf dem Falkenberge folgten 1505 die Söhne 
vvn Roten st ein, Heinrich Acher und 

wangolf, chrem Vater im Besitze nach und erhielten die Be- 
Uuung aus der bereits in Verfall geratenen Burg Jttels- 

Erlaubnis, ein neues Schloß auf dem Berge 
"d^ Falk genannt, zu erbauen.

kamen mm die Stürme, welche die Elaubensspal- 
^uch auf dem Falken zeigten sie sich;

von rebellischen Bauern von Ottobeu- 
ls» gewaltsam auf seinem Schlosse überfal-
Schlosie einen bedeutenden Schaden an seinem 

aena?n? die Klosterfrauen, die „Grauen Schwestern" 
drS^a^'vml den Protestanten in Memmingen hart be- 

sie vom Glauben nicht abfallen 
^n^^ a^s Memmingen vertrieben wurden, erhielten sie AbLN^^^Schk^ auf Ve^weLung iLs 
Es und des Marschalls Heinrich Burkhart von Erönen- 
do3 hielten sich diese standhaften Christenleute
aintstÄ'^" an Sonn- und Feiertagen das Kolle- 

Erönenbach einen Geistlichen zur Abhaltuna des Woche °inem Umm^zZchickte der
mal in Wolfertschwinden und Böhen je 2

Woche die heilige Messe lasen, wofür jeder jähr- 
eiAnch^«-!^^^"^ vielgeprüften Nonnen wurden 
enouch vom Abte m Ottobeuren 1537 nach Eldern gebracht.

<^"en nach Achers Tod waren 
M ^und HansHeinrich. Als aber

Zans Heinrich starb» nahm sein Schwager CSrist 0 f 
oll steü t das Schloß «Silken samt seinen Gütern in 

Md- Das Stift Kempten aber erklärte das Lehen für 
Helmgefallen und ließ, als Christas den angemaßten Besitz 

wollte, den Burgwart Burkhart von Heimen- 
bVO Mann Beschützen und Reitern, samt eini- 

?u groben Geschützes ausrücken den neuen Besitzer 
Schloß Falken besetzen und die Roten- 

Nemiichen Euter einziehen.
vergab M Klagte beim Kamergerichte; dessenungeachtet 
an s?in-?m^^°^^an Kempten diese Falkenburg 1571 
St öd , » ?ruder, Ritter Heinrich vomSteinund 
nachein»nL^'L^^ ^L>von den Kindern des Christof 

Ni l ^r 2 Güter von Wolfertschwinden. kaufte.
kemvtR-^'?^ vom Stein aber drückte ottobeurische und 
sie an wüßte sich verschiedene Rechte über
seinen'und Triebmarkung und suchte 
ursackte Slnl^Ä unerlaubt« Weise zu vergrößern; dies ver- 
oon Hoh2!ibn nachfolgende Abt Albrecht

-- 1S M n, »E d«? FS-stiN? M
hör ein. Die bedungene Summe sollte inL^sten befahlt 
werden die erste hat Fürstabt von Kemvten 
zweite konnte er nicht mehr bezahlen, weil ihn Är Tod 
daran hinderte. Als näbmlich der Abt nach aÄLlollenem Vertrage das Schloß Fallen in Augenschein nahm/verrenk- 
Le er einen Fuß auf der Wendeltreppe, das Uebel verschlech­
terte sich, die Geschwulst nahm zu und wurde von Meister 
Hans Kraus, Barbier von Memmingen, geöffnet, bald stell­
te sich der Brand ein und er starb am 15. August.

Falken wurde letzt ein Pflegeamt worin der Pfleger 
wohnte, dem noch ein Burgvogt beigegeben war, der die 
Gefangenen zu bewachen hatte.

Zuerst wird als Pfleger auf Schloß Falken ge­
nannt Philipp von Muggental, der als Kommissär des 
kasierlichen Kammergerichts zu Kempten zur Schlichtung 
des Streites zwischen der Stadt und dem eoang. Prüüger 
Schalter mit noch anderen Herren zugezogen war.

Dieses Pflegeamt führte den Namen „Unterlandvog­
tei diesseits der Jller".

Bei der Säkularisation kam das Schloß samt Zubehör 
an die Krone Bayern.

Der damalige Pächter Mayer daselbst, der die Oe- 
konomie führte, löste das Schloß samt Gut Falken aus um 
3400 fl., verkaufte dann das alte Schloß an Posthalter D 0- 
d e l von Wolfertschwinden um 34 fl. auf Abbruch.

Von 1704—23 hausten auf Falken Vitus Huitle und Ma­
ria Anna Schönmetzler,

1723—55 Johann Mayer und Marianna Heitlerin, 
1755—65 Anton Leiterer und Anna Maria Mayer, 
1765—1824 Jakob Mayer und Anna Maria Unglert von

Streifen,
1824—42 Johann Georg Mayer und Kreszenz Möst von 

Osterwald;
am 7. 2. 44 verheiratete sich dessen Sohn Mathias Mayer 
mit Kreszenz Sinner (gest. 9. 11. 50) und dann am 25. 11. 
51 wieder mit Eenoveva Sinner. Herr Matthias Mayer ist 
nunmehriger Besitzer des Gutes Falken und Inhaber des 
Gasthofes auf dem Falken.

Soweit die Hauschronik. 1897 übernahm fein Sohn das 
Gut, starb aber schon 1914 an den Folgen eines Unfalles; 
seitdem wird es von seiner Witwe Scholastika geb. Tauf- 
ratshofer mit ihren 2 Söhnen bewirtschaftet.

Bodenstaudigkett aus dem Lande
Von Georg B u ck (Neu-Ulm).

Der Bauer ist von Natur konservativ. Daraus möchte 
man schließen, daß mindestens die größere Hälfte der An­
wesen Jahrhunderte lang im Besitze ein und demselben Fa­
milie ist; aber bei näherer Prüfung zeigt sich, daß dem nicht 
oder wenigstens nicht mehr so ist. Das ergab sich schon s. Z. 
bei Betrachtung der Hausnamen von Woringen und dem 
vergleichsweise herangezogenen Dickenreishausen. Wenn 
der Sohn des Hofbesitzers nicht eine Braut findet reich ge­
nug um den Hof ^u übernehmen oder wenn überhaupt ein 
männlicher grosse fehlt, dann haben wir schon zwei gar 
nicht seltene Beispiele, die zu einem Wechsel des Geschlechts 
auf dem Hofe führen.

Im Nachstehenden soll an der Gemeine Erönen­
bach gezeigt werden, daß die Zahl der Seßhaften noch viel 
geringer ist als in Wormgen and Hausen und kaum ein 
Zehntel — in anderen Gemeinden ergibt sich so ziemlich das 
gleiche Verhältnis — stEmfest blieb.

In Erönenbach sitzen folgende Familien seit mehr denn 
100 Jahren auf ihrem AnwAn

Weidle, Erönenbach (Hs.-Nr. .ck (20) E n- 
dres (Wagner, 35), Wirth (56), E 0 l z e r (63). Rau 
(Maler, 100), Schmalholz (100^), Brack, Obere 
Mühle (119), Koch und Andres m^ulerloch (124 und 
128), Endres m Raupolz (131), S ch 0 n m ez l x ^icht 
in direkter Linie) und Wei^, Abel, Funck in Herbis- 
ried (140,149,151 und 155), Reiner in Kornhof«n k 160) 
Trunzer Ant. in Gmeinschweiiden (168), Bjechteler 
undSchönmezlerin Seefeld (177 und 178), Andres 
z. Hohmann und Wegmann m Ziegelberg (181 und 
193), Weg mann in Egg (M, Seid er im Darrast 
(203), Bärmann in Schwenden (206), E rnsjedler z. 
Käspele und Koch z. Nagler 'M ThÄ (210 und 211), Ho- 
henegger m Streifen (222^), Wassermann und 
Einsiedlerz. Kutter in Jttelsburg (235 u. 237), M a i- 
e r zum Falken (259), Notz zum Manneberg (262) Notz 
und D 0 r n in der Au (264 und 268).

Gar nicht vertreten sind die Eemeindeteile Hub sowie 
Vorder- und Hinter-Esäng. Von über 300 Anwe­
sen sind also nur 33 seit 100 Jahren bei der gleichen Fami­
lie geblieben.

v«tW des »HWiiiUMT — «enwtMMtNch Dr dt« Schnstleüuos: Dr. Ssl. Miedet.
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Das Bürgerrecht -er Reichsstadt Memmwse«
(vornehmlich im Mittelalter).

Von Dr. Ascan Weftermann.
(Schluß.)

Auch gegen solche Fälle, daß ein Bürger die Stadt 
heimlich »erließ und in einer fremden Stadt das Bürger« 
recht erwarb, ehe er das Memminger ordnungsgemäß auf­
gegeben ^tt«, suchte sich der Rat zu schützen. Er verweiger­
te hinfort dem Entwichenen gruMätzlich jeden Rechtsschutz, 
auch für Streitsachen, die aus der Jett, da er in Memmin­
gen gesessen, herrührten. Gleichzeitig verlangte er von ihm 
auch fernerhin Steuern und sonstige Dienste und machte W 
durch Beschla? hme des Gutes, wo er es fassen k mte, be­
zahlt. Wollte der Schuldig« späterhin wieder nach Mrm- 
mingen zurücklehren, so mußte er sich natürlich wegen noch 
nicht beglichener Steuern mit dem Rat ausemanMÄetzen 
und das Bürgerrecht von neuem erkaufen. (StR. 302.)

Als Strafe haben wir schon mehrfach die Stadt­
verweisung ««getroffen. Es war sÄbstmrMMUch, 
daß das Gebot die Stadt zu meiden ganz von selbst den 
Verlust des Bürgerrechts nach sich AM. Anders war das 
beim Stadtv erbot auf beschränkte Zeit. In dies» 
Falle behielt der aus der Stadt Gewichene das Bürgerrecht 
bei, auch hatte er alle Lasten weiterhin zu tragen. Man 
nahm dabei mit gutem RE an, daß des FreersAnge- 
hörige fast immer in der Stadt wohnen blie^n. Sie ge­
nassen mithin auch weiter den Schutz der Stadt m vollem 
Maße, und es war nur gerecht, wenn sie sich während dieser 
Jett auch allen Pflichten unterzogen.

Ewtae SiaLtv-rweisung aber finden wir außer in den 
schon obM angeführten Fällen noch -ei folgenden:

1. sobald ein Bürger das vom Rat einem andern ge­
währte Geleit -richt (StR. 2SS);

2. sobald «in Bürger, dem Friede geboten ist, die Stadt 
Verläßt und nach Verlauf eines Mtzs Mt. geschworen hat 
den gebotenen Frieden zu halten 281),

3. sobald ein BSrs« „WHatz" »im«t um der 
Stadt zu schaden, d. h. stch MN Schaden der Stadt -Sechen

Bürger simn Mgen die StM den 
Rat gerichteten AuflaI er^.er ^rchE 
härtere Sraf« an Leib und Ost «ra^ >

5. sobald ein Bürger «We Ratserlaubnis nach dem 
Ammannamt trachtet (ebd. TW); __

S. so-sD ein Bürger «i«n andern, der um 
willen außerhaM der Stsdt gefangen genommen wEn M 
ohne RatserlaubniZ auslöst (sbd. 318. Die Deiche Strafe 
trifft den Mkrger, der stch selbst auslSst): , .

7. sobald eiM Bürger willentlich gestM«es oder ge» 
raEes Gut kaust (Verordn -B. 1488 Bl. 1G:

8. sobald ein Bürger Mer «ine Bürgerin ohne Wissen 
der Eltern oder Verwandten jemandem die EW ssMMM 
«M» BeMr-schen Richt HAt, es fei denn, daß die Straf« 
mit Sy Pf. Heller abgeMt wird (E Bl. 17 K);

9. soLald ein Bürger nicht zu dem vom Rat festgesetzten 
Lohntarif arbeiten will oder gar aus diesem GruMm die 
Stadt verläßt (ebd. Bl. 19 R.).

Endlich wurde auch der der Stadt auf ewige Jetten 
verwiesen und verlor sein Bürgerrecht, der zahlungsunfähig 
wurde und seine Gläubiger nicht befriedigen konnte.—)

Zum Schluß haben wir «Zch der sog. Losbürger u. 
der Beisitzer zu gedenken. Die Ausbürger oder Pfahlbürger 
waren solche Personen, die zwar ihren Wohnsitz in der Stadt 
hatten, die aber dennoch mit dem Bürgerrecht begabt wor­
den waren.-) Es waren meist Bürger, die nicht in der 
Stadt wohnen konnten, wie z. B. die Müller in den vor den 
Toren gelegenen Mühlen, oder solche die nicht in der Stadt 
wohnen wollten, um ihren außerhalb des Stadtetters gele­
genen Grundbesitz besser bewirtschaften zu können. So fin­
den wir 1450 unter den Ausbürgern die Müller von Berg» 
von Hart, von Amendingen, von Hawang«« und 
den auf der Riedmühle. Auch ein Müller namens Joß wiüd 
genaht; vielleicht ist es der Bestünde: der Aeußeren Müh­
te. Weiter sitzen Ausbürger in Berg, Lauben, Dickenreis­
hausen, Albishofen, Hatt, Brunnen, Vslkratshofen, Wal-

(bei Kambien), Rieden, Herbishofen. Heimenho« 
tlÄrI^rhausen, Lega«, Bemngen, Boas, Buxhejm, Wol- 
BrHchwenden, Sontheim, Z«S und WorirWen«), achs in 
« fast alle in der Nähe von Memmingen gelegen

) Dan-Len bewerben stch auch die umliegende« KlS-
«nd häufig einzeln« in der Umgegend fitzende Herren 

mrd Ritter um das Ausbürgerrecht. 1450 genasen diesen 
Vorzug, und damit den Ms«- der Stecht, die AMe von

- "r«n und von Rot sowie Tarchenz von R « ch- 
be rg und Walter Möttelin zu Woringen. Zu anderen 
^st^en finden wir die Aebte von MZgenburg, von Ursbera, 
Schirm?SÄ«cht Eb die KatthäUs- von »uxheim im 

. . Dn Ausbürger waren richtig« Bürger: st« hatten 
MEt auch alle deren Rechte und mußten ih«PMchten ins­
besondere Wehr-- und Steuerpflicht, erw«?»

-—— Schutz her der St<M suchte« «M fanden, 
wurde? VÄstimmung gOsndhaLL
fH«iTriWtEir^e^o^°s^t^h«^gmeA

«1 «tm. 1Ms. .
einen s-Ws« "Rote Buch« erklärt den Aus-ärger als 
Lsnde »^er mit der Bürger Willen auf dem

WM« I. S. 1«.
Steuerbuch v. 1480, »l. 145—149.

werden noch Busbürgm genannt von 
RiMr^M. von Stainitall (vielleicht da» 

EZ'^Vg. Grrestal bei Stein) und von Bywang (BrnsmnS 
bet Kronburg). .
- °°) Z. V. StA. Mem. »/2, W. 57 R. Abschrift des 
Berttage« mit Heinrich von Baisweil.

s
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suchten sie aus leicht verständlichen Gründen die Aufnahme 
ihrer eigenen Untertanen als Ausbürger zu verhindern. Sie 
wandten sich an die Reichsgewalt und diese verbot in der 
Tat mehrfach die Aufnahme von Ausbürgern (Müller I, 
1A). Erreicht wurde damit nichts; denn die Städte ließen 
sich in dem alten Herkommen nicht stören.

Anders als die Ausbürger waren die Beisitzer — 
auch Einwohner, Beiwohner oder Ausleute genannt — ge- 
"E. Hier gewährte man gewissen Personen das Wohn- 
recht in der Stadt ohne ihnen das Bürgerrecht zu verleihen. 
Sie genossen den Schutz der Stadt. Politische Rechte stan- 
7?" ihnen nicht 3", dagegen hatten sie aber die Abgaben wie 
die Vollburger zu leisten. Betreffs der Steuer wurden auch 
zwlsMn ihnen und der Stadt meist Verträge wie mit den 
Ausburgern abgeschlossen.

Die Beisitzer rekrutierten sich einmal wieder aus dem 
Adel, der die Annehmlichkeiten der Stadt seinen in der kal­
ten Jahreszeit unwirtlichen Burgen oorzog?^) Weiter 
begegnen uns unter den Beisitzern viele auswärtige Eroß- 
kaufleute, die mitweder in Memminger Handelsgesellschaf- 
W" lur einige Jahre tätig waren, oder die ihr auswärtiges 
Harwelshaus in Memmingen vertraten?") Auch politischen 
Fliuhtlmgen, wie den Neithart aus Ulm, wurde Beifitz ge-

) Endlich suchte der Rat in späteren Zeiten gMick- 
re Arbeiter, denen durch die Einfiihrung des numerus clau- 
8us der Zutritt zum Handwerk und damit die Erwerbung 
des Burgenechts verschlossen war, der Stadt durch Verlei­
hung des Besitzes zu erhalten.^) Der Beisitz wurde höch­
stens auf fünf Jahre gewährt; wer länger in der Stadt 
ZAen bleiben wollte, mußte sich dann förmlich um das 
Bürgerrecht bewerben. Sicher zählte man auch die Grellen

° die Dienstmägde, soweit sie nicht
^Emmger Stadtkinder waren, in die Klasse der Beisitzer, 

knechte genannt — und die Dienstmägde, soweit sie nicht

i» 4-1513: Herr Hannsen von Benntznaw
os" er acht tag in aim jar

soll er dre 8 fl. geben. Wann er aber in aim jar gar 
ssW der 8 fl. auch nicht schuldig sein, vnd soll
sonst lauter gehallten werden laut der verschreibung.

°A RP. v M. 3. 1523: Wilhalm Haintzel ist mit aim 
^^abkomen fünff rar 'frey hie zufitzen, soll alle-jar 8 sfl.s 
geben vnd darzu wachtgelt, pronnengelt vnd vngeltt- Vnd 
souer er arnicherlay Handlung hie trieb,, dauon soll er der 
statt thun wie annder kauffleut, vnd alle gelegen (— lie­
genden) güter, so er hie kaufst oder oberkumpt, soll er inn- 
sonderhait wie burger oerstüren. Wilhelm Haintzel war 
wahrscheinlich Vertreter der Weiser-Gesellschaft.

RP. v. 17.1.1528: Furttenbach will alle jar 50 fl. steur 
geben, auch die gelegen cüter (orrsteuernj; vnd ob -r -»was 
hie ererben (sollte), soll er auch wie ander burger verstewrn. 
Wan er mit seiner hab vnd gut nawß zeucht, seit er 4 nach- 

""Eich 200 fl. vnd ob er mit tod abgieng vnd seine 
Neund was von jn ererben würden, sollen sy dauon der stat 

dem rat geben. Auch soll er vngelt, pachgelt, 
geben; auch sol er von feinem Handel vnd ge- 

E^en über vngelt sonst wie ander burger gehal-
- Desgleichen ain rat jn Hinwider auch seine 

«rr rA K An vNd pleiben (lassen will). Wa er allain 
«!it helt man (ihn) wie ain burger; wa er
schaffter ham>l«, halt man (ihn) wie ain gesel-

StA. Mem. 272/1: Fütschrift Kaiser Maximilians I. 
E «. 1513,für Dr. Matheus Neithart. Dazu RP. v. 4. 
G-Wd? - und 'einem Bruder Sprich von der 
Gemeinde also den Eifern — erlaubt wird, solange als 
ste wollen frei in Memmmgen zu fitzen, .doch solldoctor 
Matheus jarlrch 15 fl., Hainrich 1g st. vnd stebaid vngellt, 
wacht-, bach- vnd pronnengelt geben; vnd kainerlav bann« 
dels noch gewerbs hie treyben, altz nämlich mit weln^saltz, 
tuch vnd eysen. Wollten sie aber ain treybeN, sollen sie 
tmuon thun wie ander burger. Vnd ob fie guter kaufften, 
sollen sie auch hallten vnd gehallten werden alß burger, 
sonst arm rat wie ander burger mit weyb, ehalten vnd kin­
der vnderworffen sein.

") RP. o. 6. S. 1513 bez. des Beisitzes eines strsl- 
msckers (Kammachers).

ling sechs Heller, die Mägde von einem Schilling zu leisten. 
(Steuerb. o. 1450 und 1521.)

Die Ratsprotokolle aus der entscheidenden Zeit der 
Reformation zeigen plötzlich eine den Ausbürgern und Bei« 
wohnern wenig freundliche Haltung, ohne daß sich der 
Grund hierfür erkennen ließe (RP. v. 14. 18. 21. 27. Febr. 
1530). Bei den Beiwohnern handelt es sich meines Erach- 
tens darum, daß man sie durch das Gebot alle liegenden Gü­
ter an einen Bürger zu verkaufen, zwingen wollte, entwe­
der die Stadt zu verlassen oder um die Erwerbung des Bür­
gerrechts naHusuchen. Den so Stadtbürger Gewordenen 
konnte man nämlich viel leichter der Reformation zuführen, 
als wenn er Beiwohner geblieben wäre und Rückhalt an sei­
ner dem alten Glauben anhängenden Heimat gefunden hät« 
te. Dre Einheit des Glaubens, auf den die zur Einführung 
der Reformation fest entschlossene Obrigkeit schon wegen der 
allgemeinen Einigkeit in einer so bewegten Zeit größten 
küert legen mußte, konnte durch ein derartiges Vorgehn 
nur gestärkt weü>en, wie denn auch dadurch Eingriffe frem­
der Gewalten leichter ferngehalten würden. Als später die 
Reformation dürchgedrungen und die Stadt ganz protestan- 
ttsch geworden war, lag die Gefahr des Zuzuges katholischer 
Elemente nicht mehr nahe; der Rat konnte ja auch jedem 
den Berfitz Nachsuchenden die Gewährung versagen. So 
kehrte man sehr bald stillschweigend zu der seit alters geüb­
ten Praxis zurück und wir finden auch weiterhin Ausbürger 
und Beiwohner in Memmingen wohnen. Noch 1718 be­
schweren sich die ärmeren Bürger über die Beisitzer, daß sie 
nicht neben ihnen im Handwerk bestehen könnten da die 
Beisitzer im Verhältnis zu ihnen selbst viel geringere Abga­
ben zu entrichten hätten (Unold 359), eine sicher unberech­
tigte Beschwerde, da die Abgaben die gleichen wie die der 
Bürger waren.

Wir find am Ende unserer Untersuchung. Rückschauend 
gewahren wir, daß das Bürgerrecht der alten Reichsstadt in 
mancher Hinsicht sich mit dem Bürgerrecht der modernen 
Stadt deckt, daß es aber auch in vielem weit über dieses 
hinausgeht. In manchem hat der Staat die Stadt abgelöst, 
eine Erscheinung, die in der natürlichen Weiterentwicklung 
der Dmge begründet liegt. Eines aber hat der frühere Zu- 
Mnd voraus: die alte Stadt verstand es die Belange der 
Würger Et dem eigenen Schicksal zu verknüpfen.

der Bürger hing wesentlich ab vom Wohl 
Wehe -er Stadt. Der Bürger kümmerte sich infolge- 

die öffentlichen Dinge, und das Heimatge­
r» so häufig auf ein Minimum herabge­

druckt ist, war noch voll entwickelt und befähigte die Bür­
ger in Kampf und Not der Vaterstadt unbedenklich Gut und 
Blut zu opfern. Hierin können wir von unsern Vorfahren 
lernen.

Urkundenauszüge über Menhoseu und Priemen
1. 1283 Aug. 24. (9. Kalend. Sept.) Priorin und Kon­

vent zu St. Elisabeth in Memmingen tauschen ihre »» 
Hrtzenhofen gelegenen Güter ein gegen Güter Mangoli - 
von Kronburg in Brunnen. Zeugen: dominus L» 
de Lutrach; Harthe de Zil; E. decanus; H. de Bunegam- H 
de Haslach: B. de Wiggenberg; T. de Ebersberch; T. Nil«- 
lin; B. de Ebersperch. Siegler: Mangolt von Kronbura 
und Dietpoldus de Lutrach, minister in Maemingen et 
tor ecclesiae in Buerrun. (Sti.-A. Mem. Fol.-Dd. 48- 
Top. docum. Volkratshofen und Brunnen.)
- . ^ebr. 29. (an sontag nach sant Mathias taai 
Z.? " onLutrach bekennt, daß er Gewähre m
fur elneDaindundeinen Brühl zu Hitzenhosen, die Berck- 
^-b d<er Mayer?) Bürger zu Memmingen, von

Abt zu K e mpi'en'Ä^"l^erygen tag.) Friedrich, 
Gotteshauses Lebens,^Kapitel daselbst wandeln des 
l i n bWt das Ärns Nae g e l­

') Soll wohl Satter heißen; f. unten Nr. 4 und S»
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ler Zugehörde in ein rechtes Zinslehen um. Die Spitaldürf- 
tigen haben hinfort jährlich auf St. Marttnstag ein halbes 
Pfund neues Wachs bei einer Bersallpön von 1 Pf. Hl. zu 
geben. Siegler: der Abt; das Kapitel. sSti.-A. Mem. 76, 
2 — Urschr. Perg. mit zwei anhang. Siegeln.)

4. 1347 Dez. 4. (an zintztag vor sant Niclaus tac.) 
Dyethalm der Buetzer verkauft um 9 Pf. Hl. an 
Berchtold den Sailer, Bürger zu Memmingen, als 
rechtes Eigen sein Gütlein zu Hitzenhoven, das jährlich ein 
Malter Korn Memminger Matz und 2 Schill. Hl. Lonst. 
gültet. Gewähren: Johann von Lutrach und Dyepolt von 
Lutrach, Gebrüder. Siegler: der Verkäufer; die beiden 
Gewähren. sSti.-A. Mem. 76,2 — Urschr. Perg. das 1. und 
3. anh. Siegel abgöfallen.)

5. 1349 Dez. 13. (an sant Lucien tag.) Hainrich, 
Abt zu Chempton, und sein Konvent verkaufen um 8 
Pf- Hl. minder 3 Schill. einen Malter Roggen Memminger 
Matz jährlicher Gült aus einem Hofe, den Hainrich Nae- 
genlin sel. bekmt hat, an Berchtolt den Sailer, 
Bürger zu Memmingen. Siegler: der Abt; der Konvent. 
sSti.-A. Mem. 76, 2 — Urschr. Perg. das 2. anhang. Siegel 
abgefallen.)

6.1353 Juni 27. (an dem dsnstag na sant Zohans tac 
ze svenwenden.) Bruder Dieterich, der Spitalmei- 
ste r zu Memingen, und sein Konvent verkaufen zu rechtem 
Eigen das Gut zu Volknatzhofen, das Hans der Widen- 
mann bebaut und das weiland den Herren von Sal- 
manswiler gewesen ist, mit allen Nutzungen und Rech­
ten. ferner einen Scheffel Roggen an dem Zehnten zu Hit- 
zenhouen, den Haintz Brassel jährlich geben soll, wei­
ter 4 Schill. Konst. Zins ausTuonrade Beltz Garten 
zu Berg? 3 Schill. Hl. die der Sahs e und 1 Schill. die der 
Sch u ste r von Volknatzhouen geben, das alles um 22 Pf. 
Hl. an Oswalt den Stundlosen, Bürger zu Mem­
mingen, und seine Hausfrau Elzbetun. Die Verkäufer setzen 
stch und das Spital zu Gewähren nach eigenem u^> nach 
Landsrecht. Zeugen: Herr Hanse MAHam; Hanse Lu- 
kierch; Ruof der jung Godel; Bentz der Bader. Siegler: der 
Spielmeister; der Konvent. sSti.-A. Mem. 71, 2 — Urschr. 
Pergam mit 2 anhang. Sieglm) . ,

7.1356 Juni 15. (an sant Vitz tag.) Hans und Ziel 
von Krön bürg, Hartmans sel. Söhne, Urkunden, 
datz der Crützacker zu Hitzenhofen nicht von ihnen oder 
ihrem Bruder Haintzen von Kronburg zu Lehen 
geht, sondern daß er Eigentum der Kathrinen der 
Gesälinen, Wittwe des Memminger Bürgers Bentz des 
Sailers, ist. Zeugen: Tuontz der Egloffer; Hans Livkierch; 
Ruf der alt Godel und sein Sohn Ruf; Tuontz der Swartz; 
Hans der Gesael. Siegler: Hans und Ytel von Krondurg. 
(Sti.-A Mem. 76, 2 — Urschr. Pergem. mit 2 anhangeNden 
Siegeln.)

8.1387 obne Datum. Marquart de, alt Aman,') 
Bürger zu Memmingen, ve^auft um IKOPf. Hl. <m Vol- 
rich Mautus, Bäcker und Bürger daselbst, sein freieige­
nes Gut zu Ki« nberg und sein bei dem Heiqog Albrecht 
von Oestenrich zu Lehen gehendes Gut nebst dem Holz zu 
Vilibach TM das Gut dem Kaufet noch nicht gefertigt 
wird, versprechen M a rquartund sein Oheim Cuonrat 
Knetstuol sein Mitlehensmann, solange getreue Trä­
ger des Gutes zu sein. Gewähren: Eonrat Knetstuol, Stadt­
ammann zu Memmingen; Marquart der Livkiercher; Ru­
dolf der alt Godel; Hans der Talmauer; Claus der Seygger, 
all« Büraer daselbst. Siegler: der Aussteller; die vier erst­
genannten Fähren. (Sti.-A. Mem. 76, 10. - Urschr. 
Pergam. mit 5 anhang. Siegeln.) ,,

9. 1358 Juni 15. (an sant Vyts tag.) Egloff, Abt 
des Prämonstratenserklosters Rot, und Hans der 
BrennervonKardorf Urkunden, daß fie keinen An­
spruch erheben wollen auf den geren uiü> blotzen, den fie in 
dem Gut zuVilibach, das UolrichMautUs, Bürger 
M Memmingen, von Ma rquart dem Aman erstanden 

aAeren g«ren in dem Weiher 
daselbst umgewechselt haben. Auch wollen ste keinen An­
spruch «rheben auf den Weihe, und des Mautus Gut, soweit

°) Marquart gehörte der Familie von Kemot-n «« 
Schon sein ^"tzvater, Ar Stat^mmann von Memmingen 
gewesen war, nannte stch meist Amman. " 

es zu Vilibach diesseits des Baches gegen die Stadt Mein- 
mingen M gelegen ist. Dafür hat Mautus ihnen 250 Pf. Hl. 
gegeben. Siegler: der Abt urid Tuonrat Knetstuol, Stadt» 
ammann zu Memmingen. (Sti.-A. Memm. 76, 10. — 
Urschr. Pergam. mit 2 anhang. Siegeln.)

10.1380 Mai 16. (an dem naechsten samstag nach vnsers 
Herren vffart tag.) Hiltprant von Werden st ain 
verleiht dem Bäcker VolrichMautus, Bürger zu Mem­
mingen, und seinen Erben — sowohl Mann als Frau — 
den Hof zu Hitzenhofen, den weiland Tuontz derZeller 
bebaute und den Mauthus um 47 Pf. Hl. von Haintz 
Liv 1 olt, auch Bürger zu Memmingen, gekauft hat. Sieg­
ler: der Aussteller. (Sti.A. Mem. 76,2. — Urschr. Pergam., 
das anhang. Siegel abgefallen.)

11. 1361 Okt. 16. (an sant Gallen tag.) Der Bäcker 
VolrichMautus und fein Sohn H a n s, beide Bürger 
zu Memmingen, verkaufen um 60 Pf. Hl. an Oswalt 
Huotaer, Bürger daselbst, ihr Gut zu Vilibach, das 
fie von Marquart dem Ammansel. erkauft hatten und 
das bei der Herschaft Oesterreich zu Lehen geht; ferner 
ihr von Anders in erkauftes Gut zu Hitzenhofen, das 
L^en der von Werden st «in ist. Da die Verkäufer zu 
der Zeit die Güter nit geuertigen mugent, so geloben sie an 
Eidesstatt der Güter getreue Träger zu sein und fie auszu- 
fertigen, sobad der Käufer es verlangt; dafür setzen fie stch 
selbst zu Gewähren. Siegler: Cuonrat Knetstuol, Stadt- 
ammann zu Memmingen, und Johans Bierchtel, Bürger­
meister daselbst. (Sti.-A. Mem. 76,10. — Urschr. Pergam. 
mit 2 anhang. Siegeln.)

12. 1363 Nov. 27. (an dem nehsten mentag nach sant 
Kathrinun tag.) VolrichMautus, Bürger u. Bäcker zu 
Memmingen, verkauft um 120 Pf. Hl. an O swalt Hu ot- 
t e r. auch Bürger daselbst, sein von Marquart dem A m- 
man gekauftes Gut zu Vilibach mit dem Weiher, das Lehen 
ist von Heinrich von Jsenburg von wegen der Herrschaft 
Oesterreich; ferner den Winkel, der an den Weiher stöht, 
und den er als freies Eigen vom Wt zu Ro t erkauft hatte; 
endlich das von Marquart dem Amman erstandene freieige­
ne Gut, genannt der Kenberg. Siegler: Cuonrat Knet­
stuol, Stadtammann zu Memmingen; Johann Birthel, Bür­
ger daselbst. sSti.-A. Mem. 76,10. — Urschr. Pergam. mit 
2 anhang. Siegeln.)

13.1363 Nov. 27. (an dem naechsten maentag nach sant 
Katherinen tag.) Ritter Hainrich von Jsenburg, 
des alten Hainrich sel. Sohn, verleiht Oswalt dem Küs­
ter, Bürger zu Memmingen, von der Herrschaft Oesterreich 
wegen das Gut zu Vilibach mit dem Weiher und mit aller 
Zugehörde, so wie er es vormals von Marquart dem 
Aman sel. erkauft hat, nachdem Volrich Mautus der BeN, 
ein Bürger zu Memmingen, ihm das Lehen aufgegeben hat. 
Siegler: Heinrich von Jsenburg. sSti.-A. Mem. 76, 11. — 
Urschr. Pergam. mit anhang. Siegel.)

14. 13W Okt. 16. (an sant Gallen tag.) Hainrich 
von Schellenberg verkauft um 36 Pf. Hl. zwei Malter 
Roggen Memm. Matz Bogtrechts aus einem dem Anto- 
nier Hause zu Memmingen gehörigen Gute in Hitzen­
hofen, das jetzt Bentz Laeruc bebaut, an Johans 
Etoltzhainvon Kempten, derzeit Schulmeister zu Mem­
mingen, zu rechtem Eigen. Gewähren Hainrich von Roten- 
stain, Ritter; Hans der alt« von Hohentan; Hans der Mül­
ler von Lutrach, von dem der Verkäufer die zwei Malter 
früher erkauft hatte. Siegler: der Verkäufer; die zwei 
zuerst genannten Gewähren; Hans Bierthel, Bürgermeister 
Au Memmingen. sSti.-A. Mem. 76, 2. — Urschr. Pergam. 
nnt 4 anhang. Siegeln.)

15. 1376 Apr. 4. (an dem naechsten frytag vor dem 
palmtag m der vasten.) Hans Waugsperg, Bürger 
A>n Memmingen, verkauft um 13 Pf. Hl. an Cuonrat 

ü'^^it Stadtschreiber daselbst, ein Malter 
Roggen jährlichen Vogtrechts aus seinem bei der Fest« 
Lntrach, die Hainrich von Schellenberg geho^- 
zu Lehen gehenden Gut zu Hitzenhofen, das heutzuM- 
ge Hans der Glast bebaut. Gewähre: Erhärt ver 
Freche von Rieden, sein Stieftochtermann. Siegler. ver 
Aussteller; der Gewähre. (Sti.-A. Mem. 7«, 2. - Urschr. 
Pergam. mit 2 anhang. Siegeln.) , . . .

16 1394Avr. 23. (an sant Eerygen tag.) Fr i evr I m Wt zu K e m p^e n, und sein Kapitel machen das zu Hitzen-

1L
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hofen gelegene Gut, das Hans Naegelli n gebaut hat 
und das von dem Memminger Stadtschreiber Cuonrat 
Eroltzhain mit Holz, Feld und aller Zugehörde den 
Spitalbodürftigen zu Memmingen gegen Gewährung einer 
Pfründe auf Lebenszeit SLergeben worden war, zu einem 
rechten Zinslehen, aus dem jährlich Pfund gutes neues 
Wags Memm. Gewichts bei einer VersäumniÄtraife von1 
Pf. Hl. dem Kernptner Eotteshause zu geben ist. Siegler: 
der Abt; das Kapitel. sSti.-A. Mem. 76, 2. — Urschr- Per­
gam. mit 2 anhang. Siegeln.)

17.1396 Aug. 21. (an dem naechsten maentag vor sant 
Bartholomeus tag.) Hans der lang Huoter, Bürger 
zu Memmingen, verkauft an das Memminger Spital um 
140 fl., die ihm der Hofmeister Tuonratder Züsel be­
zahlt hat, seinen Hof zu Hitzenhofen, den Tuontz der 
Zeller sel. und dann Hans Naegellin bebauten, 
und den die Gebrüder Hainrich und Tuonrat von 
Werdenstain aus der Lehenschaft um Gottes Willen 
entlassen wollen; ferner sein freieigenes, Gut zu Kien­
berg, sowie sein Gut zu Vilibach — ausgenommen der 
Weiher mit seinen Zu- und Abflüssen —, das österreichisches 
Afterlehen Hainrichs von Jsenburg ist und das er Hansen 
dem Durrache r, Bürger zu Memmingen, von der Spi- 
taldürftigen wegen aufgegeben hat. Gewähren: Albrecht 
Schellang von Kempten und Hainrich -er Hainzel von Pßnk, 
zwei Bürger zu Memmingen. Siegler: der Verkäufer; die 
Gewähren. sSti.-A. Mem. 76, 2. — Urschr. Argam. mit 
3 anh. Siegeln.)
- -A-1396 Aug. 29. (an dem naechsten maentag nach fant 
Bartholomeus tag.) Hainri ch und Cuonrat von 
Werdenstain, Gebrüder, verzichten durch Gottes und 
Ares ewigen Heils willen auf die Lehenschaft des Hofes zu 
Hitzenhofen, den Tuontz der Zeller well, bebaut hat 
und den jetzt Hans Naegellin bebaut und der dem 
Atemnnnger Spital von Hans dem langen Huoter, 
« S-u laufen gegeben ist, sowie auf die
l-ehensqMt des Hofes zu den Benagen, gelegen zu Le- 
gower Marre, den der alte Maser bebaut und der 
Claus dem Brunner, Bürger zu Memmingen, und sek- 
ner Frau Tatharina Dalmairin gehört hatte, zu 
Gmlsten des Memminger Spitals. Siegler: die beiden Aus­
steller. sSti.-A. Mem. 76, 2. — Urschr. Pergam. mit 2 an­
Hang. Siegeln.)

19. 1399 Aug. 22. (an dem naechsten fritag vor sant 
Bartholomeus tag.) Der Ritter Herman Wielli ver­
zichtet auf Grund des Kaufbriefes, den Abt und Konvent 
des Gotteshauses Rot mit Haintz Tuontzelman, 
Bürger zu Memmingen, abgeschlossen haben, auf alle Rech­
te an den nachbenannten Leuten und Gütern, nämlich zu 
Stainbach an das Dorf, die Leute, Güter und den gro- 
»en Zehenten; zuEngelhartz an die dortigen Leute, Gü- 
«r und den großen Zehenten; zu Manppen und zu

Sbrunnenan den großen Zehenten; zu Kardorf 
um> zu Dikenrishusen an die dortigen Leute und GL-

^endlich an ein Gut zu Hitzenhofen, welches 
alles »hm (Wielli) vormals von denen von Rot zum Pfande 

worden war, jetzt aber von Haintz Tuntzelman mit 
Psd. abaelost worden ist. Siegler: Herman Wielli;

M Waltpurg; Stubenberg von Stuben, 
(U. Rot 43/G. — Urschr. Pergam. 

all« Siegel abgefallen.)
« »(an unsers Herren vffartabend.) Ios. 
A A ru Memmingen, verkauft um 25 fl.
K- E Z^mminger armen Spitaldürftigen und ihren 
Pflegern Sannfen Anfang und Tuontzen Mair ^^La^en AtUl^^gen, sowt? ihrem Hof­
meister Hannsen Steiler, zu freiem Eisen das Güt-V sitzenhofen samt dem älz,?eLL L 
st o ch und aller Zughorde was alles vorher seinem SchwT 
her Hans Buchtel gehört hat. Siegle,-. Äs. Stuedlin; 
Hans ^op, sein Schn^termann und Bürger zu Memmin­
gen. sSti -A. Mem. 76, 2. — Urschr. Pergam. mit 2 an­
hang. Siegeln.)

21.1423 Nov. 5. (an frytag vor sant Martinstag.) Die 
von Landau Urkunden,daß sieden Maierhofzu Hit­
ze n h o f e n, den sie an das Memminger Spital versetzt ha­
ben, innerhalb eines Zeitraum« von drei Iahten wieder 

einlösen können. sSti.-A. Mem. Fol.-Bd. 1. — Registerbuch 
um alte Briefe de/a° 1451-).)

^426 Mai 8. (an mitwochen vor unsers Herren Jesu 
Eristi vffart tag.) Reynald von Fargia, Antonier- 
präzeptor zu Memimngen und Kirchherr der St. Martins- 
vfarre, gibt dem dortigen Spital der armen Dürftigen und 
seinen Pflegern Hans Rupp und Petter Berber 
sowie dem Hofmeister Hans Stetter das Eütlein zu 
Hitz e n h o f e n, aus dem Frick Zehenders sel. Wit­
we, Bürgerin zu Memimngen, zwei Malter jährlichen Vogt­
rAts Zu reichen hat, zu rechtem Eigen im Tausche gegen 2 
Pf. Hl. der Stadt Memmingen auf St. Martinstag zu zah­
lenden Haupt- und Fallzins aus seinem Garten bei dem An- 
tonrerhause an der Stadt Ringmauer gelegen. Siegler: 
der Aussteller und Johans, Abt zu Ottenburren. (Sti.-A. 
Mem. 76, 2. — Urschr. Pergam. mit 2 anhang. Siegeln.) 
. /o 1430 Aug. 16. (an mitwochen nach sand Laurentien 
Ast) Ton rat, Marquart, Jörg, Hainrich;

Tboman von Schwangw verzichten auf 
die LAenschaft des der A n n a von Rieden, T o n r a t« 
von Schwend in sel. Witwe, und ihren Söhnen Win- 
hart und Marck verliehenen Kornzehenten zu Hitzen- 
hfch nachdem diese ihren großen Weiher zu Schwen- 
din und das Schmrdtenlehn daselbst zu einem Lehen 
der von Schwangw gemacht haben. Siegler: Tonrat, Mar- 
?uart und Jörg von Schwangw. sSti.-A. Mem. 76, 2 — 
Urschr. Pergam. mit 3 anhang. Siegeln.)

24. 1430 Äug. 28. (an mentag nach fant Bartholomeus 
des balligen zwölfbotten tag.) Anna von Rieden, Wit­
we Tonrats von Schwendin, und ihre Whne W i n« 
hart.MaerkundGall von Schwendi verkaufen dem 
Memminger Spital und seinen Pflegern Hannfe« 
Scherrichen und Hansen Schwartzen, beide Bür- 
Ser sowie dem Hofmeister Hansen Stuben 
um 200 fl. rhn. den Kornzehenten zu Hitzenhofen zu freiem 
ElMn, lmchdem der große Weiher zuSchwendi und das 
Schmidtenlehen daselbst zu einem Schwangauischen 
Lehen umgewandelt worden ist. Gewahren: Friedrich von 
Fryberg zu der HoheNsryberg; Diepolt Schwendin zu Fues-

Rieden, der Anna Bruder. Siegler: Anna 
o "°"W"Adin; die 3 Gewähren. sSti.-A. 

Me^76, 2.— Urschr. Pergam. mit 5 anhang. Siegeln.) 
taa l (an.mitwochen vor sant Katherinen-

e?o Landow geporn von Rand-
»L T°nratV »°n L»»d-w,

Ei-ihart. »nd
und leinen^Ml»»!?« «. "erkaufen dem Memminger Spital 
m . S«nn s Scherrkch und Hai nrich
?ndÄillÄkr-^-^^ Vlrich Lang mit Wissen 
e a a ui^ ^?mr^2le, nämlich HainrichsvonRand- 
f? ?bren Eberhar 1 von Landow, um 406
selbst öu Hytzenhofen, die der Mair da-Hohe Lyst jenseits der Aller - 

jährlich 10 Malter Korn, 4 W. Hl., 
Eier Süllen — und alle ihre anderen zu

«Seltenen Güter nebst Gericht, Zwing und 
Eigen. Gewähren: Hainrich von Randegg;

^^^E von Landow; Ritter Marquart von Schellenberg 
Haas von Haimenhofen zu Hohen- ^"r»^^^,E«rdrutt von Randes; Lutz und ESerhart 

Gewahren. sSti.-A. Mem. 76 2. — uckchr
Pergam. mit 7 anhang. Siegeln.)
in den (an frytag vor dem hailigen ewichtag
elter tu^M?-L^ Maerk von Schellenberg der 
ME^»^°^^^^undet, daß er die Spitaldürftigen zu 

nachdem er ihnen vor etlichen Zeiten seine 
Nd!LrkV-V^n hat in dem Hofe,u Hytzenhofen" 
«L ?agel bebaut haben und der jähr­»» Malter Haber u. 4 Pf. Hl. gältet
sndttn Gut^zu Wnhofen ^w^ ^l-sen mrd an allem 
Halbritter Tonratt von alles ikm von dem
pfändet worden war L « ndo w zu Luttrach ver-
nis um 280 fl rbn. mit seinem Einverständ-
der gelöst hat - nicht ^r SpitalbedLrstigen,wie- 

anratten und bekümmern will. Sieg- 
find^.^^ ^chr. noch Abschrift der Urkunde ist aufzu-
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ler: der Aussteller. sSti.-A. Mem. 76, 2. — Urschr. Papier. 
Das aufgedrückte Siegel abgefallen.)

27. 1439 . . . Das Hofgericht zuRottweil gibt zu 
gunsten des Memminger Spitals einen Urteilbrief über 10 
Sch. Hl. aus der Hohen Wiese bei Hitzenhofen, die dem 
Spital von Heinrich von Landau zu Lautrach ver­
macht worden waren, Leren Zahlung aber von Heinrich 
dem jungen von Landau verweigert wurde. sSti.A. 
Mem. 76,1. — Registratura über die Documenta des Dörff- 
lins Hizenhoffen usw., Bl. 17.)^

28. 1445 Mai 14. (vff frytag vor dem hailigen pfings- 
tag.) Hainrich von Hsenburg der alt belehnt den 
Hanns Scherrich, Bürger und des Rats zu Memmin­
gen, als Pfleger der Dürftigen des Spitals daselbst von we­
gen der Herrschaft Oesterreich mit dem Gut zu Vilibach 
samt dem Weiher und aller Zugehörde sowie mit zwei Jau- 
chert Ackers zu Amendingen, im unteren Esch gelegen. Sieg­
ler: d»r Aussteller. sSti.-A. Mem. 76, 11. — Urschr. Per­
gam. mit anhang. Siegel.)

29.1445 Mai 24. ölln dem nächsten mäntig vor sant Br- 
bans tag.) Jacob Hut, ein freier Landrichter in der 
Grafschaft zu Morst etten, urkundet im Namen seines 
Herrn Ludwigs, Pfalzgrafen by Rein und Herzogs in Bay­
ern. daß, als er zu Memmingen an der Reichssträße an dem 
Landgericht öffentlich zu Gericht saß, vor ihm erschienen find 
Fiau ElsbethaSelbin von Hitzenhofen und ihr eheli­
cher Mann Hanns Erbysser als ihr Vogt, worauf die 
Selbin zu ihrem Fürsprecher den weisen Jos Ga ebe n- 
l i n, Bürger zu Memmingen begehrt habe, was das Gericht 
bewilligt. Darauf hat die Selbin durch ihren Fürsprecher 
sich mit ihrem Leib und Gut dem ehrsamen und weifen 
Hannsen Scherrich, als dem Pfleger, und dem Hansen 
Müling, als dem derzeitigen Hofmeister des Spitals zu 
Memmingen, aufgegeben. Als darauf Scherrichund Mü- 
ling durch ihren Fürsprechen Tuonraten Spieß, auch 
Bürger daselbst, um ein Urteil gebeten haben, wie ste fdie 
Selbin) das tun solle, damit es Kraft und Macht habe, ur­
teilt das Gericht, daß, wenn Elsbet Selbin auf ihren Eid 
aussagen könne, daß ste keinen andern Leibherrn habe, und 
daß ste sich ungezwungen dem Spital mitsamt allen ihren 
Nachkommen ergäbe und eigen sein wolle, das Kraft und 
Macht habe. — Das geschieht und die Selbin ergibt sich dar­
auf dem Spital nach Landgerichtsrecht. Siegel des Landge­
richts. sSti.-A. Mem. 22, 1. — Urschr. Pergam. mit an­
hang. Siegel.)

30.1446 März 23. (an mitwuchen von vnser lieben fto- 
wen tag anunciacionis in der vasten). Hans. Hainrich 
Huoters sel. Sohn und Bürger zu Augspurg, verkauft 
für fich und seinen außer Landes weilenden Bruder Jörg 
um 210 fl. rhn. an das Memminger Spital und seinen 
Pflegern Hansen Tattenhuser und Hansen Am­
man sowie dem Hofmeister Hansen Mueling ihr 
Gütlein zu Hitzenhofen, das derWaldfogel bebaut, frei­
es Eigen ist und jährlich 2^ Malter Korn und 19 Sch. H. 
Sättel, sowie den von Hainrich von Menburg dem eltern als 
von des Hauses und der Herrschaft Oesterreich wegen lehen­
baren oberen Weiher zu Vilebach. Gewähre: Diepolt 
Huoter der elter, Bürger zu Rauenspurg und des Ausstel­
lers Vetter. Siegler: Volrich Schapraun, Stadtammann zu 
Memmingen; Con Stuedlin, Bürger daselbst und des Ver­
käufers Vetter; Diepolt Huoter. sSti.-A. Mem. 76, 2. — 
Urschr. Pergam. mit 3 anhang. Siegeln.)

31.1446 März 28 (vff mentag naoch dem sontag letare 
Se mittvasten.) Hainrich von Ysenöurg der elter be­
lehnt, nachdem Hanns Huoter, Hainrichen Hue» 
ters sel. Sohn, Bürger zu Augspurg, sein und seines Bru­
ders Jörgen Huoter s Lehen aufgesagt hat, den 
SannsScherrich,als Pfleger des Spitals zu Mem­
mingen, mit dem Weiher zuVilebach, der von Oester- 
rei» zu Lehen rührt und den das Spital von den Hütern er­
kauft hat. Siegler: der Aussteller. sSti.-A. Mem. 76 1. — 
Urschr. Parga^ mrt anhang. zerbrochenem Siegel.)

32. 1447 Jutt 22. (v. sampstag vor sant n»« hailigen vnd merren zwölffbotK tag.) Den! Üu 
Kuengsegg Sä A ulendorff verkauft den armen 
taldärftigen zu Memmmgen sowie ihren Pflegern H a?n»

*) Weder Ur- noch Abschrift des Urteilbriefes zu finden. 

sen ScherrichenundHansenAmmän,Bürgern da­
selbst, und ihrem Hofmeister HannsenLerchenmaier 
um 75 fl. rhn. sein Gütlein zu Hitzenhofen, das setzo der 
Haerschlin innehat und das jährlich 1 Malter Korn und 
10 Sch. Hl. gältet, als rechtes freies Eigen. Siegler: Bentz 
von Kuengsegg; Ritter Marquart von Schellenberg, sein 
Oheim. (Sti.-A. Mem. 78, 2. — Urschr. Pergam. mit 2 an» 
hailg. Siegeln.)

33.1451 Okt. 20. (uf mitwochen nach sent Gallen tage.) 
Ritter Ludwig von Rotenstein belehnt den Michel 
Beppel von Volckartzhofen mit dem Hofe zum Vischers, 
Adam von Sant Shmonsberg, Tonrat Staingade» 
der ihm um 10 fl. Zins vonHannsTatenhuser dem 
ettern, Bürger zu Memmingen, zum Fürpfand gesetzt wor­
den ist. Siegler: der Aussteller. sStt.-A. Mem. 77, 2. — 
Urschr. Pergam. mit anhang. Siegel.)

34. 1451 Okt. 31. (off aller hailigen aubend.) Hanns 
Tatenhuser der elter und seine Söhne Hanns, 
Hainrich, Ios ündUolrich, welch letzterer außer Landes 
ist, alle Bürger zu Memmingen, verleihen dem Kann» 
Kayser von Kempten ihr bei dem Ritter Ludwig von 
Rotenstain zu Lehen gebendes Gut zuom Vischers, zwi­
schen Volcknatzhofen und Hitzenhofen gelegen, um 10 Pf. H. 
zu einem Erbleben. Aus dem Gut hat Kaiser nach Satz­
recht und nach Elsengültrecht jährlich 10 Malter Korn, näm­
lich Haber und A Roggen, 2 Pf. Hl. Heugeld, 20V Eier 
und 6 Hühner zu gülten. Außerdem haben die Tatenhuser 
das Recht alle Jahre zwei Ritter zur Weide zu schicken und 
zwei Fuder Holz aus dem zum Gute gehörigen Wawe zu 
hauen. Bei Ungewitter- und Hagelschaden kann die Gült 
ein Jahr gestundet werden. Will Kayser gder seine Erbe» 
Las Gut weiter verkaufen, so mästen sie es zuerst den Taten» 
husern wieder anbieten. Siegler: Hanns Tatenhuser d. ä.. 
Hans Tatenhuser d. j.; Hainrich Tatenhuser; Hainrich 
Durracher, Bürger zu Memmingen, als Better des Jos Ta- 
tenhuser. sSti.A. Mem. 77,1. — Urschr. Pergam. mit 4 an­
hang. Siegeln, von denen das 3. zerbrochen.)

35. 1452 Mai 16. Ricolaus Schneider von 
Memmingen, von päpstlicher Gewalt öffentlicher Notar da­
selbst, urkundet in Ulrich Schapprauns Haus den 
Spruch der vier Spruchmanner Zisel von Waltenhouen, 
von Volcknatzhouen um> Oschwalt Herschlin von 
Aittrach, daß der vier Jauchert große Bockenackerind« 
Huoters Gut zuHitzenhouen sowie Tratt und Ze- 
hent daselbst dem Memminger Spital gehören. Zeugen: 
Uolrich Schappraun; Hans Stüdlin; her Lorentz; her Peter 
von Buchshain; Jos Müller; Knod Ruoff von Opftngen; 
Erhärt Erber von Diettrattied. fSti.-A. Mem. 76, 2. — 
Urschr. Pergam. mit Notariatsstgnet.)

36. 1454 Nov. 13. (off sant Bricius tag.) Alexi 
G a e b und HannsTüffel, Bürger zu Memmingen und 
Pfleger des Dürftigenspitals daselbst, sowie Hanns Ler- 
chenmair, Hofmeister desselben Spitals, bekennen, daß ste 
mit Einwilligung von Bürgermeister und Rat «inen Tausch 
mttAbtMartin von Rot und seinem Konvent vollzo­
gen haben, wonach ste des Spitals Gütlein zu Kardorf, 
das letzt HannsAendreß bebaut und das jährlich 2V« 
Malter Korn, 13 Sch. Hl. Heugeld, 30 Eier und eine FaD 
nachtshenne gültet, — j^och ohn« das Holz zu Kardott, ge­
legen bei des Spitals Weiher, und das des Bräners 
holtz genannt ist — hingeben gegen des Gotteshauses ESI» 
An »u Hitzeichoftn, das derzeit Betz Haintz bebaut und 
das lährlich 4 Malter Korn, 1 Pf. Hl., 100 Eier, 1 Henne 

gültet. Dazu haben sich die genannte» 
Wt zu Gewähren g^etzt. Sieg» 
Memmingen. hl. Rot 43/k. 

Urschr. Pergam. Die Siegel sind abge^llenTs
(vff donstag nauch des hailigen crütz 

Hans Tatenhuserder elter» Bär. 
ger M Memimngen, verkauft mit Wissen des ehchrmen ur» 
weisen Harnrich Durrachers, Bürgers daselbst, und 
seines Sohnes Hans Tattenhuser des jungen — dk 
beiden letzteren zugleich im Namen Jossn und Ulrichen Tw« 
tenhusers — um 320. fl. das Gut zum Vischers, Las rech­
tes Lehen ist von dem Ritter Ludwig von Rottenstam mw 
des Hanns Kayser von Kempten als Erbleben inneyat an 
Michel Beppel von Folchhratzhofen. Siegler. 
Hans TätenHufer der elter, Hainrich Durracher, Hanns Tat-
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tenhuser d. j. sSti.-A. Mem. 77,1. — Urschr. Pergam. mit 
3 anhang. Siegeln.) <

38.1457 Mai 21. (am sampstag vor sant Urbaß lag.) 
HaNs Wydlin u. Hans Bücher verleihen als V^te 
und Anwälte ihrer Herren, -es Ritters Ludwig und 
des Junkers Thomas von Rotten stein, Gebrüder, 
den Helf zum Vischerß, gelegen in St. Martins Pfarre 
zu Memmingen zwischen Bolknertzhoffen und Hytzehoffen, 
nachdem Hans Tattenhauser, Bürger zu Memmin­
gen, den Rottenstain den Hof aufgesagt hat. Siegler: Herr 
Hans Peppel, Kirchherr zu Gruenebach. sSti.-A. Mem. 77,2. 
— Urschr. Pergam. mit anhang. Siegel.)

39. 1458 Apr. 9. (auf den sontag daran man in der 
hailigen Kirchen finget Quastmodogeniti.) Hans Vöh- 
lin, derzeit Bürgermeister zu Memmingen, als gemeiner 
Mann, Anthoni Amann, alter Bürgermeister, Ul­
rich Seghmell, Alexi Gaeb, alter Bürgermeister, 
und Hans von Buch, alle Bürger daselbst, als Schieds- 
leüte, vertragen Elfe Schmidin von West erhärt 
sowie ihre Söhne Benz, Hans und Jacob einerseits 
und Hans Kayser zum Fischers nebst dessen Söh­
nen Hans, Jack, Peter und Ludwig andererseits 
wegen des von den Kadern an Jörg Schmid sel., dem 
Sohn der Elfe Schmidin, zu Polkratshofen begangenen 
Totschlags. Zur Sühne wird den Kadern folgendes auf­
erlegt: s1.) Je ein Katzser hat eine Wallfahrt nach Rom, 
Aachen und Einfiedeln zu machen und darüber, daß fie 
dort gewesen find, eine Urkunde Leizubringen. Sie sollen 
l2.) ein Steinkreuz nach Volkratshofen, oder wohin es 
die Schmid sonst haben wollen, setzen; (3.) zwischen Ä. 
Martin und Weihnachten zwanzig Messen in Buxheim lesen 
lassen und dazu 20 Priester stellen sowie zu jeder Messe 
em Opfer bringen: (4.) zu den Messen 400 Wachskerzen, 
l^de ein Vrerdung schwer, bis auf eine, die ein Pfund zu 
wiegen hat, brennen lassen und den nicht heruntergebrann- 
Aa Teil sofort nach der Messe den Schmid aushändigen;

den Schmid 28 Pfund Heller und außerdem dem Hans 
SchmÄ» für seinen erlittenen Schaden noch besonders 10

Gewähren: Ulrich Kayser, Zimmermann 
und Bürger zu Memmingen; Peter Kayser von Kempten; 
Hans Dorn von Rumerzhusen; Hans Kayser der eisenman, 
Bürger zu Memmingen; Michel Peppel von Volkratzhofen. 
Siegler- Hans Vöhlin; Antoni Amman; Alexi Gaeb. sSti.- 
A. Mem. Fol. Bd. 50. — Topiale documentorum von Prie­
men, fol. 11.)
. 40. 1458 Juni 17. (off sambstag nauch sant Vitz des
hailigen martters tag.) Uolrich Zehender von Mem­
mingen urkundet, daß er den ehrsamen und weisen Alex! 
Gaeb, Bürgermeister, und Hanns Tuifel, Bürger zu 
Memmingen, als Pflegern, und HannsLerchenmayr, 
als Hofmeister des Spitals daselbst, um 60 fl. rhn. verkauft 
hat zwei Malter Reigen jährlichen Vogtrechts aus des 
Spitals Gütlein zu Hitzenhouen, das früher ei- 
u»m Hochmeister St. Antonienhauseszu Mem- 
mmgen gehört hat. Siegler: der Verkäufer. sSti-A. Mem. 
76, 2. Urschr. Pergam. mit anhang. Siegel?!
.. 14^9 Noo. 13. (vff sanr Briccius des hailigen Bi-
schosss tag.) M ichel Beppel, Bürger zu Memmingen, 
urkundet, ^ß er den Dürftigen des ^»itals daselbst, und 

Hofmeister Hanns Lerchenmair, um 
300 fl. rhn. seinen Hof und das Gut genannt zum F1- 
k rwl'chen Folkartzhofen und Hitzenhofen gelegen, 
verkauft habe, welches Gut er seiner Zeit von Hanns Ta- 
tenhUser sel. erstanden habe, das Lehen fei von Ludwig 
von Rotens^in uA darauf letz Hanns erblich
fitz«. Der Hof gältet jährlich 10 Malter Korn 2 M H. Heugeld, 6 Mv« und 200 Eier. Auch soll LTspitFroL 
terhin gestatten, daß des Gotteshauses zu Wingarten 
Hintersassen zu Roggenhard über den Weg zu Unter- 
hard, der zu dem Hof zum Fischers gehört und der von dem 
Hof unterkllb Roggentzard und dem Aschenholzauf die 
Reichsstraße nach Memmingen zu führt, einen Kaener ha­
ben dürfen um das Wasser vom Aschenbronnen auf 
den Amadbrül zu Hard leiten zu können, wofür die 
von Roggenhard jährlich zwei Fuder Hol- geben und nach 
Memmingen führen müssen. Der Verkäufer setzt sich selbst 
zum Gewähren. Siegler: Hanns Saetelin, Stadtammann 

M Memmingen; Alexi Gaeb, alter Bürgermeister. sSti.-A. 
Mem. 77,1. — Urschr. Pergam. mit 2 anhang. Siegeln.)

42. 1460 Nov. 8. (vff sambstag vor sant Martins tag.) 
Peter Stoß der elter, Bürger zu Memmingen, verzichtet 
gegenüber den Pflegern der Memminger Spitaldürstigen 
Ludwig Metzger und Hans Tufel sowie gegen­
über dem Hofmeister Hans Lerchenmair auf seinen 
Anspruch auf Bälehnung mit der Fischenz in der 
Buchsach, welche die damaligen Spitalpfleger in Aus- 
ficht gestellt hatten, als er ihnen den Maierhof zu 
Hitzenhofen zum Kauf antrug. Siegler: Alexi Gaeb, 
Bürgermeister zu Memmingen. sSti.-A. Mem. 76, 3. — 
Urschr. Papier mit aufgedr. Siegel.)

43.1467 März 9. (an dem mentag nauch em wissen son­
tag zuo angender fasten.) Betz Tuontz bekennt, daß ihm 
das Spital zu Memmmingen sein Gut zu Hitzenhofen 
auf weitere 20 Jahre verliehen hat, und daß er daraus 
jährlich 10 Malter Korn. 3 Pf. H. Heugeld, 100 Eier und 
1 Henne zu gütten habe. sSti.-A. Mem. Fol.-Bd. 2. — Re. 
gisterbuch um alte Briefe de anno 1462.)°)

44. 1467 Mai 18. (vff mäntag jn den hailigen pfingst 
surtagen.) Hans Thomreicher, Vogt zu Rotten- 
st a i n, und Endraß Gaißer, Ammann zu Erüne- 
b a ch verleihen in Abwesenheit ihrer Herren, der Gebrüder 
Ludwig und Thomas von Rotenstain, dem Hof­
meister Hans Lerchenmair als dem Lehensträger des 
Memminger Spitals einen HofzuBerg, den jetzt Hans 
Schnider innehat und der vorher Francken Webers 
war, ferner einen Hof am Thunßllnberg, genannt das 
Oe tteng u o t, und endlich den Hof zum Vischers, den 
Ha ns Kaiser bebaut und den das Spital von Michel 
Peppel gekauft hat. Siegler: Endraß Gaißer. sSti.A. 
Mem. 77, 2. — Urschr. Pergam. mit anhang. Siegel.)°)

45. 1468 Apr. 8. (am 'fritag vor dem palmtag.) Ha i n- 
richv.Ysenburg verleiht dem Spital zu Memmingen 
als Oesterreichisches Afterdarlehen einen von dem jungen 
H a n s Oettinger M Ulm um 250 fl. erkauften Hof 
zu Starnhaim, die zwei Weiher zu Hitzenho- 
^n und das Holz genannt Fylebach, ferner zwei Jauchert

öu Amendingen, die dem Spital um 1 Pfd. H. 
Lewdmg von U tzKu m p o st übergeben worden waren.

— Register um alte Briefe de 
°vuo 1462, in Verbindung mit Sti.-A. Mem. 1, 1 — Regi­
stratur der D^umente des Hospitals.)^

Sept. 28. (vff sanndt Michels aubent.) Er- 
k>er länger, alter Bürgermeister und V l­

!;» zu Memmingen, als Pfleger und Hein-
Hofmeister der Spitaldürstigen da­

selbst verleihen des Spitals Hof zu Hitzennhofen, den Ruch 

werde^^»^° "vch Abschr. zn finden. — Am gleichen Tag« 
auk i s Su Hitzenhofen verliehen an: Hans Öfter
?ÄL„Mre, göltet 10 Malter, 4 Pf. H., 100 Eier, 1 Huhn, 
in E^?^henne. M athys Ruch auf 15 Jahre; gültet 
10 Malttr, 4 Pf. H., so Eier, 1 Huhn, 1 Fastnachtshenne. 
io^?^^^b«rgin, Witwe, auf 15 FÄre, gültet 
^0 Roller, 3 Md. 10 Sch. H., 100 Eier, I Fastnachtshenne.

.^uontzSalb auf 15 Jahr«, gültet 10 Malter, 3 Psd. 
H., 1 Fastnachtshuhn.

« Wiederholung der Verleihung findet statt:
b-(Dimnerstag vor St. Afra) an den Hof- 

H erbisser durch den Grünenbachschen 
m EndrasGayßer sSti.-A. Mem. 77, 2 —

2 (Alttwoch nach St. Michael.) an den Hof. 
A 7-7 V * uffman durch denselben. sSti.- 
tem S^eN' Urschr. Pergam. mtt anhang. beschädig­

-; (Sonntag vor St. Michael) an Hain»
"^"rch. Alexander zu Bappen-

mtt anhang. Siegel.) E. 77, 2. — Urschr. Pergam. 

t^ss^O^v^^^urch Caspar von Laubenberg, 
r^>- L E >»»«
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Bienntz innegehabt hat, dem Caspar Knecht!in zu 
Hitzennhofen auf Lebenszeit gegen eine jährliche Gült von 
6 Malter Roggen, 4 Malter Haber Hubgült nach Hubgült­
recht, 4 Pf. H. Heugeld nach Heugewrecht, 50 Eier und 1 
Fastnachthenne. Siegler: das Spital. fSti.-A. Mem. 76, 8. 
— Urschr. Pergam. mit anhang. beschädigtem Siegel.)»)

47. 1506 Juli 9. Anthoni Besserer, Bürger zu 
Memmingen, protestiert als Lehensträger des dortigen Spi­
tals in Erienenbach vor dem kaiserlichen Notar llol- 
ricus Tenntzel von Muetitzhofen, weil Erdmarschall 
Alexander von Pappenheim die dem Spital bisher ver­
liehenen Lehen szu Berg, das Ottengut und zum Fischers) 
nicht mehr wie von alters her verleihen will, trotzdem drei­
mal innerhalb Jahresfrist nach dem Tode des bisherigen 
Lehensträgers Hainrich Kauffmann darum gebeten ist, und 
zwar das erste Mal durch Anthoni Besserer, das zweite 
Mal durch den alten Bürgermeister Egloff Stebenhaber und 
das dritte Mal durch den Ratsfreund Jörg Besserer. Zeu­
gen: Thoman Huober und Uolrich Gamser, Bürger zu Mem­
mingen. sSti.-A. Mem. 77, 2. — Urschr. Pergam. mit No­
tariatssignet.)

48. 1508 Jan. 4. (off afftermontag vor der hailigen 
dreyer künig tag.) Ritter Hainrich und Alexander zu Bap- 
penhaim, des hl. Röm. Reiches Erbmarschälle u. Gebrü­
der, bekennen, daß sie sich auf Bitten ihrer Lehensmannen 
Paul Mayr, alter Bürgermeister, und Hanns Schmeltz, 
beide zu Kempten, wegen der drei Güter, nämlich den Hof 
zu Der g, den jetzt DeterWangner bebaut, das O t- 
tengutam Ditzlrnberg — welche beiden Güter von 
Hainrich zu Lehen rühren — und den Hof zum Vischers, 
den Hanns Kayser innehat und dessen Gült von 10 
Malter Korn und 2 M- H- Heugell» als Lehen von Alexan­
der herrührt, gütlich gegen eine fnichtgenannte) Summe 
Geldes mit dem Spital zum hl. Geist in Memmingen ver­
tragen und die Güter nunmehr dem neuen Lehenträger An­
thoni Besserer, Bürger daselbst, geliehen haben. Siegler: die 
Aussteller. sSti.-A. Mem. 77, 2. — Urschr. Pergam. mit 2 
anhang. Siegeln.)

49. 1508 Febr. 22. (off mitwochen vor sannt Mathis 
des hailigen zwelffpotten tag.) Hanns Fenißler 
(Feinßler?) urkundet, dass ihm die Pfizer des Memminger 
Spitals Hanns Funck und Hans Weyer sowie der 
Hofmeister HansHainlindas Gut zu Hitzenhoffen, das 
früher Hans Betz sel. innegehabt hat, auf Lebenszeit ge­
liehen haben gegen eine Gült von jährlich 10 Malter Korn, 
4 Pf. H. Heugeld, 100 Eier, 6 Hühner und 1 Henne. Dazu 
muß er dem Spital noch einen dreitägigen Dienst mit eine,: 
Michne leisten, wofür ex aber auch 7 Sch. H. für den Tag 
zahlen kann. Zeugen: Joß Schlurer u. Martin Lynngg, bei­
de Vüraer au Memmingen. Siegler: Balthus Stainbrecher, 
Stadtammann daselbst. ISti.-A.M 76, 8. - Urschr. Per- 
Sam. mit anhangendem Siegel.)

50 1509 Deg. 12. (off mitwochen nach sannt Niclaus des 
hailligen Bischoffs tag.) Hanns Honnold von Hitzen- 
hoffen bekennt, daß ihm die Pfleger des Memminger Spi­
tals Jörig Besserer und HannsWeyer sowie der 
Hofmeister Hans Hainlin den Hof und das Gut, das 
sein Vater sel. innegehabt bat, auf Lebzeiten verliehen ba­
den gegen eine jährliche Gült von 10 Malter Korn, 4 Pf. 
H. Heugeld 100 Eier, 6 Hühner und 1 Henne. Dazu muß 
er drei Tage Dienst mit einer Mähne leisten oder für den 
Tag 7 Sch. H. zahlen. Zeugen: Epimach Arnold, Schneider, 
und Jos Schluer, beide Bürger zu Memmingen. Siegler: 
Hanns Funck. Bürger und des Rats daselbst. fSti.-A. 
Mem. 76, 8. — Urschr. Pergam. mit anhangendem Siegel.)

51. 1513 Aug. 25 (off dontstag nach sanct Bartholo- 
meus des hailigen zwölff boten tag.) Tonradus, 
-übt des St. Verena-Gotteshauses zu Rot als kaiserlicher

M°«S ALS
erhöht. Siegler: Balthus Stainbreckier' 

7«.

Kommissär, Burckhatts Hanns von Elrbach zu 
Louphain als Schiedsmann von feiten des Reichs-Erbmar- 
schalks Joachim zu Bappenhain, seiner Gebrüder , und der 
Frau Barbara Marschallin geborn von Elrbach und ih­
rer Kinder sowie Johannes Mettitzelt, StÄ>b- 
schreiber zu Wangen als Schiedsmann von feiten des Bür­
germeisters und des Rats der Stadt Memmingen — jetzt 
vertreten durch den Zunftmeister Hans Tochterman 
und der armen Spitaldürftigen — vertreten durch ihre 
Pfleger Hanns Wyer und Hainrich Löhlin sowie durch 
ihren Hofmeister Jacob Bischer— vertragen auf 
einem Tage zu Aychstetten die von Pappenheim mit Mem­
minger Spital dahin, daß das Spital von den Pappenheim 
mit dem Hofe zu Berg, den jetzt Thoman Ketterer 
bebaut, mit dem Ottengut am Dißlinberg und mit dem 
Hofe gelegen zum Wischers in St. Martinspfarre zu 
Memmingen, den Hans Kayser inne hat, belohnt wer­
den soll gegen ein Lehengeld von 21 fl. vhn. und einen 
Schadenersatz von 14 fl. rhn., daß aber die Pappenheim 
diese 35 fl. sofort zurückzahlen und das Spital aus der 
Lehenspflicht entlassen sollen, falls die genannten Güter 
den Pappenheim von den Rottenstain mit Urteil und Recht 
abbehalten werden. Siegler: Abt von Rot; Joachim Mar­
schalk von Pappenheim; das Spital. fSti.M. Mem. 77, 4.» 
— Urschr. Pergam. mit 3 anhang. Siegeln, von denen das 
1. u. 3. zerbrochen ist.)

52. 1513 Sept. 1. (ab s ont Egidien des hailigen abbts 
tag.) Joachim zu Bappenheim des hailigen römischen 
reichs «rbmavschalk bekennt für stch und seinen Bruder und 
von wegen der Barbara Marschalkin, weiland Alexander« 
zu Bappenheim sel. Wittwe, geborn von Ellerbach und 
ihrer Söhne, daß er dem Achatius Steinprecher 
als dem Lehensträger des hl. Geistspitals zu Memmingen 
den Häf zu Berg, den Peter Wanger innegehabt hat und

jetzt Thomann Koterer bebaut und der jährlich 
12 Malter Korn und 6 Pf. H. Heugeld gibt, ferner den 
Hof zum Deyslinsperg genannt Ottengut, den jetzt Hans

ZÄ ^m Fischers verliehen habe. 
Siegler. der Aussteller. fSt.-A. Mem. 77, 2. — Urschr. 
Pergam. mit anhang. Siegel.) '
- . 53- 1517 Okt. 22. (off donrstag nach sannt Gallen des 
Halligen apH tag.) Michel und Hanns die Fron­

- Gebrüder zum Fronhard gesessen, verleihen 
vestandsweff« dem Hannsen Hornung zu Hitzen? 

° ^r 4 Jahre ihre eigene Mahd, genannt das Uw- 
v " mad, zu Fronhard gelegen und zwei Tagwerk groß, 
gegen eine einmalige Summe von 6 Pf. H. ..

A. Westermann.

Aus Arbeiten zur Geschichte von Stadt u. Landschaft
1. A. Hessenbach, Kirche und Kloster zu Ottobeu­

ren. Ein Führer mit 73 Abbikrungen. Ottobeu­
ren bei Georg Braun. 8°. 61 S.

sch mutz gestehen, daß ich gegen Bücher ohne Anaabe 
des Erscheinungsjahrs immer ein gewisses Mißtrauen und 
Vorurteil habe. Es steckt meist irgend eine durch geschLfts- 

N^n veranlaßte Verschleierung sei es des Ver- 
^üers oder des Verfassers dahinter. Warum soll denn das 

wert^n^^vf/^ugnen, das zu kennen nach Iah- 
M "st recht wertvoll sein kann?

schiemmn Fübrer duÄV'^ nicht langer Zeit er- 
Ottobeurer Klosterschätze war 

saubnaädruck?» ^ustcherweise nicht gerechtfertigt. Das 
tA BüchÄn^iN»?"^ Bilderschmuck ausaestat' 
Zweck in anerÄ«^ ^^ seinen gut gefaßten Text seinen 
Mm,k^l-^^!^!"bnswerter Weise und kann daher warm 

gerade gegenwärtig erscheint es als 
hübsches und billiges Weihnacht^eschenk gut geeignet.

Es weifet stch nicht an Gelehrte oder Kunftbeflissen«, 
sondern an die Allgemeinheit der Besucher der Ottobeurer 
Sehenswürdigkeiten und beschreibt daher auch nur das all­
gemein Zugängliche. Nach einer knappen Uebersicht über 
die Baugeschichte führt der Verfasser den Leser durch die 
außerhalb der Klausur gelegenen Räume, wobei er auch 
eine Ueberse^lu über die wertvollsten Stücke des Museums
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«inflicht. Etwas breiter beschäftigt er sich dann mit der 
Baugqchichte der Kirche, weil st« vor 12 Jahren erst ein« 
wertvolle weitere Klärung durch Dr. Feulner erfuhr, die 
schwer zugänglich ist, weshalb auf ihre Ergebnisse mit Recht 
genauer eingegangen ist. Als besonders beachtenswert sei 
daraus hervorgehoben, daß unter den vielerlei Plänen, die 
eingereicht wurden, der eines einfachen Maurermeisters, 
Simpert Krämer von Edelstetten, angenommen wurde, 
nach welchem der ganze Grundriß und die Raumverteilung 
ausgeführt wurde. Derselbe Krämer hat dann in den 50«r 
Jahren auch noch die Roagenburger Kirche gebaut, die in 
Schwaben als das zweitschönste Rokokogotteshaus gelten 
darf.

Ein Anhang befaßt sich genauer mit dem Leben und 
Schaffen der Künstler aus der Familie Zeiller von Reutte: 
Johann Jakob, Franz Anton und Paul. Sehr willkommen 
sind allenthalben die Hinweise auf die Quellen. Eine un­
richtig verweisende Angabe fand ich S. 33 bei den Beicht- 
Mhlen (Abb. 58). Für die Schöpfer der Sichelbeinbilder 
(S . 47 u. ö.) vermißt man die Angabe des Vornamens, da 
es deren mehrere gab.

Die Schärfe mancher Autotypien leidet öfter infolge zu 
starker Verkleinerung; vor allem z. B. Las Zeillersche Decken­
gemälde in der Vierungskuppel, das sich in solchem Format 
«iw auf diesem Wege überhaupt nicht gut erkennbar wieder­
geben laßt.

Es ist seltsam, wie wenig bekannt und beachtet Otto- 
oeu^on sogar bis in die neueste Zeit herein war. Begnügt 
och lwch «m Werk wie das von LLbke-Semrau (Barock und 
Rokow) noch 1918 mit einfacher Nennung des Namens! 
?? denn m. E. wirklich verdienstlich, daß Hessenbachs 
«Mrift eine allgemein verständliche Einführung und Würdi» 
LUNg geschrieben hat.

2. Karl Wunderer, Die Beninger Riedkapelle. 
Selbstverlag. 1925. 63 S. 8°. 1 Mk.

zur Förderung des Heimatverständnisses 
"Et der Versass«, sein Schristchen, das die an der Dorf- 
Littaen Siegen« Riedkapelle ^MM

m UmwAnem ans Herz legen will. Dies
«löblich uM die Durchführung mit rühmenswertem 

Fleiß vollzogen. Man merkt der Akbeit freNich an. was 
daß anfangs nur ,die notwendig- 

Daten" geboten werden sollten und daß 
stch frst spater ein tieferes Eindringen als nötig ergab, wasEinheitlichkeit beeinträchtigen mußt^ Doch 
Ech so ist das Büchlein begrüßenswert, um so mehr, als 

dem edlen Zweckder ErAltung und würdigen Er- 
Kapelle dienen soll, weshalb wir ihm recht 

viele Kaufe, wünschen möchten.
aber dürste ein näheres Eingehen 

anaerA^nhalt rechtfertigen. weil dadurch die Leser eher 
länaere? »um Ankauf. Habe ich mich ja doch vor 
ÄUn ü»«n^chon lE mit dem Käppelein beschäftigt, 
tn WiÄN! Lage Madleners feiner Pinsel in einem 
At. Farbendruck wiedeW^ebenen GsmAL« gut erfaßt 

Las dovo?^ ^rt mich (ich kann das nicht unterdrücken) 
Ä^r M^N 'n dem Ortsnamen und ich bedaure. daß der 
Ul^nL^wem Rat nickt gefolgt ist. Hie, wäre ein« 
^n^mit ganz unbegründete Schrei-
svrünattck ^°l'? Sturm zu laufen. Der Ort hiestur- 

— Bönnigen, hatte also ein ö, das NÄüna ,um Na^L^prH^ besitzt keinerlei

Daß bei der Wahl des Ortes für die Kavelle der Reiz 
der Landschaft eine Rolle spielt«, vermag ich trotz der Schil­
derung des Berf. nicht zu glauben. Auf den UAmdi« 
Burgen nahmen darauf m. E. so wenig RücksiM wie die 
Kirchen im Tale und auch den Spruch von den Benedikti­
nern und Bernhardinern darf man kaum dahin deuten, daß 
st« aus Liebe zu Bergen und Tälern ihre Klöster aus Höhen 

oder in Niederungen angelegt haben. Das Naturempfinden 
der Gegenwart scheint mir erst eine Errungenschaft des „sen­
timentalen" Zeitalters zu sein, während für die Stätte von 
Burgen- wie Klosterbauten wohl fast ausschließlich prakti­
sche Erwägungen maßgebend waren.

Als Zeit der Erbauung der Kapelle wird auf Grund 
einer Handschrift des Ordinariats-Archios zu Augsburg das 
Jahr 1218 angegeben. Leider ist weder beigefügt, aus wel­
cher Zeit die Handschrift stammt noch wie die Nachricht lau­
tet. Deshalb ist ein Urteil über den Grad der Verlässigkeit 
nicht möglich. Ich möchte glauben, daß dies vielleicht nur 
das Jahr eines Um- oder Neubaus ist und daß schon zuvor 
dort ein Kapellchen gestanden war.

Das glaubt ja auch der Darf., nur denkt er an eine al­
te Beziehung zu Ottobeuren und an einen andern Zweck der 
Kapelle. Nun ist Beningen selbstverständlich viel älter als 
Ottobeuren, an das es nach Feyerabend 1, 334 erst im 10. 
Jahrh, wohl schon als Kirchdorf gelangte durch Schenkung 
des Kirchherrn Hatto. Möglicherweise hat es seinen Kir- 
chenpatron erst danach dem ottobeurischen ang^lichen, wie 
auch Amendingen seinen vermutlich ursprünglichen Martin 
dem hl. Ulrich geopfert hat. Keinesfalls ist der Einwand, 
daß an der Dorfkirche selbst ein Büchlein läuft, stichhaltÄ 
gegen die Annahme einer alten Taufkapelle, da ein solch 
winziges Rinnsal für die alte Taufübung kaum brauchbar 
gewesen sein dürfte.

Der Erstelle! des Baus von 1218 wäre Abt Konrad, 
dem 1217 sein erst 13 Jahre zuvor vollendetes Kloster ab- 
brannte. Wenn er da im Jahr darauf anderes, Wichtige­
res zu schaffen hatte, so ist das begreiflich. Trotzdem will W. 
das Jahr gelten lassen; denn es handle sich um ein Ge­
lübde eine WetteMutzkapelle erstehen zu lassen, „damit 
über dem Neubau des Klosters ein günstiger Stern walte . 
Dabei wird aber doch gar nicht berichtet, daß das Kloster in­
folge Unwetters aborannte.

Aber die Kapelle soll als alte Blitzmalstatt gekennzeich­
net werden. Den Hauptantzalt dafür bildet Gregor d. Gr. 
als vermutlicher ehemaliger Schutzpatron. Bon seiner gro­
ßen Bedeutung als Wetterheiliger kann ich aber gar nir­
gends etwas finden, wenigstens in Schwaben und Baiern 
nicht. Er sei an die Stelle des germanischen Sturmriesen 
Fasolt, auch Wunderer genannt, getreten und sein Tag, der 
12. März, sei eben darum auch der Tag der Entdeckung jener 
Uebeltat der Hostienschändung, von der die Sage zu 
dem Jahr 1215/16 berichtet.

Auf diese Sage muß nun natürlich näher eingegangen 
werden. Feyerabend bietet ste in seinen Ottobeurer Jahr­
büchern zusammengefaßt aus Sandbolzer (j 1619), Ottobeu­
rer „Hausnachrichten"und einer latein. Handschrift (Pre­
digt) der Memminger StadtbibliothA die um 1800 noch 
vorhanden war, jetzt aber abaeht. Zwt der Überlieferung: 
kaum vor 1600. Eine weitere Quelle, die den Vorgang ziem­
lich genau erzählt, ist eine Ottobeurer ^ronik im Haupt­
staatsarchiv, deren Zeit W. leiberwr^r nickt 
erwähnt ste den Abt Gallus Memminger, der 1589 starb. 
Die Unterschriften unter den Suhelbeinschen Darstellungen 
der Einzelvorgäng« die dritte Duelle. Auf Ae scheint W. 
ziemlich viel Gewicht zu legen; denn er meint, diese stammten 
ungefähr aus dem Jahre 1500 (S. Und doch stich die 
Sichelbein erst Ende 16. Jhrh. nach Mmnmjngen verzo­
gen! Somit ist die Sag« erst seit rund 1600 nachweisbar, 
also erst etwa 4 Jahrhundert nach «W Wühlten Gescheh­
nis! Ein anscheinend älterer Bericht*), den der Vers, im 
Text mit verwertet hat, stellte sich, wie im Vorwort nachge­
tragen ist, als unverwendbar heraus, da darin -war von ei­
nem Wunder bei einer Mühle die Red« ist, aber mit keinem 
Wort auf Beningen Bezug genommen wird.

(Schluß folgt.)

*) Wenn der S. 34 erwähnte Nik. von Dinkelsbühl von 
1380 bis 1S83 gelebt hätte, mühte er unglaublich alt ge­
worden fein.

Verlag des Mneauinm» v-reü». — veianimorMch Wr M« Schrift lriüwg: Dr. 3ol- Mietet.
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September 1926 12. Jahrgang: t^r. Z

Memminger
GechLchts -Blätter
Zwanglos erscheinende Mitteilungen des Memminger AltertumsVerems

Druck der Verlags- und Druckereigenossenschaft Memmingen e. G. m. d.

Inhalt: L. Mapr, Marftetten: III Das Grafen Haus. — Aus Arbeiten zur Geschichte von Stadt und Landschaft: 2. Larl 
wunderer, Die Senninger Riedkapelle (Schluß.) — 3. Fr. Braun, Dr. Christoph Schorer. Don Ll.

Dom Martinsturm. Von

Marftetten
Ein Beitrag zur Lösung eines geschichtlichen Rätsel».

Von L. Mayr, Steinbach.
III. Das Grafenhaus.

Im Jahre 1921/22 brachten diese Blätter die Feststel­
lung, daß das Landgericht Mar stelle» eine kaiser­
iche Neugründung um 1340 sein muffe. Der Jahrgang 1924 
uchte den Nachweis zu führen, daß die Gr - fscha s l M ar­
te t t e n, unabhängig von Gaunamen (wie alle schwäbischen 
Grafschaften), in die Gegend Mindelhei m—Weißenhorn zu 
legen sei. Nunmehr soll die härteste Nutz geknackr werden: 
Die vielen Hypothesen*) über dieses Grafengeschlecht zeugen 
von dem DuÄel, das darüber herrscht und das sich an eini­
gen Stellen wohl lichten läßt. Baumann meint 3 
Schichten von Grafen unterscheiden zu muffen. Bis anfangs 
des 12. Jahrhunderts kennt erBertholde, dann nennt 
erUrsiner, die mit Hilfe einer Erbrachter in unsere Graf­
schaft gelangten und die in den Gottfriede» um 1200 gipfeln, 
endlich wieder durch eine Tochterheirat die Neuffen- 
gruppe um 1240, die dann fast genau 100 Jahre aus- 
dauext?) Aus der ersten Gruppe führt er um 1100 einen 
Bert hold an und weist um 1143 einen weiteren Bert- 
hold, Ke-mptener Bogt, „mit ziemlicher Sicherheit" unserer 
Familie zu läßt auch das Geschlecht im männlichen Stamm 
mit diHem'enden und gleichzeitig die 2. Schicht aufmarschie­
ren, um welche sich auch Schröder im Brstmnswerk (VI. 
180) besonders angenommen hat: ein Jrseer Rupert (Nup- 
precht), vielleicht noch -in Konrad, dann die Gottfried.^ 
das Nebeneinander der Bertholde mit Rupprecht laßt die 
BÄUmanns-üe Theorie etwas verdächtig eHchemen. Mir ha­
be» in Nr 4 dieser Matter v. 1.1925 Rupert und Konrad, 
auch einen Kattfried oom Grafenhaus ausgeichisden und 
dem DienstmannengMlM bei Aitrach aufgehalst. Was es 
dann mit dieier Jrseer Verwandtschaft für eine Bewaitdt- nis hat hNn wir klarstellen zu können. Die 3. Schicht 
nehme» wir wohl als Blutauffrischung an, aber nicht Mit 
völlig freiem Blut. — An das Dunkel, ^rs über den A n­
fang des Geschlechtes verbreitet ist, nhren wir natür­
lich nicht das überlasten wir den Eeschichtsfablern. Die 
Geschlechter vor 1100 sind sämtlich namenlos, die Vornamen 
der HsiE find schon ziemlich eintönig gewordm — da ließe 
sich alles knüpfen und „beweisen".

Der erste Marftetten ist Adelgoz de Mar stetin 
v. 1. 4. 1088, cspitaneus, der der Konstanzer Synode bei- 
wohnt?) Es ist jedenfalls derselbe, der nach dem Stiftungs­
brief KlostersOchfenhausen als Vogt von St. 
Blaste» besten begleitet und auch j» der Bestärigungs- 

s-^chi.

') Gaugrafsch- S-65. E d A. i. 283, 308, 495 II. 1SS. 
. -) Krüger, EÜ^XV f- T. d. Oberrch.
IX. 201, Mon. Germ. XV. 1011. 

bulle o. 2. 1. 1126 genannt ist?) Nach der beliebten, aber 
nicht untrüglichen Methode des Schlaffes von Vorname auf 
Vorname stünde unser AdelgG zu den mächtigen Vögten der 
Augsburger Kirche, zu den ^wabeckern, vielleicht in ver­
wandtschaftlichen Beziehungen, die ja Nachbarn der Mar^ 
steiler waren?) Es könnte auch sein, daß Adelgoz derselbe 
ist, der 1075 zu Worms als Adelgoz von M i ndela» 
die Bestätigung der Wiederherstellung des Klosters 
Hirsau bezeugt?) denn in dem Besitzstand Giltstera 
dieses Klosters findet auch Baumann seinen elften Mar- 
stettenBertholdum 1100 als Schenkenden. Mind^au 
aber ist inmitten der Erastchaft Marftetten, und daß die Al­
ten die unordentliche, böse Gewohnheit hatten sich muh 
mehreren Burgen zu benennen, ist ebenso bekannt als leidi 
Im übrigen besagt Adelgozens Beiname, daß er als junge» 
res Glied seines Hauses sein Unterkommen als wettnchsr 
Beamter eines reichen Klosters suchte und fand, und 
dieser Stellung nach zu schließen keinem niedern 
nensdel entsproß. Also dürfen wir ruhig amrehmen, sag 
er der erste uns beurkundete Mann aus dem GrafengeM-M 
der Marftetten ist — womit freilich für uns nicht vl« ge­
wonnen ist. ,

Baumanns erster Marftetten ist, wie gesagt- Gras 
Berthol d?) Sowohl unser Gewährsmann wie auch 
dere halten ihn mit einem gleichzeitigen Bert hold 
Kirchberg, der 1087 Hi^au in Giltstein beschenkt» L 
dieselbe Persönlichkeit. Nun sind in GMtem, 'M 
reich der Nellenburger, sowohl die Kirchberger hr/ 
wie Zähringer begütert und erstere mit den TerrstoElM 
ren so eng versippt, daß sie ihre Vornamen tau -^ ) 
Kirchberger Berthold muß also eine leibhaftige Person fern 
und wirklich kennt Fickler S. 35 einen Grafen Berthold 
imAlbigowe 1112, wo Baumann von 90o—1243 kernen 
zu nennen weiß. Daß es sich um unseren Alpsau, den dl« 
Kirchberger ererbt, handelt und nicht -tnm um die Alb, 
weist der Ort Weiler, um den fichs dreht, und das n^ 
Komitat Pazenhofen. Sonst aber ist der Name B^th 
ein spezieller Lerbname der Marstetter, den KrrHb«^E 
fremd?) Mit diesem Kirchberger BerthoV) 
auch die dunkle Persönlichkeit des Kemptener Advokaten 
von 1143 in Wohlgefallen auflösen?)

Ein Berthold von Sulmeting^en besiegt 
mit seinem Bruder Mangold am 2. 
tungserneuerung des Klosters Schasfhauf^n ch

-) WLrtt. UtL-Bch, I. A21 369. II- E
«) Ronlchevg 4L; Bist. AaWÄbg. V. 49o.
«) W. U.-Bch..I. 280 k R l 284
") Schweizer Quellen III- Ab rn - - - Aei- 

Eaugrf. 65, P. Stalin 417/20, Fickler XU - °v,

L «7. FEr cxxv.l.

«.»->>»!«> Aschr. t HP. b. s. 
Schw. 1875 S. 31.

») G. d. A. I. 308, LLmg III. 672.
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Erafen Vurkhard von Nellenburg (Quellen wie 
bei") Fickler). Er schenkt Güter in Wigoltingen und Affel- 
trangen und verschwindet dann unter diesem Namen von der 
Bild stäche, während Mangold nochmal in einer großen 
Versammlung schwäbischer Nobiles in Rotenacker") 
1116 beteiligt ist. Da nun sowohl der Ottobeurer Nekrolog 
zum 5. Juni einen Bertholdus Luv (erQuoriri^ensis) kennt, 
als avch Sulmetinger Besitz bei den Marstetten bis zum 
Schluß sich Nachweisen läßt, da ferner auch in Steinheim 
bekanntlich Sulmetinger Güter sich finden (s. d. Bl. 1924 S. 
6), was wohl nur vermittels der Marstetten, die ja um 
Memmingen Dienstgüter hatten, denkbar ist, da endlich die, 
Marstetten im Besitze der Augsburger Lehen um Weißen­
horn sind, worin ste Bischof Ulrichs unedler Nachfolger ver­
gebens zu beeinträchtigen suchte, da der heilige Bischof selbst 
eine Reise nach Sulmetingen gemacht hatte, wohl um seine 
Nächstgestppten in den Bosttz der Grafschaft Marsterten zu 
bringen — so sehe ich unbedenklich in Berthold oon 
Sulmetingen unsern Berthold von Marstetten. Der 
Wechsre Verlauf der DimLegunge-n wird das noch mehr er- 
m Ab^uke ist übrigens nicht ganz neu, aber er
v noch me in diesen Zusammenhängen dargelegt worden.

Die Marstetten sind also Sulmetinger. 
Und: Äs erste Persönlichkeit dieses Namens ist eine Bert«, 
^rsn Vater comes (?) Leiere nicht mehr in unser Bespre- 
smngsMbiS gehört.") Nur daß er Bischof Ulrichs 
Schwester Luitgarde zur Gemahlin hatte, ist für uns gar 
sehr von Belang. Diese Bert« vererbt einen Teil des 
väterlichen Busssnbesitzes an ihren Gatten Erafen

Altshausen (Krüger 116/17). Ihr jüngster 
Bruder Mang 0 l d hat die Herrschaft Sulmetin- 
?u umd ist nre Graf im Rammagau gowefem Darin 

sonst so verdienstvolle Kornbeck in den Württ.
^b1. Mangolds ältester Bruder Re- 

LMbald starb den Heldentod gegen die Ungarn bei Augs- 
E 10 August 955 und sein anderer, Adalbero, des 

B^choss Liebling, wäre zum Amtsnachfolger des hl. Ul- 
Mmmt gewesen, wenn ihn nicht der Tod vorher er- 

^uss?v wichtige Gründe gewesen sein, die 
^n Wiährwen Heiligen noch kurz vor seinem Tose (4. 7. 
^veranlaßten, ei« mühselige Reise nach Sulmetingen 

Die Augsburger Lehen hätten das nicht 
oedurft. Wars die Grafschaft, die sMer unter Sem Na­
men Marstetten auftritt, als die ErAen und ihre Am^- 
gsmete einmal Namen annahmen? Wir halten es dem 
einflußreichen Bischof zu gute, daß er seinem verdienstlichen 
Verwandten bei Gelegenheit jene Grafschaft zu verschaf­
fn suchte, die seine Kirchenlehen um Wsißenhorn um- 
Msß. Und so stehen wir mcht an, in dem Grafen Man- 
Md von 1003, der im Duriagau waltet, wo 898 noch ein 
vssenkmÄiger Bayer Arnulf seinem Amte abgelegen, 
eiE» Sulmetinger zu erblicken. Nur muß das »n Rede 
stetzEs Navua, wie wir im 2. Tl. dieser Arbeir dar- 
Miegt, m der Mindelheimer Gegend, mindestens 

uElch vom Ronsberger Gebiet, nachgswiesen
Denn der Richwin von 1097, der in 

waltet, trägt trotz Strichele (III. 39) so of- 
Dillniger Gepräge an sich und zeigt sich als 

«A^Erson einer Grasschaft, die später als Ronsberg in 
Elle anderen Bedenken dagegen als N^Li^"^et«n müssen. Wir hoffen auch in der 

? i^ nachgewi^en zu haben, daß Orte
s (Hler Sontheim und Navua) in

" «5* gelegen sein können.
^ch um die Frag«, ob der 7,^ mu dem von 973 ei ne Perlon ist Nach

Psrtz (V. 144) stE sm,Domes Mansold 991. dor für 
unsern oon 973 gehalten wird. Nach Fickler (11 u IXXII 
ist dies ein Nellenbuvger. Und nach Mitteiluna ^es vor- ttefflichen ^schicktschreibers von RZchenau, Hnmann des 
Lahmen (1054), des Enkels unserer Verta von Sulmerin-

»») W. U.MH. I. 341.
") S. darüber Krüger 117, 349; v. Memminger O -A. 

Biberach 187; Zt. f. E. d. Oberrh. 1892 S. SOO; Fickler 
S. SVIII., I.XIV.; Neugart I, 586; P. Stalin I. 401; 
Württ. Viert. 1881. 201; Baumann Forfchgn. 272; Schrö­
der III, 34.

gen, hatte der erste Mangold keine Kinder, d. h. richtiger 
gesagt, es sind von ihm keine beurkundet.") Letzteres darf 
uns aber nicht beirren; denn es ist nur zu bekannt, daß 
die guten Mönche aus das kostbare, Pergament in der Re­
gel nur solche Personen abluden, die zu ihrem Kloster in 
näheren Beziehungen als Wohltäter oder Quälgeister stan­
den.") Wir nehmen wegen des Alters des hl. Ulrich un­
sern Mangold von 1003 als Nachkommen dessen oon 973, 
ohne ein Dogma daraus zu machen, haben also Mangold 
I. und II.

1046 amtet in Mindelheim Gras Ulrich. 
Dieser Name setzt so recht die Beziehungen der Sulmetin- 
ger zum Hause Dillingen ins hellste Licht und ist ein Eck­
stein unseres Baues, wenn auch sonst über ihn nichts wei­
teres vorhanden ist.

Nach der bekannten Aeußerung Baumanns (G. d. A. 
I. 258) waren im Jnvestiturstreit Anhänger des Schwa­
benherzogs und Gegenkönigs Rudolf gegen König Hein­
rich IV. die Welsen, Vregenzer, Marstetten, Kirch- 
berger usw. Mit dieser Nachricht ohn« Quellenangabe 
Ammt inbezug auf unser Haus folgendes. Im Khre 
1086 fiel in der Schlacht zwischen Kaiser Heinrich und Her- 
nmnn von Luxemburg bei Bleichfeld (Würzburg) ein 
Mangold oon Sulmetingen als Gegner Hein­
richs?«) Der Leichnam wurde in Würzburg beeroigt und 
1104 von der dortigen Stefanskirche nach Zwiefalten über- 
führt, wo die Mangold in höchstem Ansehen standen. Nach 
dessen Nekrolog ist dies ein am 11. August gestorbener 
Mangold (das ist der Tag der Schlacht), während ein an­
derer Mangold unterm 20. Juli eingetragen ist- Wir 
nehmen diesen Mangold III. von 1086 im Zusammenhalt 
mit der erwähnten Baumannschen Feststellung als Lücken- 
fuller zwischen 1046 und den nun folgenden Marstelter 
Grafen.

Nun bAinnt es ein bißchen zu tagen. Die Verflu­
chung der Vornamen, die Erbauung von zahlreichen Bur­
gen. die Festigung der Amtslehen in den Händen einzelner 
FsiMnen, die Entwicklung des Verkehrs gebar die Sitte 
M«^^üen noch gebräuchlichen Taufnamen den Namen des 

berzufAgen. Das streut wenigstens einige Rosen auf
Grüblers, wenn auch die oben gerügte 

n°H w»'--

»riw-ipM B-rth-Id 
onSuImLtingen o. 1087 wäre nach um 

E kie^LA. U°ngolds III. Nachkommenschaft,^so 
bieäer^Ä^» und wohl auch der Adel goz wäre 

' Berthold wissen wir weiteres nichts 
sold ^^8 Ottobeurer Nekrologiums.s") Von Man-
da? - alsAhnenderNeuffen. Und weil
mllss-n ^ !!^^°?Ende Frage für das ganze Geschlecht ist, 
müssen wir ste gleich hier vorweMehmen.
ON Ursprung der Neuffen ist müßig.ni6»?stnd sKrüger) oder nicht, das läßt sich einfach

Ob die Hochneu-ffenburg, diese Maurische 
MSebiS^ion inmitten der lieblichen Schwäbischen 

E^M^ert ist oder nicht, auch Las berührt uns hier 
^^^E«n ste als ein« in harten krie^-rischm 

N't?em Blut der Achalmer während des Zn- 
-.« Reich abgetrotzts und demenchirschend,
von den Ach mern ausgebaute Festes, die erst Ruhe Le- 

2. Augsb. m. 34; Krüger Tafel 3 und 9;
3 "i '^'Dberrh. M

LL« ÄLmiA »i- sui.

schon 10^'13; Kornbeck läßt ihn 
Angabe in ^'iberach S 188- Ä^^S^wo^^P»
überall nur s. Reichert S. 165, wo es sich

* - ""

Su°

Manns Forsch 477/06' Kapss 10/11.
ler XXX VU u.^xN'i^'
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kam. als mit dem llracher Eebhard 1105 auf den Spey- 
rer Brschofsstuhl ein Mann aus der eigenen Sippe ^:tzt 
wurde. Kapff weiß dazu noch, daß Kaiser Heinrich I V. dem 
Herzog Friedrich I. von Schwaben dessen Herzogtum bedeu­
tend vergrößerte, wobei auch die Herrschaft Neusten 1097 
unter die Hoheit der Staufer gekommen, d. h. also wohl, 
aus unmittelbarem Reichslehen ein Schwabenlehen gewor­
den ist.

Unser Mangold IV. war mit Mathilde, Tochter 
des Grafen Eginovon Urach vermählt — und da nun 
Mangold der erste urkundlich genannte Neuste ist, müssen 
wir es als historische Tatsache hinnehmen, daß der Hoch» 
nenfffen zum Heiratsgut seiner Gemahlin zählte und daß 
Mangold eben der Urvater des Hauses Neusten ist.") Tat­
sächlich verschwindet nun langsam der Name Sulmetingen 
aus unserm hohen Geschlecht und bleibt nur mehr Dienst­
wannen, so sehr, daß Kornbeck in den mehrerwähnten 
Württ. Vrtlihr.-Heften sich zur Meinung verleiten ließ, die 
„Grafschaft des Rammagaues" habe aufgehört, mit der ja 
unsere Selmstinger gar nichts zu tun hatten. Sie waren 
nun in Neusten vor höhere Aufgaben gestellt und das le- 
venldigere Frankenblut, das i!n 'ihren Sprossen zu Preisen be- 
8ann, hob sie bald zu Teilhabern in der Weltgeschichte. — 
Wir kennen deshalb auch keine Sulmetinger Wappen, so 
wenig wie ein Marstettener, weil das geschehen war, ehe die 
Wappen in Siegeln Eingang gefunden. Was sich Sulme- 
Unger Wappen heißt, ist das der Dienstmannen und das der 
Marstetten ist eben das der Neusten, welche die Hifthörner 
von den Urachern übernommen haben.
. Bon unserm Mangold IV. sind trotz der Bemerkung 
des Zwiefaltener Berthold, Geschichtsschreibers seines Klo­
sters (nec ncrn tilü et tilise eorum). durch das Nekrologi- 
um 2 Kinder mit llracher Muttergeschlechtsnamen, Egon 
und Machtilt, und ein Sohn Ulrich, also „mit Namen und 
Huldigung für den großen Oheim des Stammhauses" 
Meichert), bezeugt. Sie waren nach Bertholds mönchischer 
Ansicht fü^ diese Welt anscheinend nicht vorhanden, da sie 
sich dem Kloster widmeten. Uebrigens kann dies Egon nur 
erst spät getan haben, da er (nach Reichert -.58) ums Jahr 
1127 für Herzog Konrad v. Zähringen bei nner Schenkung 
unter den Augenzeugen und nach P. Stälin I. 432 noch um 
1150 in gleicher Angelegenheit bei Weif VI. steht. Der 
Egon von 1150 könnte aber auch ein Sohn des erstgenann­
ten Egon sein, der um 1130 gestorben sein soll und nach 
dem Nekrolog, 265 unterm 14. Noo. mit folgendem Eintrag 
genannt ist! Lxino comes äs Lunimuotinxin et m. n. c.

monackus nostri conventus, Mönch unseres Kon­
vents). Es ist zum natürlichen Unterbau für Baumanns 
gekünstelte „3. Schicht der Marstetten" außer dem bisher Ge­
lten auch noch folgendes anzuführen notwendig: Die Lai­
enschwester Mathilde wird bei Hetz 236 gerühmt, daß sie 
viele Bücher geschrieben zu Ehren der Mutter Gottes, u. a. 
ein schönes Meßbuch mit vorausgehendem Kalender, in wel­
chem sie die Todestage ihrer Blutsverwandten (c-onsan- 
xuineorum) genau angegeben hat, z. B. Leutfried von Ni- 
fen 34. in Alberad, ihres Vaters Muhme, Asbttssin in 
Lindau, gestorben ungefähr 1136 (Nekr 682), Mangold, ih­
res Vaters, 20. VII-, Grafen Egon, der Alberad von Urach 
Bruder, Mathild, ihrer Mutter, 20. XI. usw. — Zur Cha­
rakteristik des ersten Neusten ist noch nachzutragen, daß ihn 
die Klosterchronik von Zwiefailten als Mann edler Ab­
kunft, edler noch nach seinen Sitten, rühmt, daß er lamt sei­
ner Gemahlin verdiene, in demselben Kapitolium brigesetzt 
Au werden wie die Grafen von Achalm, die Gründer des 
Klosters?«) Die Annalisten fügen auch bei, daß sich „die 
Grafen von Sulmetingen" so geschrieben, weil Sulmetingen 
Hr Sitz gewesen sei, daß sie aber von der Burg Neusten ab- 
stammten (nach Ansicht der achalmisch eingestellten Kloster­
brüder!).

Damit können wir wieder zu unsern Marstetten, zu un-

^) Es sind Schenkungen j. Linfenhofen, Altbeim genschemmern verze^net s. O. A. BiLerZh 188; O A' Nür- 
tingen 176,- Nekr. 256.

haben will. In der Versammlung von Rotonacker ist er, 
wie bereits hervorgehoben, nicht. Aber ein Berthold 
vonNuinburg (Württ. UrL-Bch. I, 341). Das llrkund- 
buch deutet den Ort als Neuenburg a. Rhein. Ich will dem 
nicht Widerstreiten, aber auch nicht unerwähnt lassen, daß 
Neuburg a. Kammel, wie noch zu besprechen sein wird, als aö 
ter Allodialsitz der Neuffen-Marstetten wett wäre, daraufhin 
untersucht zu werden, ob es nicht die neue Burg der Mar­
stetten sein und obiger Berthold sich nach ihr benannt ha­
ben könnte; zum mindesten kennt Herrgott II. S. 172 um 
1140 einen Zeugen comes Lerttiolkus äe Nuenbnrc. UNd 
auf Neuburg haftete der Schutz über das 1130 gegrün­
dete Kloster llrsberg. Daß die alte Burg Marstetten 
bei Buch früh verlassen worden sein muß, haben wir im 2. 
Teil angedeutet.

In einer offenkundig spät gefertigten Urkunde zwm 
Jahr 1160 ist unter den Zeugen bei der Tempelweih« des 
Klosters Roggenburg Luitfried mit seinem 
Sohn Berthold von Weißenhorn. Reichert 
deutet diesen letzteren Zusatz nur auf den Sohn. Verglei­
che hiezu die bekannte Stiftungsurkunde von Ochsenhau­
sen: I^snegolcius comes et kilius ejus IVolkersäns äe 
Isinum et äe ^Itskusea, Hartmannus comes et krster 
ejus Otto äe Odilcdberg usw. Der Beiname bezieht sich 
auch auf Leutfried«''), Herr von Weißenhorn. Der Name 
Luitfried ist in der G^end fremd. Dagegen haben wir 
ihn in der Sulmetinger und Neustener Landschaft"), und 
oben aus einem Meßbuch der ersten Neustener Luitfried 
ist darnach Blutsverwandter der Schwester Mathild. Wir 
halten ihn ohne Scheu für einen Grafen von Marstetten 
und setzen die merkwürdige Stellung in der Urkunde auf 
das Konto des sip äten Schreibers. Es ist auch behauptet 
worden, daß seine Familie Roggenburg gegründet habe. 
DrM stimmt aber auch gar nichts und diese Sache ist ebenso 
vielfach abgelehnt worden, auch in diesen Blättern 1923. 
Da der Graf des Gebietes, in dem Roggenburg liegt, in 
der Urkunde fehlt (Luitfried steht ohne Grafentitel nach 
den Grafen von Kirchberg und Berg-Burgau), so wäre ja 
Platz für ihn. Die geheimnisvollen Grafen von Bibsreck") 
kommen für uns nicht in Betracht. Wir halten unsern 
Luitfried geradezu als Gründer eines Herrensitzes „zen 
wizzen Horn" in nächster Nähe des altem Gvafstts- 
hofen, welches Wizzenhorn später einmal wirklich Nisten- 
horn genannt wird (1258). Die Neuffen haben ihre Hör­
ner der Grafschaft Marstetten geliehen, weil sie von je 
Inhaber derselben gewesen, als die Wappen allgemein üb­
lich wurden. Wenn sie nur hereingeheiratet hatten, hät­
ten sie wohl oder übel das Wappen der Grafschaft anneh­
men müssen. Ueber Farbenunterschiede in den Neusten» 
wappen wollen wir hmweggehen (s. Württ. V. Hefte 1899 
S. 106, 1880 S. 48 und 1887 S. 17; Stälin II. 577; Nür- 
tingen 122, 197).

Luitfried kann nicht der Sohn kws 1. Neuffen 
Mangold gewesen sein. Sonst hätte wohl Mathild ihn 
als ihren Bruder bezeichnet. Er wird als ihr ..Geschwister­
kind", als Sohn des 1. Berchthold anzusprechsn sem, also 
als richtiger Marstettenisprößling. Er -ist auch insofern der 
erste Begründer des Reichtums, der Macht und des Ein­
flusses seines Hauses, als er seinem Sohn B « rchtold 
U.^> der 1160 noch sehr jung gewesen tein muß, eine 
rerche Achalmerm zur Gemahlin verschaffte. Damit ent- 
Ult auch schon die Vermählung 1154 mit der Morirgerin 
Elsbech (nach der Sage, die wir 1925 in diesen Blättern 
beleuchteten).

Unser Be rthold II. ist der Erenzpferlor der llr- 
Baumanns und Schröders. Es schenk: näm- 

l,ch Markgraf Hernrich von Ronsberg i. I.

) ^usM. Kuen, Loll. script. VI. 11, Dillingen Zah- 
resberrcht 1894 S. 14/15; Augsb. Postztg. 1892 Beil. 35, 
P. Stalin I. 432; Reichert 241.

") Reichert 261, Kapf 10, Hetz 236, Nekrolog 248.
") Mit denen haben sich Noch Brunnsr und 

Kornbeck belastet, sogar o. Völderndorff S. 351 (vesöl- 
Württ. Urk.-Bch. lll. 319; obwohl schon Raisor, -vap° 
pen 26 sie ablehnt, trotz Krumbacher Volksfreund (Ge­
sammelte Ausschnitte der Stadtbibl. Memmingen).
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1182«) dem Kl. Ottob euren ein beschriebenes Wein« 
Mt in Ältingen, wobei ein Berthold von 
Weißenhorn als Teilhaber an den Besitzungen zugezo­
gen wird, wobei eine ed^ Frau Adelheid aus der 
Familie des Berthold genannt ist, was die etwas verwirr­
» Urkunde wohl auf die Gemahlin seines Sohnes Heinrich 
beziehen möchte. Seine Gemahlin hieß ja auch Adelheid. 
Aber das wichtigste an dieser Urkunde ist für uns, daß sich 
Bertholt» Kognat des Ronsbergers heißt, Bsr- 

- wandter (wohl Neffe) mütterlicherseits, wonach seine Mut­
ter eine von Ronsberg, also aus dem Haus« Urstn 
wäre, seine Mutter, die Gemahlin Luitfrieds, deren Name 
uns allerdings nicht erhalten ist. Und da trifft es sich 
denn, daß um dieselbe Art ein Graf Gottfried von 
Marstetten sich „von der Geburt Ursin" 
nennt«). Es ist noch nie jemand eingefallen, diese zwei 
Schriftstellen in Beziehung zu setzen, was doch am Platze 
wäre, was sich doch eigentlich aufdrängt. Im Gegenteil! 
Der Name Gottfried, der im Neuffenhause bisher nicht 
gang und gäbe war, aber später (Minnesänger) auch von 
Westen her eindringt, wirkte bestechend: Er muß ein Ur- 
stner fern. Der Laie Kornbeck mußte darauf aufmerk­
sam machen, daß die Ursinereigenschaft auch durch mütter­
liche Abstammung erwirkt wird und daß Gottfried jeden­
falls Gründe hatte sie eben jetzt zu betonen: mit dem Aus­
sterben der Ronsberger stand die Vogtei über Ottobeuren 
offen, und die wollte er als Nachbargraf sich auf alle Fälle 
sichern, wie er ja tatsächlich dann als Klostervogr, wenn 
auch nicht ruhmvoll, die Bühne betritt.

Wir müssen frisch und keck den Kognaten mit dem Ur- 
siner in ursächlichen Zusammenhang stellen. Das zwingt 
W geradezu auf: Bertholds und Gottfrieds 
Mutter ist eine geborne v. Ronsberg, die ja 
vonJrsee stammen. Mit beiden Händen müssen 
wir der so glücklichen Umständen, wie sie die alte Geschlech- 
tevgeschrchte so wenig bietet, nach solchen "lusklärungsfor- 
meln langen und sie nutzen. Und wir rechnen es uns zum 

diese offene Wunde der Baumann- 
SchrWerffchen Neuffentheorie den Finger gelegt m haben.

Schwierigkeit bietet die aufdringliche Frage, ob Bert- 
how Mü> Gottfried ein und dieselbe Mutter hatten, also 
oh sie Bruder waren, oder ob ihre Mütter ronsbergische 
Schwestern, Töchter des Grafen Gottfried I. von Ronsberg, 
waren. Wenn Wahrscheinlichkeitsrechnungen überhaupt 
einen Sinn haben, und sie haben unter Umständen einen — 
dann sagen wir: sie hatten eine Mutter, sie waren also 
Brüder. Und zwar dürfte der lendenlahme Graf Gott­
fried von Marstetten nach der Tauffitte der ältere 
sein, der darum die Grafschaft innehat. Seine wenigen Taten 
kann man bei Baumann, Schröder, Brunner usw. Nachle­
sen?") Der namenreiche, beweglichere Berthold (v. Neuffen, 
v. Weißenhorn, v. Achalm, v. Hattingen«) hatte neben 
fernen väterlichen und ronsbergischen Erbbesitzungen im 
Westen Schwabens, im Mitgiftgebiet seiner Adelheid, aus- 
gWehntes Betätigungsfeld. Das schrie geradezu nach einer 
^LvnurM, d,e wirklich später auch ausgeführt wurde. — 
Gottfried konnte sich seiner Klostervogtei, welche nach Niese 
von leder Huf« im Bezirk 1 Maß Weizen und Korn und 1 
s^s"m 18 Pfg. «intrug, wobei die Gesamtsteuer an 
A ??m Dorf Ottobeuren mit 6 Pfund genannt

Er fünf Fahre nach Aussterben der Ronsberger (1212) 
erfreuen. Seme Unfähigkeit bewog Kaiser Friedrich, jeden­
falls auf denNotruf Ottobeurens, sie 1291 mit 900 Mk. 
Silbers abzulosen. Es ist doch nicht Zufall, daß z. B. der 
U' ro <j e Iu 8 son (FMssen bei Roggen-

ES^st, der W »u South ei m unliebsam bemerkbar 
macht, aus dem Flüssen, m dessen nächster Nähe wir die

--) Württ. Urk.-Bch. II. 421, Bist. Augsb. VI 160; 
Dhvon. Ottob. anqu. i>. Jahre-sber. d. HM N f SLw. 
1838 S. 81 (v. Raffer) u. v. a. Stellen. '

«) Lünig III. 319; Bist. Augsb. VI. 180, 160, 168 u. 
o. a..

«) Ronsberg 43; G. d. A. I- 309; Bist. Augsb. IV. 
1Z2, 169; Niese, Reichsgut S. 48; Mon. Germ. S. S. 
XXIII-, 624.

2«) Württ. U.-Bch. II. 411; Krüger S. 176 und 343; 
Hetz 238.

Stammburg unseres Erafenhauses vermuten? Schröder 
läßt unsern Gottfried bis 1239, einige Seiten später bis 
1241 sich des Lebens freuen. Das dünkt uns reichlich lan­
ge, da er sich schon so frühe als senilen Mann zu erkennen 
gegeben.

1223 ist ein Albert I. von Neuffen mit einem 
Gottfried von Marstetten am Königshofe.«). 
Wir möchten lieber, da auch 1225 in Augsburg ein comes 
Ootkriäus äe blarsteten in einer Königsurkunde ge­
nannt ist«), eine lebendigeren jüngeren Gottfried II. 
annehmen, dessen Gemahlin Berta 1239 in Jllertissen ur- 
kundet (Schenkung an Kloster Kaisheim mit Zustimmung 
des Gatten Gvtekriäi comitis äe dlarsteten, 3. Mai«). 
Graf Reisach (Eraisbach S. 393) läßt deren Tochter an den 
Grafen Heinrich von Eraisbach, der 1238, erst 36- 
jährig, als gestorben gemeldet wird, verheiratet sein, wäh­
rend sie selbst eine Evaisbachevin ist. Das stimmt nicht-. 
Dazu verheiratet ihr Enkel Albert eine Tochter Elisabeth 
dieses Hauses.. Das wäre übertriebene Blutsverwandt­
schaft! Es dürfte das erste genügen.

Aus der Ehe Gottfrieds II. Berchta soll nun Jut­
ta (Judiths) entsprossen sein, Jutta, ein Eimer voll Rät­
sel für sich! Sie ist am 5. 2. 1259 in Sesben (Oberinntal), 
als die Tochter des Grafen Gottfried von Mär­
st etten und die Gattin des nodilis viri (also ade­
ligen) Berthold von Neuffen beengt "°). Sie war 
aber „zweifellos" vorher die Gattin des Ulrich v. Ul« 
ten, während Berthold, der durch sie die Grafschaft Mar- 
stetten erheiratet, sich schon 1239, dazu zu Lebzeiten seines 
Schwiegervaters Graf von Marstetten nennt, während der 
Alten „zweifellos" noch 1248 lebt. An diesem Rattenkönig 
von Widersprüchen wollen wir uns versuchen.

Die Hauptmasse des Ronsbergischen Besitzes war 1212 
durch die 2 Erbtöchter Adelheid und Jrmengard an deren 
Ehemänner, den Markgrafen Heinrich v. Burgau und den 
Grafen Egon von Eppan, gefallen. Des letzteren Sohn 
war Ulrich v. Ulten«), der 1241 vor Antritt der Mongo­
lenfahrt in Kemnath bei Kaufbeuren das Gut Ober- 
stetten auf der Alb dem Kloster Weißenau schenkt""). Er 
ist aber auch ein genealogisches Wunderkind. Denn in 
Band 7, 2 des Bistumswerkes ist er ein Sohn, S. 178 ein 
Gemahl der Ronsbergerin. Er stirbt S. 209 kurz vor 1250, 
S. 3 aber 1253, nach Grimme 1248. Da ihm ein Söhn-

A^rlch 1225 sttE und ihm damit die Aussicht auf 
benommen ist (so früh schon?), verschleudert 

Besitz""). So kauft ihm Kaiser Fried- 
19^0^t- Petersberg bei Stams ab und es muß eben 

uta. eine nahe Eschenloh er Verwandtes!) 
N-Men Vorteil des Bischofs von Brixen auf alle 
Bähungen von Petersberg bis Auenstein und den Burg- 
W an derOetz verzichten (Reg. Boic. 3, 126). Nun ist 
word«E ^Ater v. Lang also noch eine Eschenloherin ge- 

i -Ehm 1880 die Sache noch hin, fand dann
i«87 endlich ein Haar in der Suppe, die wirklich nicht mehr 
genießbar ist, und meint, daß sich die Beurkundung von Pe­
tersberg im Besitz« Jutas auch mit mütterlicher Abstam- 
"Eg Gottfrieds erklären lasse, daß also eine Heirat mit 
oem tiroler nicht notwendig anzunehmen sei. Taffächlich 
sielen^ne Andeutung, daß Ultens Juta eine Mar- 

' ^^^Ee man infolge tirolischen Besitzes auf die 
gekommen sein, so können wir verraten, 

» L Sulmetinger mit den und unter den Augs- 
Lehen Tiroler Besitz hatten, daß die Neuffen omr 

ein N-utt?machen, daß nicht ohne solchen 
Berthold Bischof von Brixen geworden wäre.

-auch die Achalmer, Leren Stammvater Unrpch einst Graf 

65; Reichert 379.
Bi-t. dN'vi Im»- V- 2- Nr. SSSS!

Z K/
"1 Hetz SS2; Lang, EmM "b 83/6! Reichert SSI.
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der istrischen Mark und Südrätiens gewesm, hatten 
Besitzungen in Tirol.") Juta v. Marstetten als 
erste Gemahlin Ültens zu betrachten, ist 
also höchst unnötig und nach allen Daten 
sinnlos. Mag Ultens Juta eine Eschenloherin sein!") Der 
Geschichtschreiber derselben wills allerdings nicht haben, 
aber seine Gründe für eine Ehe Jutas von Eschenlohe mit 
dem Grafen Albrecht v. Tirol find ganz wistdig. Auch Dr. 
Egger, Tirols Geschichtschreiber, bringt keinen Entscheid. Es 
bleibt dabei: Juta von Marstetten kann keine 
verheiratete Ulten sein! Daß die Burg Ulten 
übrigens später Eschenl 0 he heißt, sagt doch auch etwas! 
Spricht sogar Bände!

Konnte sich Berthold von Neuffen zu Lebzeiten des 
Grasen Gottfried Graf von Marstetten nennen? 
Fürs erste ist die mit römischen Ziffern ungewöhnlich 
geschriebene Jahrzahl 1239 der Urkunde") derart, daß sie 
auch 1241 heißen und daß unter Umständen Gottfried schon 
gestorben sein könnte. Aber die Richtigkeit der Jahrzahl 
angenommen, ließe sich Bertholds Grafentitel, ohne daß 
man an eine Adoption denken muß (Reichert), wohl verste­
hen, da er der Sprößling eines Erafenhauses war, welche 
Glieder damals längst sich Titular-Grafen hießen, da die 
Erafemvurde fürs erste nicht mehr eine Amtswürde und 
zum andern seit langem in den Familien erblich geworden 
war. Vielleicht waren 1223 Albert I- und Gottfried II., 
die beiden Schwiegerväter und Väter von Jutta und Bert­
hold eben deshalb am Kaiserhofe, die Erbfolge in der Graf­
schaft Marstetten mittels Berwandtenehe zu regeln? Es 
steht sehr darnach aus: denn wer war Berthold von 
Neuffen?

Den Berthold vonWeißenhornvon 1160 ver­
ließen wir oben, der nach 219 in Augsburg zeugt. Von 
ihm stammt das Brüderpaar Heinrich und Albert. 
Heinrich ist jene vielberühmte Persönlichkeit, der wrr 1923 
in diesen Blättern das gebührende Denkmal schien. Diese 
Brüder scheinen, wenn auch nicht formell, eine Teilung des 
ausgedehnten Besitzes vorgenommen zu haben, derart, daß 
Heinrich mehr im Altschwäbischen um den Neuffen, Albert 
mehr um Weißenhorn-Neu-burg fich betätigte — neben 
dem Grafen von Marstetten. Das ist auch Rerchert ausgefal­
len. Und ein Sohn dieses Albert ist nun unser Berthold 
von Neuffen, der mit seiner Basenheirat um 1240 unfrei­
willig der Held der Moringersage und der Gründer einer 
-dritten Dynastie Marstetten" geworden ist. Wrr konnten 
schließlich mit der Allgem. Deutscken Biographie 23 400 
wohl sagen Berthold habe die Grafschaft Marstetten erhei­
ratet Aber es war eine politische Verwandtenheirat, em 
Mittel den Besitz der Urväter, die ihn mehrfach mit ihrem 
Blut erworben u^ erhalten und gekittet, nicht zerfallen zu

Wi2er-uaeben I Berthold und Jutta, die beide sich als UrEl gegÄ („Drittekind«) vereinigten klu­
gerweise den neuffischen mit dem marstettischen Teil des Urgroßwaters üÄÄd im östlichen Schwaben, der Befand 
hatte bis 1342, während der reiche Besttz im westlichen 
Schwaben seit der unseligen Reichspolttik der Heinriche ge­
gen Kaiser Friedrich ll- bis 1300 armselig zerbröckelte. Ein 
herbes Naturgesetz des 4. Gebotes! » » « « „ n 4

Bertbolds des Marstetten genannt 
Neuffen" Mutter muß schon 1239 Witwe geworden sein,

P. Stalin I, 401; Fickler XLVI (Quell, u. Forschgn. 
z. Gesch. Schwalb.)

") Ober-bayer. Arch. 36. Bd. (1877) S. 215.
") W.-U. 4. 431; Bistum VI, 169; UM s 5g 

u. v. a.: was Stälrn (Vater) 1241 liest (II,
573) und wir mit ihm.

") Maria de Jong 67; Württ. Visrt.-Heft. 1886. 88. 
89. 95^-97 -Grimme 12 ff-, Württ. U.-Bch. V 347 361; Zt' 
f- E- d. Oborrh- 1892, 167; P. StWn I, 296; dazu die 
bekannten Urkundenbucher: Wurtt., Augsb., Ulmer, Eß- 
linger, Quell u. Lrört. z. bayer. Gssch. usw. 

da sie in das Kloster St. Dämmn in Ulm eintritt. Sie hat 
noch einen Sohn Kon-rad de Riffen (1262, Reg. Boic. III, 
187) und eine Tochter, die mit Heinrich von Ebersthal ver­
ehelicht ist"). Eine Luitgarde v. 1262 bezeichnetBerthold als 
Onkel (avunculus), die den Stettsnhof an Kloster Mödin- 
gen (Dillin-gen) verkauftt°). Ob sie eine Tochter v. Ebers­
thal oder einer 2. unbekannten Schwester Bertholds fft, 
die einen Ellerbach geheiratet haben soll (Holl, Weißen­
horn S. 11), kann von uns nicht entschieden werden. Da­
gegen muß noch eine Schwester der Juta an Otto-Kirchberg 
verehelicht gewesen sein; denn 1251") übergeben Graf 
Berthold und Otto eine gemeinsame Besitzung in Bann­
acker, „die sie besessen haben vom Grafen Gottfried von 
Marstetten".

Unter dem neuen Herrn von Marstetten ist es, 1258, 
daß Weißenhorn geradezu Niffenhorn und daß die 
Burg Marstetten selbst einmal (1270) als Ort einer gräf­
lichen Handlung genannt wird«*), wovon nur Baumann 
nichts wissen wollte. 1258 ist Berthold auch Zeuge einer 
wichtigen Handlung im Dom zu Augsburg, da Bischof 
Hartmann die Grafschaft Dillingen seiner Kirche überarbt 
(Württ. Ukb. 3, 278). 1267 begleitet Graf Berthold den 
unglückseligen Konradin nach Italien, wenigstens bis 
Verona, wo er Zeuge ist für Herzog Ludwig ». Bayern, 
der seine Beute kaum erwarten kann.

Berthold erscheint noch 1274. Schon 1245 kennen wir 
einen Sohn Albert in Verona, der auch 1267 dort ist, 1258 
Albert und Berthold, schließlich noch einen Gottfried, der die 
Kutte wählt (Holl 12).

ErafAlbert hat eine folgenreiche Verbindung sin-- 
gogangen und zwar mit Elisabeth, des Grafen BerthoL 
des Aelteren von Erwisbach Schwester, wodurch die Verei­
nigung der Grafschaften Graisbach und Marstetten angs- 
bahnt wurde. Graf Albrecht, den wir schon als Gerichtshal­
ter in Memmingen kennen, unter dem sich ein Zerfall durch 
zahlreiche Veräußerungen bemerkbar macht, hielt stch an­
scheinend meist in Weißen-Horn auf, wo er auch am Ulrichs­
tag 1306 sein Leben beschloß.

Unter den Kindern Albrechts ist eine Agnesan Swig- 
ger von EunÄlfingen, an den sie die Sulmentinger Güter 
bringt, eine Gertrud an Ulrich von Abensberg verehe- 
^chr, während Berthold, die rechte Hand Kaiser Ludwigs 
des Bayern, nochmal wie ein Brillantfeuerwerk das Haus 
^leusfen—Marstetten zu weltgeschichtlicher Bedeutung em­
porstrahlen läßt, um aber dann, eben gleich dem Feuerwerk, 
m ein Nichts zurückzustnken. Er hat alles für den Bayern 
gwln und dafür sein Haus nackt in die Grube gebracht. 
Was er dem Kaiser gewesen, mag Man in den Urkundwer- 
ken und bei Riezler nachlesen. Wir haben bloß zu betrachten, 

er fernem Hause und damit seinem Schwabenlande 
aT^s°0 000 Pf^H Schaden erlitt er allein durch die 
Kampfe mit Oesterreich, die durch einige Pfändungen wohl 
me ersetzt wurden, auch nicht durch englische Schmiergelder, 
Erört Herrn annahm (Quell* und

Er aber ernannte den Kaiser noch bei 
Lebzerten (!) zum Vormund seiner Kinder, der denn nickt

NSW
Bayern. Baron letzteres Haus und so an
ter unseres (E) kannte Elisabeth, die Mut­

Sie Zusammenhänge.

V, 679. V.-H. 1897 „aus päpstl. Registern«; Bist.

") Reg. Boic. III, 185; Bist. Augsb. 3, 911 u. a.
") Bist. Augsb. 6, 169; Augsb. Urk.-Bch. 1, 11
") Mon. Boic. 16, 277; Bist. 5, 679; Reisach 409;

Reichest 382.
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Elisabeth von Truhendingen (Hohentrü- 
trüdingen) war Bertholts Gemahlin, Gottfried und Elisa­
beth die Kinder der 1336 gestorbenen Frau. Berthold hei­
ratete in vorgerücktem Alter die Agnes von Zolle rn, 
welche anscheinend eine beliebte Gesellschafterin des Kaisers 
war, von der er auch zu seinem letzten Jagdritt 1347 nach 
fröhlicher Tafelrunde ymwegeilte — für immer. Agnes ge­
bar ihrem Gemahl noch Margreth und Anna, welch letztere 
mit des Kaisers Enkel Friedrich von Bayern-Landshut 
1342 verlobt ward. Berthold hinterließ auch einen uneben- 
bürtigen Sohn, Konrad von Weißenihorn, der vom Kaiser 
1329 in zwei merkwürdigen Urkunden legitimiert wurde.

Berthold starb unzweifelhaft am 24. 11. 1342, womit 
alle Rätsel feines Hauses gelöst waren.

Auch wir haben das unsrige dazu getan: Das rätselhaf­
te Maurstetten, die eigenartige Zusammensetzung des 
Landgerichtsbezirks Marstetten sofort nach 
des letzten Marstetters Tod, die Lage des eigentlichen Graf­
schaftsbezirks, der mit dem Landgerichtsbezirk gar nichts zu 
tun hat, die zwei Häuser Marstetten bei Aitrach und Mar- 
stetten in der Weißenhorner Gegend, den Ursprung des 
Hauses Marstetten im Haufe Sulmetingen, die Beziehun­
gen der Marstetten zu den Neuffen insbesondere i. I. 1240, 
endlich das Verhältnis der Marstetten zu den Ursinern 
glauben wir in unseren 3 Aufsätzen soweit geklärt zu ha­
ben, als es nach dem bisherigen Lrkundenstand möglich ist. 
Leider erlauben es die Verhältnisse nicht, eine genaue Ge­
schlechtstafel dem Druck zu übergeben. Wir wiederholen 
bloß noch einmal aus dem großen Neuffenhaus die die 
Marstettengrafen berührenden Glieder (die Grafen o. 
Marstetten find kenntlich gemacht):

1. Mangold der I. der Sulmetinger.
2. Mangold II. der Dwriagraf (— später Grafschaft 

Marstetten).
3. Ulrich der Duriagraf v. 1046.
4. Mangold III. der Duriagraf v. 1086.
S. a. Mangold IV. der I. Neusfe; Berthold I 

v. Marstetten; c. Adelgoz, der Bogt v. St. Masten.
Im übrigen find in den Nekrologien zahlreiche Sul­

metinger vorgetragen, die mangels Zeitangaben nicht ein- 
zuveihen find.

6. Don 5 a: Egon, Mathild, Ulrich.
7. Von 5d:Luitfried.
8. Von 7 s: Berthold II. (von Weißenihorn) und d 

Gottfried I.
9. Von 8 s: Albert I. und b. Heinrich I.

10. Bon 8d: Gottfried II.
II. Don 9a: s. Berthold III., i>. Konrad I. und 

2 Töchter.
12. Don 10: Jutta und eine andere Tochter.
13. Don 11s: Albert II., von dem dann Ber- 

thyld IV. und letzte abstammt.
Ungelöst ist immer noch die Frage des Ortes Navua 

v. 1008.

Um Arbeiten «r SelchichienmStadt«. ranMaft
L. Karl Wunderer, Die BvniWgW MMapells.

(Schluß.)
Nimmt Mln nun die verschiedenen inneren und Lutze- 

ren^"wadrschenillchkeiten, Widersprüche, ja Unrichtigkei­
ten hinzu, die W. leibst durchaus nicht unterdrückt, sondern 
nur zu mildern und Su deuten sucht, was bleibt dann von 
der ganzen Wundergeichichte als Kern übrig? Ich vermag 
muh trotz allem des Eindrucks nicht zu erwehren, daß wir 
es mit einer frommen Bolkssage aus dem Ausgang des 
Mittelalters zu tun haben. Die Festlegung auf ein be­
stimmtes Jahr (AS) freilich M volkstümlich und 
läßt gelehrten, wohl geistlichen Einfluß vermuten. Das eine 
ist sicher bezeugt. Laß — 1336 zum erstenmal erwähnt — in 
der Memminger Martinskirche bis zur Reformation eine als 
wundertätig geltende Hostie, das „heilige Heiltum", ver­
wahrt wurde. Woher diese kam, kündet keine Nachricht. 
Das Jahr 1215 hat mich nun schon früher einmal veranlaßt 
die Vermutung auszusprechen, daß das „Helium" mit 
der ausgerechnet 1215 erfolgten Verleihung des Patronats 
von St. Martin durch Kaiser Frickmch II. an das Antonier- 

kloster in irgend einem Zusammenhang stehen dürfte. Ein 
„Import aus Frankreich" braucht es darum nicht zu sein, 
weil ja Friedrich es nicht von dort gebracht haben muß. 
Aber wäre es so ganz undenkbar, daß der in die Kirche ge­
stiftete „gütige, wundertätige Gott" von den Mönchen bei 
den Messen etwa als benixne Zeus! angeru'fen wurde, was 
dann vom Volk aufgefatzt, als „Deninger Gott" übernom­
men und umgedeutet worden sein könnte, und daß sich dann . 
im Anschluß daran erst im 15. Jhrh. die Sage (als sog. ety­
mologische oder Namensage) gebildet hat? Dann mag man 
zu der der St<ü>t ohnehin am nächsten gelegenen Riedkapelle 
als der vermeintlichen Heimat des Heiligen Guts in Prozes­
sion gewallfahrtet sein. '

Jedenfalls ist das nicht weniger wahrscheinlich, als was 
W. an Mutmaßungen aufbietet, um seine Annahme einer 
Blitzmalstätte glaubhaft zu machen. Wenn die Kapelle eine 
Taufkapelle war oder wirklich eine Eedächtniskapelle, dann 
war ste m. E. keine Wetterschutzkapelle. Um aber diese ihre 
doppelte Eigenschaft zu beweisen wird ein weiter Umweg 
gemacht, zunächst in die Reichsgeschichte: Zustände unter den 
Welsen und Staufern. Was man der Stauferzeit aber sonst 
nachrühmt, sie habe eine Blüte der Wohlstands für Bürger 
und Bauern, der Kunst und Dichtung gebracht, auch eine 
umfassende Entwickelung de s klösterlichen Ordenswesens, 
findet dabei wenig Anerkennung und Wels VI. schnellt 
„trotz seinen sinnlichen Verirrungen und ausschweifenden 
Vergnügungen, denen er sich hingab, bis er nicht mehr konn­
te", weit über Barbarossa empor, dem Memmingen angeb­
lich seine Reichsfreiheit verdankt. Nebenzu wird noch die 
Welfenburg für den Ratzengraben beansprucht, weil ander­
wärts der Raum „nicht ausreichend" für eine solche Resi­
denz gewesen sei. Das wäre aber eine seltsame „Residenz­
straße" gewesen; denn es war damals noch wirklicher Gra­
ben und zwar offenbar, wie der Name besagt, kein gerade 
sauberer.

Die Abschweifung soll das Verhalten des ammännischen 
Waibels Landolt, der „ein Preuße" gewesen sei und von 
dem die seltsamsten Dinge erphantastert werden, bei der 
Entdeckung der Freveltat des Müllers begreiflich gemacht 
werden. Dabei passiert allerdings ein kleines Mißgeschick: 
„Baumann nennt ihn auch Wirbel". Folgt lange Erklä- 
rung-warum. In Wirklichkeit aber ist in Baumanns Regi­
ster Wirbel nur Druckfehler für Waibel. Dann wirbelts 
wieder hinüber zur Mühle als der Stätte des Verbrechens. 
Nach deren Verschwinden soll die Kapelle dort einen neuen 
Patron an Stelle des in die Dorfkirche abgewanderten Pet­
rus erhalten haben in Gregor d. Er., an dessen Tag die Un­
tat geschehen war (12. März). Und weil der gleiche Tag 
als Lostag galt und besonders wichtig war für die Witte- 
runa darum eben vor allem sei es höchst wahrscheinlich, daß 
die Kapelle dem Wetterschutz gedient habe. All das, auch dre 
Hilfsbewer.se, scheint mir viel zu weit hergeholt.

Gebäude des Kirchleins mag wohl im 13. Jahrh. 
Mwals errichtet worden sein. Wie viel daran blieb, als es 
1086 durch den Ottobeurer Abt erneuert wurde, ist kaum 
sestzustellen. Die jetzt noch vorhandenen Umfassungsmau­
ern mit ihrem steilen Dach stammen wahrscheinlich noch aus 
gotischer Zeit. Das Innere ist in der Hauptsache m Renais­
sance gehalten und geht m. E. aus jenes Jahr der Erneue­
rung zurück. Daß gegen Ende des 17. Jahrh, noch eine „ver­
spätete Renaissanceschöpfung" von einem Baumeister unter­
nommen worden sein soll, halte ich für ausgeschlossen; das 
war Nicht Brauch. Und so kann ich mir auch nicht vorstel- 

daß Abt Benedikt Hornstein die Kapelle 1674 „von 
mAr aufgebaut hat. Das ex kunäsmento des
Nr« onsbenchts soll wohl nicht mehr besagen als „gründ­

- untere Stockwerk des Turmes, das Viereck, ist 
vielleicht sogar stehen geblieben, während das Achteck mit 
semen Ecklisenen und der Kuppel damals entstanden sein 

ist die westliche Verlängerung von der 
dem abgewalmtem Vorbau anzusetzen. Die

Brüstung angenagelten 2 Wappen find aber 
?-?i» E M seligen Stiftern, sondern Rosette und Ad- 
lA'^das Ottobeurer Klosterwavvenzeichen und das weiße 
E nhorn in blau über weißem Stein ist ein redendes Wap- 
Noch^iÄjü^ des AbtsHornstein. Jh" Fassung ist 

Die Darstellung ist m nickt« m-niaer als trockenem To­ne gehalten, wenn auch vie^icht die häufige Bezugnahme
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auf Verhältnisse und Personen der Gegenwart zuweilen we­
nig angemessen erscheinen mag. Zwei Sätze sind mir mehr 
oder weniger rätselhaft geblieben: der im Vorwort unten 
und der erste auf S. 56. Es ist ein glücklicher Umstand, daß 
die Kapelle der barbarischen Säkularisationszeit nicht zum 
Opfer gefallen ist, sondern daß die Gemeinde Beningen sie 
übernommen hat. Und weiter ist erfreulich, daß Beningen 
jetzt einen Pfarrer hat, der sich ihrer tatkräftig anzunehmen 
die beste Aosicht hat.

dl.

3. v. Friedrich Braun, Dr. Christo ph Scho rer.
Gin, Vertrag, zur Geschichte des deutschen Geistesle­

bens im 17. Jahrh. Bd. III. der Einzelavbeiten aus der 
Kirchengeschichte Bayerns. Hsgg. v. Der. f. Layr. Kirchen- 
gesch. Mit 2 Bildnissen. 1926. VIII u. 345 S. 8°. Kommissi­
onsverlag von Otto Zorn, Memmingen. Preis 5.50 
Mark.

Der richtige Memminger kennt und schätzt seinen „Scho­
rer". Er ist ihm der, der „d i e Memminger Chronik ge- 
chrieben hat, wobei er unter „Chronik" die Memminger Ge- 
chichte versteht, sodaß ihm Schorer zum Memminger Ee- 
chichtschreiber schlechthin geworden ist. Und das ist wohl 
verständlich. Es gab ja allerdings schon vor Schorer eme 
Reihe Memminger, die chronikalische Aufzeichnungen über 
die Vorgänge in ihrer Vaterstadt niederschrieben; allein 
diese kamen naturgemäß über einen ongen, ja vi^rcht eng­
sten Kreis von Lesern nicht hinaus. Erstmals Schorer hat 
1660 seine „Chronik oder Kurtze Erzehlung vieler denckwur- 
digen Sachen mit sonderbahrer Mühe Wummengetrag^i 
und hat sie „den Liebhabern der alten Geschichten zum be­
sten in den Truck verfertiget". Jetzt erfuhr der Bürger zum 
erstenmal eingehendere Kunde von der Vergangenheit 
ner Vaterstadt, jetzt, da sie gedruckt zu haben war, konnte 
jedermann sie erwerben, lesen, studieren, ergänzen. Rund 
anderihab Jahrhunderte dauerte es, bis em anderer daran 
Sing sein Werk fortzusetzen und zeitgemäßer «mszugestalten. 
So war es lange Zeit eben das einzige Buch, das in den 
meisten Häusern benützt wurde, wenn es galt Müder all 
As, was einstens in der Heimat war, zu unterrichten. Kern 
Karrer, kein Leonhardt, kein Unold vermochte, ob sie gleich 
alle sogar archivalische Quellen für ihre Thromken Arzogen, 
dem ^Schorer" seine Verbreitung und Volkstümlichkeit zu 
"^'Freilich, über die „Chronik" — und höchstens, vielleicht 

"och den Gottesacker" — hinaus weiß der Memminger selt­
samerweise von seinem Schorer nichts mehr. Schon vor lan- 
gerer Zeit haben mehrere Eingeweihte, die die Bedeutung 
seiner Persönlichkeit erkannt hatten, angeregt sein Leben 
und Tun genauer zu erforschen urid das Ergebnis zu ver- 
Wentlichen. Es unterblieb. .

Vor 5 Jahren rückte dem Schorer ein ganz Fernstehen­
der zu Leibe der Münchener Oberbibliothekar-Dr. O. Har- 
tig. Dieser entdeckte eine ganz neue Seite Schorers. Er er­
wies ihn als den Verfasser der 1643 erschienenen, zumeist 
dem Satiriker I. M. Moscherosch zugeschriebenen Streit­
schrift „Der unaÄig Teutsche Sprach»^ hat­
te Schorer für eine breitere Oeffentlichkeit als Kampfer für 
deutsche Sprache und deutsches Wesen einen gewissen Wert 

, gewonnen. Ich habe s. Z- darüber berichtet in den Memm. 
Gesch.-Blätt. 1923 S. 7f. Diese Schrift Hartigs hinwiede­
rum bewog einen allbekannten, anhänglichen Memminger 
sich eingehend mit Schorer zu beschäftigen. Und so wurde — 
glücklicherweise jetzr erst — die oben erwähnte Anregung 
ur die Tat umgesctzt, durch einen Mann, der es verstand 
Schorers Person in den Rahmen ihrer Zeit hineinzustellen 
und sie aus der Umwelt ihrer Zeit den Lesern jeder Bil­
dungsstufe verständlich zu machen und gerecht zu würdigen. 
Eeheimrat v. Friedrich Braun in München-Solln hat 
""d m smnem „ChristophSchorerausMemmin-

" em Werk* geschenkt, dessen wir uns aufrichtig zu freuen 
allen Grund haben und das zu bestken ied^r

Als Sohn des Ratsadvokaten Dr. iur. Christ. Schöret 
wurde der junge Christoph gerade im Jahre des Beginns 
des unseligen langen Krieges geboren, sodaß er bis zum 30. 
Lebensjahre nur in der Atmosphäre von Kriegsnot und 
-elend aufwuchs. Das muhte bei seiner ohnehin schon tie­
fen und stnniererischen Gemütsanlage als Frucht einen 
Mann ergeben, der ganz auf das Streben nach Linderung 
und Heilung der Mängel und Nöte der Zeit eingestellt war, 
zumal da auch noch die häusliche Erziehung nach der glei­
chen Richtung zielbewußt einwirkte.

Ausgebildet an den Schulen seiner Vaterstadt — die 
Lateinschule leitete damals der gediegene M. Paul Prom- 
mer — bezog er mit 21 Jahren die Straßburger Hochschule 
mit dem Gefühl seine bisherige Schulzeit ob der schlimmen 
Verhältnisse nicht genugsam angewandt zu haben und mit 
der Absicht das Mangelnde nachzuholen. Hier machte er in 
der Gesellschaft von der Tannen Moscheroschs Bekanntschaft, 
der fichs zur Aufgabe gestellt hatte seinen Mitmenschen ei­
nen Sittenspiegel vorzuhalten und der auch ihn zu seinem 
„Sprachverderber" anregte. Dieser ersten sozusagen volks- 
erziehlichen Schrift folgten noch etliche andere, bis die ein­
gehende Beschäftigung mit Mathematik und Astronomie 
ihn der das 16./17. Jahrh, beherrschenden Astrologie in die 
Arme führte, der auch die größten Geister der Zeit, ein 
Wollenstem, Kepler, Brahe, Melanchthon usw., mehr oder 
minder lebhaft anhingen. Die Darlegung der Stellung der 
Zeit zur Astrologie hätte vielleicht, so schön sie auch entwik- 
kelt ist, eine Kürzung vertragen; allerdings ist es verständ­
lich, daß es den Theologen reizen mußte die Anschauung der 
in den einzelnen Bekenntnissen führenden Männer wie Cal­
vins, Melanchthons, Luthers über den Sternglauben zu 
untersuchen, llebrigens wäre hier das hübsche Kosmos- 
bändchen von R. Henseling, Werden und Wesen der Astrolo­
gie (1924) nutzbringend zu verwerten gewesen. Schorer ist 
überzeugt: Die Sterne haben ihre Wirkung. Freilich nicht 
so, daß man sie zu fürchten hätte oder ihnen nicht widerste­
hen könnte. Das Mittel zur Verbreitung von Volksbildung 
und Beeinflussung der öffentlichen Meinung waren seine 
Kalender, die als „„Schorersche" ihn sogar überlebt haben. 
Doch mußte er hier schon bald Lehrgeld bezahlen. Die Vor- 
herverkündigung des Weltuntergangs für 1643 und mehr 
noch das Nichteintreffen erzeugte eine starke Aufregung, die 
es ihm rötlich erscheinen ließ Straßburg mit Basel zu ver­
tauschen. Er ward fortan vorsichtiger: der Glaube an die 
Einwirkung der Gestirne auf die Einzelperson, auf die po- 
utrschen Ereignisse trat fast ganz zurück, sodatz er schließlich 
eigentlich nur den Einfluß auf Witterungs- und Gesund­
heitsverhältnisse, besonders seitens des Mondes, gelten ließ. 
Auch bei der Beurteilung des Kometen von 1652 und der 
Sonnenfinsternis 1654 hielt er sich zurück.
_ 3n der Nähe von Basel fand Schorer eine angenehme 
Hosmelsterstelle beim Freiherrn von Polheim und Warten­
berg auf Schloß Binningen, die es ihm ermöglichte seine me­
dizinischen Studien fortzusetzen, weshalb er 4 Jahre (bis 1647) dort verblieb. Weitere 6 Iahn unterrichtet er sö- 
bann dle Sohne des Ka^lers der Grafschaft Mömpelgard, 
Christoph Forstners, in Philologie und Philosophie, wöbe 
er nebenzu seinen ärztlichen Beruf ausüben konnte. Hier 
nahm er auch am Hofe eine angesehene Stellung ein und 
wurde wegen fernes umfassenden Wissens sehr geschätzt.

Im Jahre 1654 reiste er nach Italien. An der Univer- 
UatPaduaerwarb er sich den Doktorhut in PhilHophie und 
Medizin. Auf der Rückreise kam er wieder in die Heimat, 

gestorben war. Durch „vornehme, 
?r stch nun bereden „das Vaterlaich der 

t^U^heu - verließ daher seinen bisherigen Her­
ren und wurde relchsstädtischer Physikus.

Anzahl heilkundlicher Schriften, wie gegen die 
Pest, zur Verhütung von Infektionen aller Art, zeigt den 
liebevollen Arzt und die edle Auffassung seines Berufs. Sie 
sind alle in deutscher Sprache abgefaßt, weil er damit 
glaubte, der Allgemeinheit größeren Nutzen schaffen zu kön­
nen. Für die Geschichte der Heilwissenschaft sind feine Aus­
führungen auch heute noch wertvoll; besonders kräftig trat 
er ein für die praktische Ausbildung der Heilbeflissenen. 
Auch des Erziehungs- und Unterrichtswesens fand er Zeit 
sich anzunehmen, wie etliche Schriftchen aus den folgenden
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Jahren beweisen. Das Gebiet der Geschichte betrat er mit 
der schon erwähnten Memminger Chronik und dem „Gotts- 
acker". Der letztere bewahrt uns auf 155 Quartseiten Fried­
hofinschriften, die ohne ihn wohl zumeist verloren gegangen 
wären und die deshalb für die Familiengeschichte sehr von 
Wert find. Die Thronik, bis 1659 reichend (nicht 1651), 
stützt sich im älteren Teil auf handschriftliche Chroniken, die 
inzwischen teilweise abhanden gekommen find, im neueren 
auf Auszeichnungen seines Vaters und eigene Erlebnisse. 
Aber auch andere Quellen hat er zu Rate gezogen; so er­
wähnt er wiederholt Stumpfs Schweizer Chronik, Wolfg. 
Hermanns Augsburger Chronik, Crusius' Suev. Annalen, 
Lehmanns Speyrer Chronik, Zeilers Schwab. Thron., eine 
Ellwanger Chron., Sleidans ^schichten, Löwenklaus Türki­
sche Historie, Blaurers Schrift über die Messe, Schoppers 
chorograph. German., Hottingers histor. ecclefiast., M. 
Adams philosph. German., Thom. Bartolins historia u. 
a.**) Ein Zeichen, daß er fich im einschlägigen Schrifttum 
wohl umgesehen. Schade, daß gerade seine Chronik ganz 
kurz mit einer Seite abgetan ist. Hieher gehörte auch ein 
nicht unwichtiger familiengeschichtlicher Versuch, der freilich 
nicht zum Druck kam: die genealogia Memmingiana, die im 
Besitz der Familie von Lupin-Jllerfeld ist. Daß Schorer 
über dem allem auch später seine geliebte Astronomie weiter 
gepflegt hat, zeigt die Nachrcht, deren Quelle S. 184* als 
unbekannt bezeichnet ist, Laß Sch. jungen Leuten Astrono- 
mie-llntericht erteilt habe. Für Dr. Behrend war ich die 
stelle und ich entnähme die Mitteilung der Chronik des 
Weißochsenwirts Georg Albrecht Kühner (f um 1609), des 
Grotzoheims des Freih. Jakob von Küner auf Künersberg, 
dienn Hauptstaatsarchiv München liegt (X. T. 63). Darin 
>laht S. 178: Den 1. Noo. (1656) hat Dr. Schorer ein new 
^ercltmm angericht, darin er alle Donnerstag etlich Junge 

"r der astronomie vnd erkundigung des Himmels- 
tauiss vnderwerset; auf dato hat er 7 Stichenten, 
^^^un zerlegt sein Werk in 2 Teile: der erste behandelt 

urch Wirken, gegliedert nach den verschiede-
Schorers Tätigkeit. Tritt schon hier in 

»^«^«rr^uthalben vonoiegend seine Person mit ihren 
»Z ?-A.^orten vor den Leser, ohne daß der Verfasser dabei 
fich fernes Urteils begrbt, so bietet der zweite Teil wichtige 
Auszuge aus den hauptsächlichsten Schriften, die sein Wesen 

Denkart vollends plastisch vor Augen zu führen 
stnd. In den zahlreichen Anmerkungen zu jedem 

Avfchn. bekundet der Verfasser einen außerordentlichen Fleiß 
und eine erstaunliche Belesenheit. Ganz vortrefflich gelun- 

- gen erscheint mir in Abschn. 6 das „Charakterbild", das 
Eine seelenkundlich feine Würdigung des edlen Menschen bie- 

- Darnach war seines Lebens Leitstern mit aller Kraft 
körperliche, geistige und sittliche Hebung seiner Mit- 

tNc^MEenDas ermöglichte ihm sein in jedem Be- 
- gehender Charakter, seine ernste und edle Auf- 

s^^'^ves Berufs, sein außergewöhnlich vielseitiges Wis- 
Dobei bleibt er sich in aller Bescheidenheit 

acktet WA Fähigkeiten wohl bewußt. Aber er er- 
nack dei? verkommenen Zeitzuständen während und 
aenverpflichtet das Seine beizutra- 

itert viü> zur Erneuerung seines begei-
Tod sei - Vaterlandes. Sein verhältnismäßig früher
am 13 2 ia dem von ihm erworbenen Stollschen Hause 
w?rd bearä«^" Jahr vermißt man auf S. 182-) 
LNn allenthalben aufs schmerzlichste emp-
fm^Wer das ihm verliehene Pfund so gÄtzt hat wie

^*) Lehmann kommt schon im Sprach-, Sitten- und Ju- 
gendverderber vor; desgl. Stumpf ss hA Br S N4» A 21 
und 22) „Der gelehrte Stumpfl auchlm Neken astro^ 

LL?^48' wo ein längeresStück auLSenH 
zum Bewels, daß vielfach in der Geschichte Deuticke aeaen 
Deutsche gekämpst statt einig zu sein und daß ftemde VLtter 
drese ,^t^gemeinsame" ausnützten; wobei Schorer selbst an- 
'fügt: O ihr redliche Deutschen, bedenket doch euerer Vorfah­
ren redliche Taten! Vereiniget euch unter einander, damit 
nicht fremde, undeutsche Völker über euch herrschen'. -(Bei Br. 

er, wer so seiner Zeit genug getan, der verdient, daß sein 
Andenken auch wach gehalten wird für die späteren Ge­
schlechter. Und so danken wir es dem Verfasser in hohem 
Maße, daß er der Besten einen seiner Landsleute uns sozu­
sagen wieder auferweckt, uns einen Einblick verschafft hat in 
Leben und Wirken eines edlen Menschenfreundes. Schorer 
sagt uns auch heute noch viel, was wir recht nötig brauchen 
können, und darum ist es höchst empfehlenswert das Buch 
sich zu beschaffen und fleißig darin zu lesen.

Dom Martinsturm
Unser Martinsturm hatte ursprünglich bekanntlich seine 

viereckige Form bis zur Bedachung und darauf einen spitzen, 
mit grünen Platten gedeckten Helm. Kein Wunder, daß er 
als die höchst aufragende Spitze in weitem Umkreis immer 
wieder Zielpunkt der Blitze ward. So erzählt der Thronist 
Kimpel zum Jahr 1536: Acht tag nach Pfingsten (31. Mai) 
schlueg das Wetter in St. Martinstyurm am morgen unter 
der predig vemb 8 Uhr vnd am 11. Brachmonat brach man 
ihn ab zum ersten mahl. Der Knopfs hatte 4 Elen m der 
Runde vnd fand man darinnen off Pergament folgende 
Schrift in einem bleyernen Trüchlin:

Nach der Geburt U. H. I. Thr. 1470 Jichr auf St. Jacob 
des Mehrern Abend (24. 7.) war das Creutz der Knopfs 
^setzt durch Jacob Simmelwanger Znnmerwanu der 
Radt Werckmann, vnd Oswald Kantenglesser von Biberach, 
vnd Hanß Lang, der Stadt Werckmann, hat denThurm ge­
deckt >iu der Zeit war Burgermalster Ott A5espach der 
Alt vnd Erhardt Vehlin gen. Kamm Statt-Amman vnd 
S^LenoUeaer Vnd ist das alles auff einem freyen De- 
E aesLeben vnd gab man Maister Jacoben im Tag 12 Groschen Ä einen? Knecht 6 Groschen vnd den Deckern 
»inem 8 Sch. hl. Gott sey vns allen gnädig.

Mich Laminit schreibt dann (Stadtb. 2, 46. 4".) Bl. 
92 b:

Am 9 tag Aprilis (1537) hat man den thurm wider 
ansahen bawen. Dazu ein jüngerers Zusatz am Rand: Man 
macht ihn achteggig vnd deckt ihn mit kupfer.

Die Beschädigungen müssen demnach doch ziemlich be­
deutend gewesen sein, sodaß man sich entschloß ihn umzu- 
bauen. Seitdem also ist aus dem 42 Meter hohen quadra­
tischen Unterbau das etwa 12 Meter hohe Achteck aufgesetzt 
samt der kupsernen Haube. .

Abermals wurde in den Turmknops „ein oleyern 
Trüchlein mit einer auf Pergamen geschriebenen Nachricht" 
eingelegt, die das Stadtarchiv 360, 8 in einer Copra be­
wahrt und die also lautet:

Nach der geburt I. Thr. tausent fünffhundert fiben vnd 
dreyssig Iär ist dieser St. Martinsthurm von dem gesierten 
stockh durchauff in die acht eck mit thach stul vnd thach 
allerding vom nevem gebaven. Waren damalen Baltyasar 
Funck Burgermaister, Ludwig Stöbenhaber Stattamman, 
Gordian Settelin großer ZuNfftmaifter, Tonrad Lins 
Obererbavmaister, zudem er, Tonrad Lins vnd Leonhard 
Zangmaister St. Martinspfleger, vnd haben in gmainer 
Statt bestellte werckleut, nämlich Maister Caspar Wegmann 
Maurer vnd Steinmez vnd Maister Jakob Breßel Zymmer- 
man gehawen. Ist der zweyer Werckmaister Lohn gewest 
Nämlich in der Höhe ain tag 10 Sch. hl., der Knecht, Mau­
rer vnd Zimerleut, yedem ain tag 7 Sch. vnd den tag- 
werkern ain tag 4 Sch. Aber herunden auf dem plan den 
gebärenden lön, wie der von alter her gegeben worden ist. 
Allein Gott die Ehr. Vnd Mein Tonrad Weihen zween 
seen (Söhne) Himprecht vnd Jacob haben den ersten stain 
an diesen Baw geleckt vnd die Hebestang gestellt vnd ist 
bisher nimet nichts widerfarn. Der ainig Gott hab lob 
vnd geb Hinsort mit sein gnaden.

Laminit a. a. O. setzt noch bei: „1537 hat ihn (den 
Turm) Vrsus Merlin gemahlet" d. h. der hat die 
alte (Strigelsche) Bemalung an der Uhr erneuert, die dann 
1819 von Friedrich Küchle abermals übermalt wor­
den ist. U.

Verlag de» MMminge» Mertmns-DereiW. — Berantworllich für die Schrift leltung: Dr. 2ul. Miedet.
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November 192 b 42. Jahrgang: k^r. 4

Memminger 
GeschLchts-Blätter 
Zwanglos erscheinende Mitteilungen des Memminger Altertumsvereins

Druck der Verlags- und Druckereigenossenschaft Memmingen e. G. m. d. H.

Inhalt: Dr. Ant. Elchheim: Das Zollwesen der Reichsstadt Memmingen. — Aus Arbeiten zur Geschichte von Stadt und Land­
schaft: I. Das Schwäbische Museum. Von LI.

Das Zollweleu der Reichsstadt Memmingen
Von Dr. Änt. Etchheim lTürkheim i. B.j.

I. Aeuherr Geschichte der Zölle.
1. Der »Zoll zu Memmingen- und der „Salzzoll-.
Memmingen, schon Ende des 12. Jahrhunderts urkund­

lich als Stadt angeführt*), gehörte ursprünglich den Wel­
se n, nach dem Tods Wehs VI. den Hohenstaufen und 
sie! nach deren Aussterben 1268 als herrenloses Gut dem 
Reiche anheim?) Im Laufe des 13. und 1l Jahrhun­
derts erwarb die Stadt eine Reihe von Freiheiten und wur­
de >o allmählich zur freien Reichsstadt. So errang 
sie 1286 die Rechte und Freiheiten der Stadt Ueberlingen, 
1296 die der Stadt Ulm, am 19. 4. 1350 das Recht der Be­
setzung und Nutznießung des Ammanamtes zu Memmingen 
auf Lebenszeit des Königs, wodurch der Amman aus einem 
Beamten des Königs ein Beamter der Stadt wurde, 1438 
den Blutbann.

Am 14. 10. 1373 wurden die Bürger der Stadt Mem- 
mingen von Kaiser Karl IV. mit dem Recht ausgestaltet, 
»daß ste sollen und mögen ire statt zu bessern vntz an vnser 
widerrvffM einen zol machen vnd setzen in der statt zu 
Memmingen, wie ste daz zu rathe werdent, daz inn daz 
fügklichen sey vnd den zol aufheben vnd nemen vnd in der 
stette nutz wenden vnd keren ohne widerred vnd Hinderung 
allermäniglichs"'). Wahrscheinlich ist, wie unten noch W 
Zeigen sein wird, auf dieses sehr allgemein gehaltene Privi­
leg als älteste Auswertung desselben die Einführung des 
Wagzolls zurückzuführen. Außerdem ist darin die generelle 
Ermächtigung zu erblicken in anderen Händen befindliche 
Me zu kaufen oder, zu Lehen zu nehmeu Line solche findet 
stch gesondert ausgesprochen im Zollprivileg der Stadt lllm 
von 1337. darin es heißt: „Item von der zölle wegen sind.ste 
nit anders aefriet, denn vmb ir Herrschaft, wa sie die andern 
Alle ttrnzlich erkoft vnd die, als sie lehen strü», empfangen

Zn dem wahrscheinlich schon zur Welfenzett mit 
Marktrecht bogabten Memmingen haben im 14. Jahr­
hundert zwei Zölle bestanden, der dem Reich gehörig« 
»Zoll ze Memmingen" und der vom erzherzoglich- 
osterreichiMn Hause zu Lehen rührende Salzzoll.

Ersterer wurde 1328 dem Ritter Friedrich von dem 
Rieds verpfändet, wie folgende Urkunde^) beweist: „Wir 
Ludwig von Gotgnaden. Römischer Kaiser, zu allen zeitsn

*) Karl Otto Müller, Die oberschwäbischen Reichs­
städte, ihre Entstehung und ältere Verfassung. Stuttg. 1912. 
S. 99, Amn. 4.

-) Ebd. 109.
Pr-v'N'vm Karls IV., geg. zu Prag, 14. 10. 1363, 

Mner kayserl. Freyheit, Ao 

merer des Reichs, thun kunth vnd vergehen offsnlich an di- 
sem brrefe, da wir angesehen Hand die getruw gestendnisse 
vnd nutz dienst, die der ersam veste Ritter Frydsricus von 
dem Nieder mit Truwen vns vnd dem Hailigen Reiche nütz­
lich vntz her gethan hat vnd noch gethvn mag, vnd gäben im 
von unser Kayserlichen milte hundert Mark stlbers Augs- 
purger gewichtes off dem zolle ze Memmingen, den er vor­
mals vntzher nie schabt vnd genozzen hat, als lang zu ha- 
benne vnd ze niezzen mit allen sin-en rechten vnd nutzen, die 
darzu gehören, vntz das wir von im oder sinen erben den­
selben zoll wider gelosen vmb hundert Markh stlbers als 
oorgeschriben stet oder vnser Nachkommen an dem Reich; 
vnd darvber ze vrkund geben wir in disem brief verfigelten 
mit vnserm kayserlichen insigel, daz daran hanget, der geben 
ist zu Tyberpurch an dem nechsten Fritage nach dem Sua- 
roentage 1328." Am 22.1. 1362°) erkannte Kaiser Karl IV. 
an, „daz Kuntz der Tuderscher aus Lindau den zoll ze Mem­
mingen mit allen rechten um 100 Mark listigen stlbers 
Augsburgs: gewichts ausgelöst habe von den Erben Fri^- 
nchs vom Reite und behielt stch und seinen Nachfolgern im 
Reiche die Einlösung vor". Am 15. 4. 1376°) erlaubte Kai- 

öem Heinrich, Ulrich uüd Rudolf Harzer von
Konstanz den oll zu Memmingen von dem Amman Eunrad 
Guderscher zu Lindau zu lösen. 31. 8. 1402° bestätigte König 
Ruprecht dem Ulrich Harzer von Csstenz, dem Sohn des ver- 
stovbmen Heinrich Harzer, alle Briefe der früheren Kaiser 
und Könige über den Zoll zu Memmingen. 5. 9.1403 ver­
kauften Rudolf der Harzer und Ulrich der Harzer den ihnen 
um 189 Mark vom Reiche verpfändeten Zoll zu Memmin- 

an die dortige Bürgerschaft um 222 fl. Von diesem Zoll 
hatte die Stadt Memmingen den Gebrüdern Harzern jährlich 
18 Pfund Heller gegeben?)

inns-

Die Geschichte des Salzzolls ist folgende: Am 20.1.1340°) 
gab Albrecht, Herzog von Oesterreich, an Heinrich von Ei- 
lenburg dmi Zoll zu Memmingen zu Lehen, welchen Berch- 
tow der Thempter und Heinrach der Ehempter früher inne- 

^^4°) gab König Maximilian dem 
Han-caspar von Laubenberg, seinem Rate und »bersten 
Feldzeugmeister als Lehensträger seines Bruders Hans 
yann von LauoeNbE die durch das Haus Oesterreich von 
dem von Waldsee erkauften Lehen zu Memmingen und 
Kvmpten zu Zinslehen." 12. 9. 1567°) Mb Erzhe^a von 

lEt dem Zoll M Memmingm als 
dem Hans Thrrstoph Vöhlin von Frickenhau- 
8^''- ^ fortan geblieben stnd. Wenn auch 

Urkunden stets nur von dem 
Im ? Memmmgen" die Rede ist, so geht doch aus der 
^'t^vnleihung desselben Zolls als Afterlehen deuMch 

der von der Stadt 1403 erworbene 
„Zoll zu Memmingen" gemeint sein kann, sondern lediglich 
der Salzzoll. „Der Salzzoll felbsten" ist der Stadt nicht, Ion« 
oern auosa äominium utile einigen Partikularpersonen 
zugestanden°), von denen bis Statt Memmingen in anno 
1420 solchen Salzzoll Käufflich") an sich gebracht, auch bis 
anhero, und also über mehr denn 280 Jahren von mämMA 
unperturbirter und ohndeeinträchtiget geruhiglkch ga ' »rer, 
daß deine zum Nacht«» nicht ein einzig Fäßle aL- «ad a»f
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andere Nebenweg in specie über ersagte Brugg Kellmünz 
wäre verführet worden; rstione ckominii äirecti aber ist 
dieser Satzzoll dem hochlöbl. Erzhaus zuständig, als welchen 
vor einigen 100 Jahren Weiland der durchlauchtigste Fürst, 
und Herr Albertus, Erzherzog zu Oesterreich . . . von den 
Herren zu Waldtsee erkauft und hernach denen von Men- 
bürg und Laubenberg zu Lehen allergnädigst verliehen hat, 
von welchen dieses Lehen in anno 1551 auf tit- Herren Hans 
Christoph Vöhlin von Frickenhausen zu Jhlrrtissen und New- 
buxg kommen, auch von diesem Freyherrlich Vählinischen 
Haus die Stadt Memmingen noch wiircklichen solchen Zoll 
zum Afterlehen träget und sich mit demselbigen in anno 
1552 deß Lehensgeldts halber dergestalt vertragen, daß bei 
jÄnr Belehnung die Statt Memmingen an statt Lehenstax 
schuldig und gehalten ist ein Goldstück von 12 Ducaten 
schwer, auf der einen Seiten mit des regierenden Erzherzo­
gen von Oesterreich Bildnis, Wappen und Namen in reco§- 
nitionem clorninii Kusus ckirecti, auf der andern Seiten 
aber mit der Stadt Memmingen Wappen und Vmbschrist 
munus reipuplicse ^lemininaensis, dem Afterlehens­
herrn einzuantworten, welcher Vertrag denn hierauf auch 
von Jhro R. K. Mt- Ferdinands als Erzherzogen des Hau­
ses Oesterreich allergnädigst confirmiret und bestätiget 
worden."') Die Stadt hatte also seit 1420 den Satzzoll als 
Afterlehen inne, wobei als Lehensträger angesehene Bürger 
derselben jeweils aufgestellt wurden (so Angehörige der Fa­
milie Zwicker von 1420 bis 21. 2. 1573, von da bis 25. 5. 
1629 solche der Familie Lehlin, von da bis 8. 6. 165k Georg 
Christoph Sättelin von Trunckelsberg, ,Hes Gerichts zu 
Memmingen", bis 21. 4. 1694 Johann Wachter, „des Ge­
richts und Bürger zu Memmingen", bis 22. 6. 1705 der 
Stadtamman Johann Sigismund Hartlieb gen. Wall­
sporn).")

2. Die Weg- und Brückenzölle.
s) Das llngerhauser Weggeld.

Zur Verbesserung der Wege und Straßen rm Hardt, 
(Gebiet östlich von Memmingen), insbesondere des zwischen 
Westerhoi-m und Memmingen gelegenen Stücks der alten 

München - Landsberg - Mindelheim - Sonthriin- 
Westerheim - Ungerhausen - Memmingen, welches damals 
m gar schlechtem Zustande sich befand, erlaubte Kaiser Fried­
rich den Bürgern zu Memmingen in einem zu Linz, 20. 12. 
1491 gegebenen Privileg"), „daß sie vnd ir Nachkommen 
der gemeinen stat Memmingen daselbs in der statt oder in 
dem vermelten darf Hungarhausen, an welchem Ort inen 
das zu ainer veden zeit füglichen ist, von aller kauffman- 
schatz, waar, hab vnd gut, so ober dieselben wege vnd 
straßen geführt werden, von ainem yeden geladenen wagen 
sechs pfennig vnd von ainem yeden geladnen karren drey 
Pfennig landswerung zu zolgelt nemen vnd solich weg vnd 
straßen dauon pawen vnd pessern, auch alle die, so sich des 
zu geben sperren oder Widern wurden, darum stewren vnd 
pfenden sollen mögen als an andern Zöllen gewönlich ist, 
von allermäniglich unuerhindert; doch daß fie stch zu iolichem 
zrmlich halten vnd wann sy den vermelten zoll an ainem 
E aufheben, den an dem andern ende von dem selben ver­
zollten gut ferner nit nemen." Die Stadt Memmingen er­
hob v^en llngerhauser Wegzoll stets unter dem Kalchtor 
neben dem gewöhnlichen Torzoll. Als die Stadt 1594 das

) »Der Zoll . . . Afterlehen der Ritter von Eisenburg, 
zerfiel bald durch Erbgang und Verkauf in zahlreiche An­
teile; die Geschlechter Knetstul, Kempter und Luiprecht in 
Memimngen, die Gräter in Biberach, besaßen solche Anteile 
(16. 8. 13o0 Urk. nn HStA vgl. Reg. Boic VIII, 195; llrk. 
v-24. 8. 1362 und 5. 10. 1363 Kapialb. d. St. Memm. im 
HStA.; aus einer Urkunde v. 3. 2. 1373 dort erfahren wir 
von Drittelten, Sechsteilen und Achtteilen des Salzzolls. 7 12. 1420 (UrL HStA) -«kauft Zr Waffe OthmWüt- 
kircher, besten Ge>chwister Würger zu Memmingen) und 
Jakob Schellang, Bürger zu Raoensburg, diesen ihren Satz­
zoll, genannt Schellangszoll, um 200 fl. an die Stadt." — 
Müller, a. a. O.

') MStA. 314, 9: Grundleg. Jnform. Ohne Datum, 
vermutlich Anfang 1689.

«) HStA., Litt. d. R. Memm., Copialbuch Bl. 152, Top. 
Pviv. Bl. 121.

ihr gehörige Dorf Ungerhausen an das Kloster Ottobeuren 
verkaufte, bedingte ste stch das llngerhauser Zoll recht aus­
drücklich aus'), jedoch ergaben sich diesbezüglich besonders 
in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts beständig Strei­
tigkeiten mit Ottobeuren. da dem Kloster untertänige Fuhr­
leute, welche, hauptsächlich mit Getreide beladen, das Günz- 
tal herauf ins obere Allgau fuhren, sich weigerten für das 
bloße Ueberqueren der llngerhauser Straße den Zoll zu 
zahlen oder gar deswegen den Umweg über die Stadt zu 
machen. Um solchen Entgang an ihrem Gefälle zu ver­
hindern, ersuchte 1656 die Stadt den Abt von Ottobeuren 
einen seiner Üntertanen mit dem Einzug des Weggelds 
in Ungerhausen selbst zu betrauen. Da die Bitte kein Ge­
hör fand, erwarb die Stadt von dem Spitalmeister des 
Memminger Unterhospitals, welchem das nördlich von 
Ungerhausen liegende Dorf Unterholzgünz zugehörte, die 
Kongestion im letzterem Dorf eine Schranke zu setzen und zur 
Bedienung derselben einen Büttel zu bestellen, der die von 
Norden (Kellmünz, Babenhausen, Egg, Lauben) kommen­
den Fuhrleute auf die ordentliche Straße über Memmingen 
verweisen sollte. Diese Einrichtung war jedoch gar primi­
tiv. Der Büttel arbeitete tagsüber auf dem Felde und 
wenn jemand an die Schranke kam und durchgelasten wer­
den wollte, so mußte den Büttel erst seine Ebe- 
frau vom Felde hereinholen. Dazu hatten die Fuhr­
leute meist keine Geduld und fuhren einfach neben der 
Schranke vorbei, ja ein Ottobeurer Untertan legte sogar 
die Axt an sie. Angesichts dieser Umstände wurde die bis­
herige Einrichtung fallen gelösten.

1686 wurde zu Unterholzgünz ein sogenannter „W e h r° 
zoll" errichtet, der einen Ausgleich darstellen sollte für 
den Entgang an Zollgefällen von Fuhren, die wE der 
Stadt Gebiet und die Ungerhauser Straße, nicht aber die 
Stadt selbst passierten. So lautet das Senatsdekret vom 
3. 9. 1686 folgendermaßen'"): „Demnach des Hl. Röm. 
Reichs Stadt Memmingen von Röm. Kaysern bey nunmehr 
200 Jahren privilegiert und befreit worden, daß sie von 
allen und jeden Waren, so über die Weg und Straßen zu 
Vngerhausen geführt werden, den Zoll nehmen und die­
jenigen, so sich besten zu geben sperren oder Widern würden, 
darumben nöthigen und pfänden sollen und mögen; und 
aber man inne werden um» erfahren muß, daß sich ein und 
andere underländische und aus dem Eunzthal kommende 
Kornfuhren die Straß über Underholzgünz und fürrer 
durch Fewweg über die zoUbare Straß m Ungerhausen zu 
nehmen, den Zoll aber zu verweigern stch understehn, als 
wurdet hiemit zu männiglichs Wissenschaft publicirt, daß 

alle Kornfuhren, welche vermeltermaßen über 
Underholzgünz auff der Stadt Memmingen zollbare Straß 
Ungerhausen kommen, die Statt aber selbst nicht berühren

zu gedachtem Underholzgünz dem daselbst 
aufgelegtem voller von jedem Sack Korn zwei Pfennig und 
von jedem Pferd auch zwei Pfe-nmig bezahlen, oder dazu 
durch andere dem Privilegio gemäße Mittel angehalten 
werdensollen." "

Ein solcher Wehrzoll bestand seit der zweiten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts auch in dem günzabwärts gelegenen 
Lauben. Nur von bekannten Leuten, welche bei Tag der 
Stttdt zugingen und Mt Gewißheit Holzgünz passierten, 
sollte hier kein Zoll, wohl aber von einem Fremden oder 
des Schmuggels Verdächtigen sowie von einem nicht zur 
Stadt Ziehenden sollte derselbe hier erhoben werden und 
dem, der den Zoll entrichtete, ein „gestämpfter Zettul" zu­
gestellt werden, damit sich der Fuhrmann damit in der 
Stadt oder zu Holzgünz legitimieren konnte.")

b)DerZollanderAitrachbrückebeiAlt- 
mannshofen.

.1413 «halten wir die erste Nachricht über einen Zoll 
an der Brucke über die Aitrach bei Altmannshofen (an der 
Straße Leutkirch - Memmingen gelegen), von welchem die 
»tadt Memmingen zu jeder Fronfasten ein Pfund Halle?

in M°m Um--»--!--

"ZEafel zu Vnderhotzgünz, 3. 9.1696.«
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dem Landvogt in Schwaben zu entrichten hatte.») Der 
Zoll befand sich also damals im Besitze des Reichs und ist 
vielleicht an dasselbe auf die gleiche Weise aus ehedem 
hohenstaufischem Besitze gekommen wie der oben besprochene 
«Zoll ze Memmingen".

20. 2.1463 schloß „Antoni Amman, alter Bürgermeister 
ze Memmingen, anstatt vnd in namen der furfichtigen wysen 
Bürgermeister vnd Rat zu Memmingen in Bywssen vnd 
mit hilff dero, die ain Rat zu Lutkirch och darzu beschriben 
hat", mit Hansen Wäckerlin und Cunrad Sonthofern, zwei 
Leutkircher Bürgern, „von des wegs wegen zu Wytzenho- 
fen" einen Bertrag,») nach welchem die beiden Sonthoier 
die Straße zwischen der Brücke bei Weizenhofen (nahe bei 
Altmannshofen) und dem sogenannten Salzacker gegen ein 
Entgelt von 170 pfl). hlr. zu bauen hatten. Zur Tilgung 
dieser Summe war 'fortan „von ainem yetlichem geladnem 
wagen vf und ab zu zoll zu nemen sechs L vnd von ainem 
vngeladnem wagen vf drey H so lang, bis die obgesetzte sum 
gelts damit wider gefallet." Eingezogen wurde dieser 
Straßenbauzoll zunächst in Weizenhofen selbst, später, da 
„es nie kein Zollhaus bei der Weizenhofer Bruggen über 
die Aitrach gehabt", in dem benachbarten Niederhofen, auch 
eine Zeit lang in Altmannshofen, gegen Ende des 30 jäh­
rigen Krieges auch unter dem Krugstor zu Memmingen 
Zu Anfang des 18. Jahrhunderts wurde „der Weizenhofer 
Bruggzoll^ „von der Stadt Memmingen an drei Orten als 
unterm Stadttor, zu Weizenhofen und zu Volkratshofen be­
zogen". Wie lange die Stadt die oben angeführte Abgabe 
an den Landvogt zu entrichten hatte, ist ungewiß. 31. 8. 
1714 verkaufte die Stadt ihre Zollbrücke nebst dem 
Zoll und allen Rechten, welche sie dortselbst innegehabt, um 
15 200 fl an das Kloster Rot, mit der Bedingung, daß der 
Zoll nur in Altmannshofen erhoben, nie gesteigert und die 
alte Straße beibehalten werde und der Stadt Memmingen 
ein Vorkaufsrecht zu dem gleichen Preise emgeraumt 
sein solle.» Da die damaligen Zölle als Regale ihren 
rechtlichen Bestard ausschließlich von der königlichen Macht 
herlerteten und jeder nicht königliche Zichaber eines Zolles 
denselben nur kraft königlicher ^lechung^er zufolge 
eines Privilegs besitzen konnte, so konnte wÄer der 1463 
geschlossene Mruvertrqg zur Begrünung emn ZoA 
zugunsten Memmingens noch der Kaufvertrag von 1714 zur 
Begründung eines solchen zugunsten des Kloskrs genügt 
haben. Doch konnte ich weder eine diesbezügliche Berlech- 
ungs- noch Privi leg ieru ng surkunde aufflnden.

c) Das Zollrecht an der Zller.

und LaeUee"^- lediglich bei Marstetten befand sich ur- 
sprünali^ eine Brücke, hei den anderen drei Orten nur PL 5- Artln zu des LÄ^HundeM der am 
linken Jllerufer gelegenen HerMaft Marstetten 
an. »s 1498 erwarb Memmingen dre Fahre zu Egels« ") 
und be^ ^kll^ Fährlohn". 1507 kam zwischen Bürger- 
weister^m»d Rat "zu Memmingen und Hans Truchseß zu 
Wald bürg dem Herrn von Könlgsegg u^vMarstetten, wel­
cher zu2 ^ain^Zoll auf dem Wasser der Mer von der 
Bruggen »ne Kempten herab bis gen Kelmünz ann die BruM^ L»bt,E?d zu ihrem Schloß Maurstetten ernae- 
nomnwn u^d ^nassen" hat, folgen^r Vertrag zustande: 
Die StLt MeLingen Mt bd vb«
die Jler" und darauf am zoühauß Mist ich ten , bawen und 
ma^n« und e'rEt dies auf ihre Kosten „rm baw vnd 
wM- zu erhebende Zoll soll zwischen bewen geteilt 
werden. eÄÜso die Entlohnung des Zollermrehmers. Und

Um «« 1 Ao 1413 „Quittung vom Landoogt in Schw°'^o- 5 Ä Ä-- °E »°- -» «lt.

2 „D« Stadt D-ckbach", WS, — 
152, 31.

") SM 18,1 „An die Zeilischen Räth vnd Oberampt- 
leuth weaen des Weizenhofer Zolls, l.ect. ,n Lenatu 8. 
1.1845.«

»j SM. 85, 4 „Kauffbrieff, 30. 5. 1714, fl. 15239.« 
") StA. 266, 2 „Der Stadt Gedenkbuch", Bl. 95.
") StA. 34, 1 1495

zwar sollen die von Königsegg 2, die von Memmingen 1 
Drittel des Zolls erhalten. Der Zolltarif soll so gehalten 
werden wie zu Marstetten. Das Recht der dortigen Zoll­
gerichtsbarkeit steht allein denen von Königsegg zu. Was 
an Handlohn zu Egelsee anfällt, soll je zur Hälfte Mem­
mingen und Königsegg gehören. Beide Vertragsteile be­
sitzen ferner je einen Schlüssel zu dem Stock, in welchen der 
Zoller den eingenommenen Zoll legt.» 1576 verkauften 
die Erbtruchsessen Johann und Jakob dem Bürgermeister u. 
Rat von Memmingen ihre „Drugg Egelsee, von der Fahrt 
Arlach an bis gen Khelmüntz an die Brugg, mit allen Zoll­
rechten und Gerechtigkeiten über die bruagen und fävt, durch 
das Wasser sambt durchrynnen der Flöß, Schiffen, Hölzern 
und aller anderen Nutzungen, Ein- und Angehenden, davon 
nichtzit (dann forstliche, Hoch« Gerichtliche Oberkheit, welche 
disem Khauff nit eingeleibt, sonnder vnns, vnnsern Erben 
und Nachkommen gar und gänzlich Vorbehalten sein solle) 
vßgvnommen", um 9000 fl auf ewig und bedingten sich für 
sich und ihre Amtsleute und Diener Zollfrovheit aus.»)

3. Die Wehr- und Asterzölle.
Außer den schon angeführten Zöllen zu Holzgünz und 

Laub en sowie zu Volkratshofen wird uns 1627 von einem 
m dem zum Hospital gehörigen Dorf Dickenreishausen») 
erhobenen Zoll, 1723 von einem solchen zu Woringen-"), 
1729 von einem zu Volkratshofen») berichtet. Solche Wehr­
oder Afterzölle hatten, wie schon erwähnt, den Zweck, einen 
Ersatz zu schaffen für den Entgang an Zollgeldern, der durch 
Vermeidung der in der Stadt oder an anderer Stelle gele­
genen Hauptzollstädten entstand, leiteten. also ihre juristi- 
iche Begründung von jenen Zollprivilegien bezw. Lehens­
rechten ab, zu deren völliger Ausnützung sie gesoffen 
waren.

4. Die Leinwandbleichen und der dazu gehörige Zoll.
3. 6. 1346») erlaubte Kaiser Ludwig ,Hen Bürgern zu 

Memmingen durch ihrer getreuen Dienste willen, ein Bleich 
mit Leinwat zu haben und zu halten mit Walcken, mit dem 
Rats vnd mit dem Zoll ze velde, ze wasser . . . damit sie die 
«tat gebezzern vnd gebawen mugent." Es lag also hier je­
denfalls die Berechtigung vor von jeder Leinwand, welche 
auf die städtische Bleiche kam, Abgaben zu erheben, nicht 
wohl jedoch den Leinwandhandel überhaupt mit zollarti- 
gen Abgaben zu belegen. Die Erhebung des sogenannten 
stupfgelds scheint auf diesem Privileg gefußt zu 
haben.

8. Der Judenzoll.
1373 unterstellte Kaiser Wenzel die Juden der Gerichts­

barkeit und dem Schutze der Stadt und erlaubte ihr sie zu 
besteuern und sechs Jahre lang einen Zoll von ihnen zu neh­
men.») Dieses Privileg wurde rm Laufe der Zeit Wider­
hall erneuert und aus der ursprünglich nur für eine be­
grenzte Zeitdauer vorgesehenen Erhebung des Judenzolls 
ist allmählich, wie weiter unten noch zu erwähnen sein wird 
eine dauernde Gewohnheit geworden. '

II. Innere Ausgestaltung des Memminger Zollsystems. 
1. Die Marktverhältnisse der Stadt

Wie schon erwähnt, scheint Memmingen schon rm 12 
Tahrh- noch ehe es als Stadt urkundlich genLmt ist, M

") StA. 74,1 „Copia von König Maximilians Bektäb- 
mit HansVvon L

nmcht, der Bruckh vnd des Zolls halb zu Egelsee Aa 1307,

und "5^ Vrieff Vmb der Stadt M. Bruckh
StA K^ett zu Egelsee 1576."

1 314, 1 „Zoll Mckhenretshowsen 1627, 12. 6."
15. 9. 1723" 314, 5 „Topia zweyer Befehl.... 24. 7. und

2°) StA. 313,1 „New Volkratzhofer Zollordnung 1729«. 
0 » ^Otto Müller, D. O. R. S. 104, Anm. 3. Urk. v. 
3. 6. 1347 nn HStA.
l»». I- F. Unold, GM- d. Stadt Msmm.» S. 20. I. 
Miedel, Die Juden in Memmingen, (Memmingen 1909),
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mit Marktrecht begabter Ort gewesen zu fein') und es hat 
auch jedenfalls schon vor dem Privileg Kaiser Rudolfs von 
1288 ein Wochenmarkt-), in sehr früher Zeit auch der da­
mals schon am lllrichstage (4. Juli) abgehaltene Jahrmarkt 
dort bestanden.

Was Memmingen tatsächlich schon in frühester Zeit zur 
Bildung eines Marktes befähigte, war seine günstige Lage 
einmal am Knotenpunkt der alten Reichsstratzen München— 
Landsberg — Mindelheim — Ungerhausen — Memmingen, 
Lindau — Leutkirch — Bolkratshofen — Memmingen, 
Schwarzwald — Ochsenhausen — Memmingen, sowie Mem­
mingen — Ulm und Babenhausen — Eünzburg (Donau).

Der Haupthandelsgegenstand war ursprünglich wohl 
das Salz und zwar in erster Linie das in Reichenhall ge­
wonnene. Dies erhellt schon aus dem Umstand, daß zu Mem­
mingen ein eigener Salzzoll als österreichisches Lehen neben 
dem dem Reiche gehörigen, seit 1328 um 100 Mark lötigen 
Silbers verpfändeten „Zoll zu Memimngen" bestand?)

Ebenso wie in der Stadt Landsberg^), welcher Ludwig 
der Brandenburger 1333 gestattete „einen gemeinen Salz­
stadel zu erbauen, wohin man alles Salz, das gen Lands­
berg kommt, legen und verkaufen soll", befand sich auch zu 
Memmingen eine ordentliche Salzniederlage und die in dein 
1398 erneut niedergeschriebenen Memminger Stadtrecht­
buchb) enthaltene Salzfertigerordnung bestimmte u. a., daß 
alles aus Bayern kommende Salz über den Sonntag in 
Memmingen liegen müsse, „es wer denn kam alt guet hie, 
das man vffgebon wollte", bei einer Strafe von 10 Schil­
ling Haller für jedes wider diese Bestimmung durchgeführte 
Krötlin Salz, ferner daß jeder Nichtbürger, der einen oder 
mehr Wagen Salz heveinführen und verkaufen wollte, nur 
„am wagen mit salz mitainander verkoffen" dürfe. Dom 
Zweck dieser Salzniederlage dienten drei Salzstädel, von 
denen der sog. „große Salzstadel" von 1470—1474, die bei­
den andern 1574 bezw. 1711 erbaut wurden?) 
— Wenn auch, besonders seit der zweiten Hälfte des 17. 
Jahrh., wiederholt der Versuch gemacht wurde, in benach­
barten Marktflecken, so insbesoiÄere zu Babenhausen und 
zu Dchsenhausen eine konkurrierende Salzniederlage zu er­
richten, ja sogar die uralte Salzstraße über Memmingen zu 
vermeiden und das in den Schwarzwald gehende Salz von 
Lattdsberg und Mindelheim nördlich von Memmingen über 
Babenhausen und Kellmünz direkt nach Ochsenhausen zu 
verfrachten^) und wenn auch der Obervogt von Heimer- 
trngen 1706 der Stadt Memmingen ein „jus stapulae, dessen 
stch aber nur einige vohrnehmere Reichs- und frey Statt zu 
berühmen haben", absprach"), so geht doch aus obiger Salz-

') „Marktgründungsprivilegien haben stch für unsere 
Städte nicht erhalten, was stch neben der Lückenhaftigkeit 
«r Quellen daraus erklärt, daß bei mehreren Städten der 
Konig entweder selbst den Markt gegründet oder als Vogt 
Mr kirchlichen Siedlung an der Marktgründung mitgewirtt 
ha» und daher die Ausstellung von Privilegien unterblieb, 
^»wurden Ravensburg, Memmingen und Kaufbeuren 
vai» «königliche« Märkte, wodurch die Aufbewahrung eines 
^«^^M.s^uheren Privilegs von geringer Bedeutung wur-

Müller, a. a. O. S. 407. .
späteren Wochsnmarktsprivilegien K. Rudolfs 

nnv nachweislich lediglich Bestätigungen des den Städten 
so wicht^en, bestehenden Marktrechts. Der Wochenmarkt 
V den Städten wertvollste Marktart; der Jahrmärkte

.genannten Privilegien, obwohl solche nachweis­
lich bestaunn mcht Erwähnung getan." Müller, S. 407.

») Siehe I. Anm. 5.
?ie Geschichte des Memminger Salzhandels, 

msb^. die Salzkontrakte der Memminger Salzgesellschafter 
mrt Thurbayern rm l7. und 18. Jahrh., stehe I. Groß, 
Memminger Salzhamdel, Portrag, abgedr. im Schwäbischen 
Erzähler, 13. Jahrg. 1897.

^rriherr von Freybem, Sammlung Hist. Schriften 
und Urkunden Bd. 5 (1836) S. 322, 3.

«j Miedel, Führer durch M. und Umgebung, (1910), 
S. 42, 86.

?) StA. 314, 9.
StA. 314, 3 „An Herren Obervogt zu Heimertingen. 

Wiederholte Stellung daß Würths aldar wegen Zollfrefel 
da er im 4 salzfuhrsn die Stadt vorbeyMchren, vom 1. 
2. 1707."

fertigerordnung sowie der Jahrhunderte währenden Ge­
wohnheit deutlich hervor, daß ein Salzstapelrecht, verbun­
den mit Straßenzwang, tatsächlich zu Memmingen bestan­
den hat. Inhalt und wirtschaftliche Bedeutung desselben 
erhellen aus folgender wahrscheinlich 1689 abgefaßten „In­
formation": Fremde dürfen darnach Salz wohl in Lands­
berg oder sonst einer Salzniederlage kaufen und ohne ab- 
zuladen oder abzustoßen, d. h. an andere Fuhrleute weiter 
zu verfrachten, durch Memmingen durchfuhren, doch „ist 
trafst der Statt Memmingen Ordnung und uralter Gewohn­
heit weder Bürger noch Fremder jemals berechtiget ge­
wesen, sein Salz, so er in Memmingen abgestoßen und ab­
geladen (außer Lindaw und dem Bodensoe) gegen den 
Schwarzwald oder dem Land Württemberg in dem Lohn 
auffzugoben und anderwerts hin zum freyen Verkaufs zu 
stellen, und zwar dises aus seinen sonderbaren hochbedenk­
lichen Ursachen, worunder folgende als daß auf den Fall 
und wann dem Frembden erlaubt wäre sein Salz, so Er 
an der Statt Memmingen Niderlaag abgeladen, fürter 
gegen den Schwarzwald an Orth und End bevorab Oxen- 
hausen, als durch welches alle Schwarzwälder Salzfuhr- 
leuth passtren müssen, im Lohn zu verführen und allda zum 
Verkauf zu stellen, Er ia die erwünschte Gelegenheit hätte, 
^r Statt Memmingen oerburgerter Salzgesellschafter 
Khunden (die sonsten vollends zur Statt gefahren wären) 
aufzuheben, an sich zu ziehen, ja eben aus der Ursach und 
umb willen ihrer die Salzgesellschafter bey solcher Ungewiß­
heit ihrer Khunden (von denen sich bald da bald dort einer 
abientiren und ihnen die Schuld im Buch stehen lasten 
turnte) weiter nicht dann Zug umb Zug und gegen paar 
handlen konnten, Sie sensim sensimque von dieser ihrer 
altvatterlichen Handlung gar zu verbringen; zumahlen auch 
und anderstheils bekannt, daß von dem Rodelfuhrwerck die 
Burgerschafft an denen Niderlagen nichts zu gaudiren, 
wann man aber die Salzfuhrleut sekbsten das Salz bey der 
Ntatt kaurfen und abholen lässet, gleichwohl davon die 
urntschafften und Handwerker Ihr Zehrung und Nahrung 
haben mögen; Ueber das und was noch mehrer^wann man 
Eehen lass^ müßte, daß in dise der Statt Memnnngen 
Elch 100-fahrige Niderlaagsordnung ein Loch gebrochen

N auf den Schwarzwald in dem Lohn verrodelt 
wäre dadurch immediate denen Schwarzwal- 
^.Einkaufs des Salzes sowohl in der Statt 

Zwingen als ,n Landsperg gleichsam als oerbotten 
Salzgewerb und freye Kauffen beÄ»er Or- 

Auf einmal zugrund gerichtet, anerwoE, daß das 
durch solch Rodelfuhrwerck rechter, konnte vor die 

mtt mÄ ^als von Ihnen durch Ihr eigen Fuhrwerck 
statt Zehrungskosten von der einen andern Lad- 

werden, 'o nicht anders als großen Schaden
Landsperg, Mündelheimund Mem- 

Nahrung auch obrigkeitlichen Gefallwi 
s'ch ziehen konnte."") (Im gleichen Ast 

fich envahnt, daß der Münchner Handelsmann Platz 
ws^ Oesagte Niderlagsordnung seinen Faktor m Mem­
mingen angewiesen hat einen Teil des dort abgestoßenen 
N, Lindau „destinierten" Salzes zur ZA großen 
valzmangels im Schwa»wald im Lohn nach Ochsenhausen 
fvachtem^ bis Schwarzwälder Fuhrleute zu ver-

.. Nicht ^unbedeutend war ferner der M Memmingen 
getätigte Kornhandel In den nördlich der Stadt stch

Donau hinziehen'den Ebenen der unteren Jller u. 
oer wunz wurde schon in frühester Zeit reichlich Getreide Wut und nach LmLgm K EinLeildesselben 

unmittelbaren Absatz, der andere wurde m das 
getreidearmere Allgäu weiter Erbracht.

^„^kA. 314, 9 „Gründliche Information", wahrsche-in- 
1009. 1728 bestteitet Abt Zölestin die Berechtigung 

des Mennmnger Salzstapels als eines „monopolischen Ge­
werbes" und beruft sich hjebA u a aüf die Wahlkapitu- 
hi!'Neichsabschied v. I. 1555, wonach jeder Stand 
MeKEmercwn nach Recht und Billigkeit gebrauchen wöge.

irr Bez» des Straßenzwanges bestimmte Kaiser 
E 21. 8. 1465 Llß niemand mit Kauf- 

^A?^kern eine andere Straße von Landsberg nach 
^Groß"«* a O* MindSim ... - fahren solle".
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Wie in den meisten andern Städten des deutschen Mit­
telalters, so bestand auch zu Memmingen ein sog. Korn­
Haus. Die früheste Erwähnung eines solchen findet sich 
im Rartbuch der Stadt"), woselbst das „kornhus" als im 
Jahre 1369 an Sponder um 30 pfd. hlr. verpachtet zum er­
sten Mal angeführt ist. Dasselbe diente einmal als Ma­
gazin, um die Ernährnung der Bevölkerung auch in Zeiten 
schlechter Kornanlieferung ficherzustellen, sodann als Markt 
um Angebot und Nachfrage an einen bestimmten Ort zu 
konzentrieren und damit die Ueberwachung der Preisge­
staltung zu erleichtern, endlich als Erhebungsort der auf 
das Getreide gelegten Abgaben. Die Durchführung dieser 
Ausgaben sollte gewährleistet werden durch die Bestim­
mung, daß innerhalb eines bestimmten Umkreises, der ur­
sprünglich eine halbe Meile, später zwei Meilen betrug, 
alles Getreide nirgendanderswo denn auf dem Memminger 
Kornhaus gehandelt weichen durfte.")

Außer anderweitigen Konsumartikeln wie Fleisch, 
Schmalz, Fische, Nüsse, später Tabak, die zumeist auf den 
Wochenmarkt gelangten, wurden besonders Wein ein- und 
durchgeführt und zwar seit alters der an den Ufern des Bo­
densees gebaute „Seewein", seit Beginn der Neuzeit auch 
Südtiroler, Neckar-, Rhein- uM) französischer Wein. Dane­
ben bestand ein starker Fernhandel mit Gewürzen und Kost­
barkeiten aller Art, die von Venedig über den Fernpaß und 
Memmingen nach Frankfurt gingen.")

Was die Einsuhr von Rohstoffen und Halbfabrikaten 
sowie die Ausfuhr von gewerblichen Erzeugnissen betrifft, 
so war der Umfang dieses Handels bedingt durch das rege 
gewerbliche Leben, das in den Mauern der Stadt pul­
sierte. Die erste Stelle unter den Handwerkern nahmen die 
Weber ein"), deren Zunft 1607 noch 380 Meister umfaß­
te.") -khre Hauptprodukte, feine und grobe Leinwand 
(letztere Eolschen genannt)")"), Regentüchsr") (eine Art 
Umhang) sowie das halb aus Leinwand, halb aus Baum­
wolle bestehende Gewebe des Barchent"), haben namentlich 
'M 15. und 16. Jahrhundert in allen größeren Städten 
Europas ihren Absatz gefunden. Was die Hiebei verwende­
ten Rohstoffe und Halbfabrikate betrifft, so bezog man das 
aus Flachs gewonnene Garn") meist von den Bauern des 
Memminger Hinterlandes, während die Baumwolle vom 
Weber sebst erst zu Earn verarbeitet werden mußte. Dre 
Memminger Kaufleute bezogen diese Baumwolle — es han­
delte sich meist um soriomsche und cypriotische — m Dene- 
dig") und verkauften sie an die heimischen Weber.

") StA. 315, 1 beginnend: „daz man den burgern 
Kelten sol."

") Vmb korns wegen. — Es ist such mer gesetzt vnd 
sien ouch'daroff gefriet, das mit namen dehain vnser burger 
noch dehain gast kainerlav körn, das her in vnser stat ze 
Mavgkt gat in ainer halben mil vor vnser stat nicht koufen 
denn in unserm kornhus oder davor, wan wer das darvber 
tät wil »in Raut darumb strauffen nach bekanntnuß des 
merern tail dez Rautz." v. Freyberg, a. a. O. Aehnlich 
..Kornordnuna Wie die im Kornhaus angeschlagen und er- 
newert worden im Zar 1592«. StA. 299,1.

") Der Handel war fahr bedeutend. Es kommen na­
mentlich" Schafwolle, Baumwolle, Eisen, Stahl, Safran, 
Pfeffer, Zimmt, Ingwer, Muskatnüsse, Oel, Honig usw. als 
Gegenstände desselben vor. Die Lage der Stadt zu demsel­
ben war sehr gut, denn damals ging die große Handelsstra­
ße für die ostindischen Waren über Aegppten und Italien 
durch die süddeutschen Städte, wie Augsburg, Ulm, nach 
dem Norden hin. Kaufleute von hier besuchten damals 
schon die Frankfurter Messe." Unold, Eesch. v. Memm. 46.

") Eine ausführliche Darstellung dieses Handwerks 
Mich der wirtschaftlichen, technischen und sozialen Seite hin 
nndet sich in dem Aufsatz von Dr. Askan Westermann, Zur 
beschichte der Memminger Weberzunft und ihrer Erzeug- 
Me im 15. und 16. Jahrh. Vierteljhrschr. für Sozia-l und 
WirMaftsgesch. 1914, 3. und 4. Heft.

") Unold, a. a. O. S. 207.
"j Westermann, a. a. O. S. 387, 570
") Ebd. S. 570. '

Ebd. S. 571.
") Ebd. S. 398/9.
") Ebd. S- 395.

Bon den lediglich pflanzliche Stoffe verarbeitenden 
Webern unterschieden sich die tierische Wolle verwendenden 
Tücher und Lodner. Diese trugen wegen der Einfuhr 
besonders von flämischer Wolle-" und der Ausfuhr ihrer Tü­
cher und Loden ebenfalls sehr zur Belebung des Handels bei.

In diesem Zusammenhang seien erwähnt die Hilfsae- 
werbe der Wollschläger, Walker, Färber und Tuchscherer so­
wie die im 18 .Jahrh, aufkommende Leinwand-, Kattun- 
und Bombafindruckerei, wel^ für den VerÄlungsoerkehr 
im engeren und weiteren Sinne eine bedeutende Rolle 
spielten.

Außer dem Textil- und seinen Nobengewerben haben 
natürlich auch die übrigen Gewerbe wie die der Schmiede, 
Goldschmiede, Zinngießer, Ziegler, fördernd auf den Handel 
gewirkt. Um von den mannigfachen Gegenständen, die hier 
in Betracht kommen und aus den Zoll- und Wagordnungen 
ersehen werden mögen, nur einen Herauszugreifen, sei hier 
des Eisens gedacht, das schon im Mittelalter Haupthan­
delsartikel der Memminger Bürger neben Salz, Wein, 
Korn und Textilien gewesen sein mochte") und — wie noch 
zu zeigen sein wird — eine besondere Stellung in den Zoll­
tarifen einnahm.

Wie für das Salz der Salzstadel, für Getreide das 
Kornhaus, für den Wein der Weinmarkt und der Weinsta­
del die ordentlichen, gesetzlichen Verkaufsorte waren, so 
mußten alle übrigen Handelsgüter, das sog. „trockene 
E u t"") zur städtischen Wag oder Gre d") gebracht wer­
den und zwar nicht nur, wenn sie verkauft, sondern auch, 
wenn sie nur ungeschlagen oder verfrachtet werden sollten. 
Die einschlägigen Bestimmungen, wie sie u. a. in dar Wag- 
ordnuna von 1449") niedergelegt find, hatten zunächst den 
Zweck, die Kontrolle über die an der Wag und am Eroß- 
zoll fälligen Abgaben sowie über den Handel selbst au er­
leichtern. Daß dieser in aller Öffentlichkeit — wie alle an­
dern Erscheinungen des damaligen kulturellen Lebens — 
vor sich ging, lag im Interesse des heimischen Handels­
stands, Gewerbes und Verbrauchs. Den in Zünften zusam­
mengeschlossenen Kaufleuten wurde der Kampi gegen un­
berechtigte Konkurrenten erleichtert. Den gewerbetreiben­
den und verbrauchenden Bürgern sollte die Eindeckung mit 
Rohstosefn, Halbfabrikaten und Lebensmitteln verbilligt u. 
gesichert sein. Dieser Zweck wurde noch besonders gefördert 
durch das Einstandsrecht der Handwerker bezw. der Bürger 
überhaupt?") In gleicher Richtung bewegte sich das Ver­
bot des Zwischenhandels, wie es besonders für Lebensmittel 
befand.

Eine Ausnahme vom allgemeinen Zwang die Güter 
nur an der Wag auf- und ab'uladen — die unmittelbare 
Durchfuhr war ohnedies hiepon entbunden — war für den 
Bürger zugelassen, der „vmb mer bewarung willen gleich 
vor seim hauß ab oder auff märckht ald (— gder) in ander 
weg au'ffladen lassen weit", doch sollte er schuldig sein „sol­
lichs allweg dem Waameister zeitlich anzuzeigen", damit die 
Gefälle erhoben wepden konnten?') Befreit waren auch

") „Ordnung 'für die Tücher und Lodner vom Jahre 
1471«, Unold, a. L. O. S. 49.

") Im Rechtsbuch der Stadt M. von 1396 fnden sich ge­
rade diese Artikel besonders erwähnt: „Wenn auch die bur­
ger ze gemeiner statt nutz bedurffent saltz, win, körn, ^en, 
oder ander kouffmanschaft, das sol man aim abkouffen als 
denn zitlich ist vnd sol die stat nutz vnd schadens daran war­
ten.« v. Freyberg, a. a. O.

»") Dieser in den Zollordnungen sich findende Begriff 
umfaßt darm anscheinend bald nur fene Waren, welche nicht 
eigens gewannt sind, bald jedoch alle Waren nutzer Salz, 
Korn uM> Wem. Sieh« z. V. die aus dem 15. Jahrh stam­
mende ZolloÄmung, StA. 313, 1, Akt, beginnend „Wo der 
statt großer Zoll . . «
, , ""I Ueber die Bedeutung des Wortes Gred siehe Wil­
helm Sneda u. „Stapelrecht« im Handw. d. St. w.

") StA. 266, 2, „Denkbuch", S. 145.
?°) Ein solches bestand u. a. für Hanf zu Gunsten des 

Handwerks. StA. 414, 4, „Rathsdekret wegen hereinbrin­
genden Hannf, dürr Obs, Nüssen u. a.«, ähnlich für Baum­
wolle, s. Unold, a. a. O., S. 48. y»

s«) SW b13, 1, „Ordnung an der Was "U »». 
1570.«
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Waren, die in kleineren Mengen ausgewogen und verkauft 
wurden, da diese meist kein Waggeld zahlen mußten; es soll­
te eben an der Wag der Handel im großen besteuert und 
kontrolliert werden, der Handel im Keinen, der ohnedies 
grundsätzlich den Kramerzünftigen Vorbehalten war-"), von 
weiterer Belastung verschont bleiben.

Ein eigentliches Kaufhaus oder eine Halle wie in vsr- 
IchiedLien anderen Stadien bestand zu Memmingen nicht. 
Die Verhältnisse lagen hier sehr primitiv. Hinter dem Rat­
haus befand sich, an die Stadtmauer angebaut, das Wag- 
haus"), welches so Kein war, daß höchstens ein Wagen 
hmei»fahren konnte, die übrigen aber draußen stehen blei­
ben mußten — wobei man sich nicht wundern darf, wenn 
dann und wann Klagen über regendurchnäßte Warenbal- 
len laut wurden. Hier wurden die aus der Fremde kom­
menden Güter abgeladen, gewogen, eingelagert und ver­
kauft, die zur Ausfuhr bestimmten ebenfalls gewogen und 
aufgeladen. Wag, Kaufhaus und Gred fielen also hier 
räumlich in eins zusammen. Im Anschluß an die im Wag- 
haus vorzunehmenden Verrichtungen erhob man die weiter 
unten zu behandelnden Abgaben, wie Waglohn, Wagzoll, 
Gr^lohn, Auf- und Abladegeld. Für Fische und die ins 
Lodnergewerbe einschlägigen Artikel war je eine eigene 
Wag vorhanden, die Fischwag") und die Lodnerwag"), 
welche jedoch dem Verkauf im kleinen dienten.

Als Träger des Handels kommen in Frage: 
Bürger, Gesellschaften, die sich aus Bürgern und Fremden 
Mammensetzten, sowie Fremde. Die Bürger waren in zwei 
Zünften zusammengeschlossen, der Kramerzunft und der Ge­
wandschneiderzunft. Letzterer war der Handel in sog. „lan­
gen Waren" vorbehalten.") Dem Prin'ip des Zunftzwan­
ges gemäß waren die übrigen Bürger vom Handel, insbes. 
vom Detailhandel ausgeschlossen. Lediglich Gewandschnei­
den, Eisen handeln, Salz fertigen und Wirtschaft treiben

8Eäß den Hardwerksordnungen von 1501 als „freie 
Handel jedem Bürger ungeachtet seiner Zunftzugehörig-

Die Gesellschaften nahmen in der handels- 
rechttrchen und zolltariflichen Behandlung eine Zwischenstel- 
mng zwischen einheimischen und fremden Händlern ein. Eine 
ihrer bedeutendsten war die „große deutsche Kom- 
p?«n,e , die gegen Ende des 15. Jahrh, von den Mem- 
mrnger Bürgern Konrad Vöhlin und dessen Schwager 
Anton Welser gegründet worden war und sogar Han­
delsgeschäfte nach Indien unternahmt)

«.Auswärtige A^^ute hatten zu Memmingen ihre 
Lektoren; dies waren Bürger, welche in eigenem Namen 
für Rechnung jener ein-und verkauften sowie Frachtverträ­
ge mit den Fuhrleuten abschlossen, also Kommissionäre und 
Spediteure in unserem Sinn. Zu Anfang des 18 Jahrh, 
wurde der vergebliche Versuch unternommen für Umschlag- 
Mter, welche bisher oft von den Fuhrleuten selbst an andere 
Fuhrleute weiter aufgegeben worden waren, die Benützung 
eines Faktors zwangsweise einzuführent)
, Für dieBeförderungderGüter standen au^r 

Fuhrleuten eine Reihe eingebürgerter Fuhrleute 
zur Verfügung. So gab es 1724 zu Memimngen 

^uch^r» «inen Ulmer, einen Lindauer, einen Kauf« 
einen^Kemptner, einen Ravensburger, einen Jsny- 

or, mehrere Augsburger Boten, dazu mehrere Nürnberger,

-") Unold 46. 47.
,^bn die Primitivität der Einrichtung der Wag 

U 299 .1 „Inventarium dere'r <m der Waag
sich befindenden Mobilien, 16.12. 1672."
. von 1703 wurden die Fische

Fischwag, in großen auf der 
NuNks. 76 „3°-.. W-» un» T-w-rt.

") An der LÄmerwag wurde u. a. in die Stadt kom­
mende fremde Wolle zerteilt. StA. 313, 2, „Zoll-, Was- und 
Torwartordnungen", S. 74.

") Unold, a. a. O., S.46.
") Ebd., S. 118.
s°) Mi^el, Führer S. 16.1508 umfaßte die Gesellsch. 18 

Personen. A. Schulte. Eesch. des mittelalterl. Handels und 
Verkehrs I. 641.

StA. 313, 5 „Dep. Gutachten ... der Factorey we­
gen durchgehender Euether bstr„ 3. 3. 1729." .

Kemptner, Lindauer und Ravensburger Fuhrleute?^) Um 
die Konkurrenz der fremden Fuhrleute einzudämmen, wur­
de 1718 bestimmt"), daß diese nur Dienstags und nie mehr 
als je 70 Zentner laden durften, und dem Wagmeister die 
Verteilung der Frachten übertragen. Aehnlich durfte 
auch in NürnbeM ein Memminger Bürger nicht mehr als 
2 Wagen in der Woche laden.")

2. Die tatsächliche Gestaltung des städtischen Zollsystems.
Da im deutschen Mittelalter regelmäßig mit der Markt­

gerechtigkeit die Zollgerechtigkeit verbunden war, so ha­
ben wohl auch die Weifen- uiü> später die Staufenkönige ei­
nen Zoll zu Memmingen erhoben. Die Urkunden berichten 
uns allerdings nichts hierüber. Da nun 1268 die Stadt 
Memmingen mit der Hinrichtung Konradins an das Reich 
siel, so muß dieses auch die dortige Markt- und Zollgerech­
tigkeit übernommen haben. Tatsächlich wird uns ja, wie 
schon zu Beginn dieser Abhandlung erwähnt, von einem 
„Zoll ze Memmingen" berichtet, der von Kaiser Ludwig 
1328 an Ritter Friedrich von dem Riede um 100 Mark ver­
pfändet und nach mehrmaligem Wechsel seines Inhabers 
1403 von der Stadt selbst um 222 fl. erworben wurde. Man 
wird also nicht fehl gehen diesen „zoll ze Memmingen" als 
die Fortsetzung eines schon zur Zeit der Welsen und Hohen- 
«tausen vorhanden gewesenen Zolls anzusehen.")

Etwas Ichwieriger gestaltet sich die Frage nach der Na­
tur knsielben. Das Wort Zoll lieg bekanntlich damals wei­
tergehende Auslegungen zu als heutzutage, wo es lediglich 
eine Abgabe bedeutet, welche von Waren beim Ueberschrer- 
ten einer Grenze erhoben wird?») In dem 1355 beginnen­
den Raitbuch--) ist 1366 zum ersten Mal von einem „Zoll" 
die Rede, der m diesem und den folgenden Jahren an ir­
gend Elche Memminger Bürger verpachtet wurde, so 1366 
um 100 Pfd. H. Von Torzöllen oder Roßzöllen verlautet

'wch mchts. Da außerdem die Stadt damals 
sehr geringen Umfang hatte"), so daß es sich kaum verlohnt 

gewesen wäre die einzelnen Tore mit je 
ist wohl anzunehmen, 

Markte") oder an der Wag neben 
W ""d E d» "b"

Der 1420 von der Stadt erkaufte Salzzoll, welcher 
nach fernem letzten Besitzer Schellangszoll hieß, Ls- 

der nach 1420 niedergeschriebenen Zollord- 
"""6 ) m dem Unterschied zwischen dem Zoll, den der Bür­
ger und iEm, den der Gast zu Ahlen hatte.
14 Memminger Zollsystems um Mitte desA «Ui« M- -It,°l l. in dem auch
Seiner N°A?^^r?N^ndete Salzzoll inbegriffen war.

dieser Marktzoll jedenfalls ursprung- 
dÄ KLni^nÄ- gewesen, welche der Marktherr, also zuerst 
den e?böb' dre Stadt von solchen Bürgern und Fre-- 
oen eryov, welchen die Erleickterunaen die ihnen die Bs- nutzung des Marktes in tatsUche^^^^^ Bezie-

zugute kamen. Allmählich mag sich daraus 
m^E^uer entwickelt haben, über deren Form sich erst nach 
Besprechung des „großen Zolls" Rückschlüsse ziehen lassen.

StA. 314, 10, „Obr. Dekret dem. ordin. Botten u. 
Fuhrleuthen zu insinuiren".
1718°«) 313, 4 „Gutachten der Wagdeputierten 2. 9.

b^^?Enn Karl Wagner auf Seite 66 seiner Disferta-

A. SSI °°n den s«rn

gelten sM?' ' besinnend „Nota datz man den büvgern 
") Miedel, Fü^-»« «

als "KauK A^gsburger A»ll wurde „am Markt

MZMUGSM1 StA. 318,1, ohne Dat ^Wo^rs^t großer Zoll".
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Auster vom „Zoll" spricht der älteste Teil des Reit- 
Uchs°°) von Verpachtungen des Salzstadels, der Wag, der 
Mang. der Raif, des Kornhauses, bei welchen Einrichtungen 
allerlei Gebühren ansielen.
..Diesem einfachen Abgabesystem gegenüber^ welches !e- 
Mick in «,inem Marktzoll und verschiedenen Gebühren für 
Die Benützung markttechmscher Einrichtungen bestand, fin­
det von 1370 ab eine Differenzierung statt. Und zwar han- 
Elt es sich zunächst um die, wie aus den spateren Zollord- 
^ungen hervoraem an der Wag erhobenen Abgaben. Wäh- 

nämlich bisher nmmer nur von der „waug" allein dre 
Rede war, wird ab 1373 ein eigener „wegzoll" geiondert 
verpachtet. Zum Unterschied von letzterem wird der bishe-»Zoll" von 7un an ,7- r r e ch t z ° l l" genannt, so 
v el als der eigentliche, urspru^liche Zoll.1377 taucht ,ur 
owsen die Bezeichnung „Grotzzoll" auf, daneben wird 
der «R ohzol l" verachtet. Letzterer wurde vielleicht da- 
nrals lediglich am Westertor erhoben: denn die Aufzerch- 
nung des Jahres 1380 spricht ausdrücklich von dem „alten 
Rotzzoll am Westertor". Außerdem werden von diesem Jah- 
« an vergeben „der niue roßzoll an dem Talg", .^er niue 
rotzzoll ze dem obern tor vnd ze dem nrdern tor". Neben 
dem Rotzzoll werden unter den Toren noch besondere Abga- 
oen erhoben und zwar ein „pfundzoll (seit 1380), je sm 
Kll „vom saltz", „vom win", „vom Haag", „der kornzoll -e 
allen toren" der nicht zu verwechseln ist mit dem seit alters 
am Kornhaüs erhobenen „kornhuszoll" oder „kord 
endlich der 1391 zum ersten Mal, im 15. Jahrhundert iedoch 
schon nicht mehr erwähnte „Lautfriedzoll" Eigentümlich 
mutot hier an? daß der an jedem Tor fällige Roßzoll nicht 
Anrer zusammen mit den am gleichen Tor fälligen ubrrgen 
Zöllen „verkauft" wurde. So berichtet z. B. das Reitbuch vom JLhre 1382 Mgendermaßen: Item anno 1282 da 
wardt dem N N geben ... der roßzoll ze dem obern tor 
?«s man vs öder rn fürt an saltz an den Se vnd w,n und 
Hang von dem her, datz sol er mit nemen, aber von allem 
andern gut sol Im werden von Iakobi ober ain jar umb 
38 U und der pfundzol überall und der kornzol ze 
bem obern tor ist Im geben vmb 100 pst), hlr. allez vonJa- 
cobi ober ain jar vnd datz sol er alletz geben ze yedsm 
lsuartemv^i- uierdentail . - - Eodem anno ward der 
roßzoll ze dem kalgtor geben dem N. N. vmb 60 pfd.hlr. . 
Atem eodech^nnodo ward Philipen geben der rotzzoll ze 
dem Western tor vnd darzu von saltz datz man ze dem obern 
obern tor vs Mrt an den Se vnd wm vnd hvng von dem 
Se ze dem selben tor herin datz sol Im och werden von 
Aacobi ober ain jar vmb 100 pfd. vnö 25 pfd. hlr. lÄrem 
^uartemper vnd doch vor Wyhennachten an ze vchent . 
1386 wird der Obstzoll und Nutzzoll an allen Toren zuAm- 
Mep mit dem Westerrotzzoll, 1387 der Gewand- und Ballsn- 
«oll mit dem Eredlohn zusammen verpachtet usw.

Di« Ursache für die in den letzten drei Jahrzehnten vor 
sich gehende Erweiterung des Memnnnger Zollsystems wird 
wohl in der Erhöhung des städtischen Bedarfs zu suchen 
sem, welche durch )ie damals vor sich gehende Stadterwei­
terung") bedingt war. Die rechtliche Unterlag« bildet is- 
benfalls das am 14 10-1373 der Stadt erteilte Zollprimlrg 
Karls iv

, Die u^ndatierten, nach 1396") bezw. nach 1420") meder- 
Seschriebenen Zollordnungen sowie die etwa um die gleiche 
Zeit verfabte Wagordnung") enthalten die Elemente des 
aus den Angaben des Raitbuchs sich ergebenden Systems mit 
Ausnahme des Landfriedzolls, den wir mit K. O. Müller 
als eine Abgabe für die Gewährung des Geleits auf den 
von der Stadt ausgehenden Straßen ansehen können"). Im 
übrigen haben sich einige Besonderheiten aus der eben er­
wähnten Stadterweiterung ergeben, Während nämlich zu­
vor das Westertor den einzigen Ausgang im Westen, das 
Dbertor im Süden dargestellt hatte, — das Kalchstor lag 
'M Osten, das Niedertor im Norden — wurde im Süden 
1393 das obere Wegbach- oder Komptener Tor und im We- 
An um die gleiche Zeit das Lindauer oder Krugstor sowie 
Ms hier allerdings belanglose Lindentörlein im Osten als 
-UusgLnge der neuen Oberstadt geschaffen.") Nun hat die

") Miedel, Führer S. 14.
") SE. 266, 2, Denkbuch Bl. 49.
"I StA 313,1, wie bei 42.
") StA. 866, 2, Denkbuch Bl. 144.

Stadt, welche 1403 den österreichischen Salzzoll, 1420 den 
„zol ze Memmingen" erwarb und damit das gesamte Zoll­
wesen innerhalb Aver Mauern an sich brächte, zunächst das 
Kemptner Tor, Krugstor und Westertor in den Grotzzoll 
einbezogen, sodatz dieser samt dem Rotzzoll unter den besag­
ten Toren erhoben wurde.

Der Grotzzoll wurde spätestens von diesem Jahr ab 
von einem eigenen Erotzzoller innerhalb der Stadt erhoben, 
wie dies schon Mitte des 14. Jahrh, geschehen sein mochte. 
Er war nach den Tarifen des 15. und 16. Jahrh., wie weiter 
unten eingehender gezeigt werden soll, zunächst nicht wie 
die heutigen Zölle, eine Aufwandsteuer, sondern eine Vsr- 
mögensverkehrssteuer. Steuerobjekt war einerseits das 
Kaufgeschäft in Handelsgütern, im unmittelbaren Zusam­
menhang mit einer Ein- und Ausfuhr derselben, andrerseits 
die Durch- und Ausfuhr von Waren. Steuersubjekte waren 
teils nur der Verkäufer, teils nur der Käufer, teils beide 
zusammen, andererseits bald nur der Gast bald Gast wie 
Bürger. Die Höhe des Steuersatzes war verschieden je nach 
der Eigenschaft des Subjekts, ob dieses Verkäufer oder Käu­
fer, Gast, Bürger oder Gesellschaft war. Aus diesen Differen­
zierungen erhellt zur Genüge, daß der Gesetzgeber mit dem 
„Zoll" nicht die Konsumenten, — dann wären jene lehr 
überflüssig gewesen —, sondern die am Handel beteiligten 
Personen treffen wollte.

Erst mit der Zollordnung von 1602") beginnen die Un­
terscheidungen, auch die Kaufsgeschäst-abgabe zu fallen. Der 
Grotzzoll enthält im 17. und 18. Jahrh, fast ausschließlich 
von Bürgern und Gästen in gleicher Höhe zu entrichtende 
Durch- und Ausfuhrabgaben, welche ohne Bedenken als ech­
te Aufwandsteuern angesehen werden können, zumal solche 
überhaupt für jene Zeit typisch find.

In den Grotzzoll fiel auch der auf den Schirmbrief 
Kaiser Wenzels zurückgehende Zudenzoll.^) Diesen 
mutzten die Juden in Höhe von 2 Pfg. „von jedem Gulden 
Werth ihres Handels und Wandels von alters her" bezah­
len. Statt dessen wurde am 15. 9. 1899 ein besonderer 
„Leiibzoll" in Höhe von 10 kr. für je in der Stadt verbrach­
te 24 Stunden angeordnet. Seinem Ursprung nach ist der 
Judenzoll als Entgelt für den von der Stadt erteilten be-

") Müller, Reichsstädte. Es handelte sich demnach um ei­
nen Geleitszoll, wie er „als Entgelt für den Schutz" auch 
anderswo von den Reisenden erhoben wurde. Siehe hier­
über Ludolf Fresel, Zur Entstehungsgeschichte des Zollge­
leits in Vierteljschr. f. S. u. W.-G., Bd. XV, 1919. S. 470. 
Seine Veranlassung dürfte der Landfriedzoll in dem Land- 
rriedensbund von 1350 (Unold Gesch. S. 21) genommen ha­
ben und zur Deckung durch diesen für die Stadt ent­
standenen Kosten bestimmt gewesen sein, wie solches Euch 
Wetze! in seinem Aufsatz „Das Zollrecht der deutschen Köni­
ge von den älresten Zeiten bis zur Goldenen Bulle", in 
Merkes Untersuch, z. deutsch. Staats- u. Rechtsgesch. (Br«-s- 
lau 1893) bezüglich des Landfriedensbundes rheinischer 
Fürsten vom 15. 5. 1265, des Hagenauer Bündnisses mm 
24. 6. 1278, sowie des Landfriedenszolles zu Mainz vom 30. 
11. 1334, nachgewiesen hat. (S. 73, 86, 87, 128).

") StA. 313, 1, 1547 25. July.
Auch zu Ueberlingen bestand ein „groher ^oll", die­

ser erstreckte sich „auf Getreide, fremde Weine und Salz, auf 
Zinn, Kupfer, Stahl und Eisen, auf Tiere und Tierhäute." 
Wenn Friedrich Schäfer diesen „großen Zoll" als ^nfuhr- 

von Importeuren spricht, so wendet er 
fälschlicherweise den heutigen Zollbegrifs auf jenen an. Da 
er selbst sagt: „Steuersubjekte waren die fremden Jmvor- 
teure und zum Teil auch die fremden Käufer", so handelt es 
pch ebenfalls um eine Kaufgeschäftsabgabe wie in Mem- 
Minzen und nicht um die Einfuhr, sondern um den Verkauf 
von Eingebrachten Gütern durch den fremden Verkä" ^r.

Schäfer, Wirtschafts- und FinanzgesA^ d'. 
Stadt Ueberlingen, bei Merke a. a. O., S. 152 ff.

> °°) Torwartordnungen 1651 bis 1730 StA. 313,1.
- ") StA. 313, 1, Erneuerte Zollordnung 1602". Desgl.

313, 2, „Zoll-, Wag- und Torwartordnungen", S. 24 ff.
"-) Unold, Eesch., S. 20. Ferner I. Miede!, dre Jude» 

in Memminden (Memm. 1S09) S. 46 ff., 64 ff. Emen Le^b 
zoll hatten die Juden u. «. auch in AWsburg zu entrichten. 
Stollreither, ZM- und Hallenwesen, S. 41 bis 44.
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fonderenWutz anzusehen, das als AufenchaltsgoMhr er­
hoben wurde.

An der Wag, die zugleich GrÄ» war, fielen der Wagzoll, 
das Eredgeld,-") später der Jmpost oder Accis an.

Der im Raitbuch 1373 zum ersten Mal erwähnte Wag- 
zoll war gleich dem Grotzzoll Bermögenverkehrsteuer, aller­
dings ausschließlich in Form einer Kaufgeschäftsabgabe. Im 
Lauf des 17. Jahrh, jedoch verlor dieser „Wagzoll ferne alte 
Bedeutung und wurde zum Aus- und Durchfuhrzoll parallel 
dem Grotzzoll. Dafür übernahm das „Waggeld", welches 
zuvor Gebühr für das Wägen schlechthin gleich dem spateren 
lleberschlaggeld gewesen war, die Bedeutung des alten 
„Wagzolls" und wurde wenigstens zum Teil DeAhrssteusr.

Als besondere Aufwandsteuer gesellte stch 1705 der Ac­
cis oder Jmpost hinzu. . ,

Ueber den Gebührencharakter des Au's- und Abladgel- 
des find kaum Worte zu verlieren.

Das Gredgell)") war ebenfalls eine Gebühr und zwar 
„von dem ain vnd vsschryben vnd von dem besorgen".

(Schluß folgt).

Aus Arbeiten zur Geschichte von Stabt u. Landschaft 
1. Das Schwäbische Museum. Zeitschrift für Kultur, Kunst 

und Geschichte Schwabens. 1. Jahrgang. 1925. Augs­
burg bei Haas und Grabherr. 2°. 208 S. 9

Eine neue schwäbische Zeitschrift, großen Formats, gro­
ßen Umfangs, mit vielverheißendem Titel! Fragen wir 
gleich: Hält sie denn auch, was sie verheißt? Die Antwort 
fällt nicht schwer: Vollkommen, in reichstem Maße. 6 Hefte 
liegen vor mir, jedes in vornehmster Ausstattung, auf fein­
stem Papier, in tadellosem Druck, mit gediegenstem Inhalt, 
mit vorzüglichem Bilderschmuck (im ganzen rund ISO. teil­
weise gan-seitige Autotypien!) Es wird kaum eine Zeitschrift 
geben, die dieser Leistung gleichkommt.

Sie ist gegründet vom Verband schwäbischer Museen, 
dem sich ball» auch schon eine große Anzahl des württember­
gischen Schwaben anschloß, sodäß ihre feste Begründung und 
Leistungsfähigkeit gesteigert wurde. Ueber ihren ursorüng- 
lichen Zweck ein einigendes Band zu bilden all derer, die sich 
mit der Pflege und Betreuung der Ortsmuseen Bayrnch- 
Schwabens befassen, und einen Gedankenaustausch zu er­
möglichen, ist sie rasch-estens hinausgewachsen.

Wenn wir hier auf den Inhalt des 1. Jahrgangs näher 
eingehen, so wollen wir uns beschränken auf das, was dieser 
aus unserem engeren Landschaftsbereich bringt.

Für uns Memminger kommt da wohl in erster Linie in 
Betracht Dr. Ernst Büchners Au'fsatz über Zwei Ta­
felndes Memminger Malers Hans Eold- 
schmid. Don Goldschmid kannte man bis vor wenigen 
Alicen kaum viel mehr als den Namen, der in einigen 
durstigen Notizen unseres Archivs erwähnt war. Er war 
Erheiratet mit einer Margret Striglin, gehörte also in die 
StvvgeHche Künstlerfamilie und war höchst wahrscheinlich der 
^Ä^Aersohn des Bildhauers Jvo Strigel. Dr. Weizinger 

s. Zt. zuerst sein Zeichen H. 6. mit der Jahrzahl 
auf einem Altargemälde „Mariä Verkündigung" in 

^nche auf dem Tartscher Bühel. Ein weiteres fand stch 
er auf Schloß Neuenstein (von 1535), ein drittes (Ma- 
Heimsuchung) tauchte 1909 im Münchner Kunsthandel 

wieder zu verschwinden, und neuerdings er- 
viertes, abermals eine Verkündigung, datiert 

iras an dem gleichen Tag hier ein wie das 
Heft mit Büchners Abhandlung, um bleibend unserem Mu­
seum einverleibt zu werden. Es war erfreulicherweise ge- 
lun^ntne Mistel zum Ankauf aufzubringen. Ist Goldschmid 
auch kein erstklassiger Künstler gewesen — es zeigt sich bei 
ihm u. a. eine merkwürdige Anlehnung an Dürer — so dür-

°s) In Ueberlingen erweiterte stch das Gretgeld, welches 
dort uriprünglich ebenfalls als „eine Nutzungsgebühr des 
städtischen Kaufhauses, der Tret" erhoben worden war, all­
mählich zu einem allgemeinen Marktzoll. Friedr. Schäfer, 
Wirtschafts- und Finanzgesch.. Breslau 1893.

°") StA. 266, 2, „Denkbuch", Bl. 49.

fen wir doch froh sein unseren recht bescheidenen Besitz an Er­
zeugnissen der Memminger Malerschule aus der Zeit der 
Gotik um ein wertvolles Stück vermehrt zu haben. Beson­
ders zu bemerken ist an dem Bild, daß der Engel deutlich die 
Gefichtszüge Kaiser Maximilians und Maria die seiner zwei­
ten Gemahlin Bianca Sforza trägt, was auf ähnliche höfi­
sche Beziehungen schließen läßt, wie bei seinem Schwager 
Bernhard.

Eine andere sehr schöne und wertvolle Künstlerarbeit 
aus Memmingen ist abgebildet und beschrieben auf S. 91 f. 
Ein R e l i q u i e n s ch r e i n aus Silber und Messing von 
1607, wohl eines Memminger Goldschmieds Arbeit, einst im 
Buxheimer Karthäuserkloster. Leider ist der Verfertige! . 
nicht bekannt, da das darau, angebrachte Meisterzeichen bis­
her noch nirgends vorgekommen ist. Auch dieses wichtige 
Werk konnte fürs Museum erworben werden.

Dagegen entkam uns leider etwas anderes, von dem die 
S. 63 Bild und Bericht gibt und um das wir lange gerun­
gen haben: Das Bronzeschwert (von etwa 1200 v. 
Chr.), das s. Z. bei Pleß in der Jller gefunden wurde. Die 
bayer. Staatssammlung hat es auf gründ des Rechtes des 
Stärkeren ad saccum genommen.
» Deiche Dr. Büchner zergliedert 2 Ottobeurer 
Tafelbilder von einem Marienaltar aus der Zeit um 1430: 
ewe K?'" suchung und eine ErscheinungThrifti 
und schließt auf Grund stilistischer Verwandtschaft mit Bux- 
^rmer Christophorus-Holzschnitten auf Beziehungen zwi­
schen Vuxheim u. Ottobeuren, deren Vermittler Memmingen 
gewesen wäre, sodaß dieses als Entstehungsort der Bilder 
in Betracht kommen könnte.

Noch weiter greifen Büchners Forschungen über spät­
gotische Kunst rn Oberschwaben in seinem Au'fsatz über 
Kemptener Malerei im 6 Heil Die Entdeckung ei­
ner Meisterinschrift auf einem gotischen Flügelaltar rn 
Wermgerode ließ, ähnlich wie 1880 bei Bernhard Strigel, 
plötzlich einen Kemptener Meister auftauchen: Ulrich 
Mair. Der Weg führte dann noch zu verschiedenen Wer­
ken von ihm u. schließlich zu seines Meisters Werkstatt, aus 
der nunmehr bereits mehrere Gemälde bekannt sind. Zwei 
Mairsche Altarflügel von 1505 hatte darauf sogar Kempten 
das Glück erstehen zu können. Selbst in die plastische Kunst 
der Zeit ließ jener Wernigeroder Altar Licht fallen; denn 
auch seine Figuren weisen auf Kemptener Schule, wie Dr. 
K. Feuchtmayr wahrscheinlich macht. Er zieht dazu 
auch Grönenbach heran und ist geneigt den bisher ver­
muteten Zusammenhang der stattlichen Ritterfiguren auf 
den Grabdenkmälern der Erönenbacher Kirche mit Ulm auf- 
zugeben und Kempten als Ursprungsort an die Stelle zu 
letzen. Das gilt in erster Linie von dem wallendes Haupt- 
und Barthaar tragenden Ludwig von Roten st ein 
(s 1482) und seinem Neffen Marschall Alexander von 
Pappenheim (f 1504) nebst seiner Gemahlin Barba­
ra von Ellerbach.

Einen jüngeren Künstler nimmt Feuchtmayr noch 
vor: Christoph Rodt aus Neuburg a. d. Kammel, dep 
Meister des prächtigen Choraltars in Jllertissen, dessen Be­
schriftung erst vor wenigen Jahren Pfarrer Christa entdeckt 
hat. Rodt hat ihn 1604 geschaffen im Auftrag des Frei- 
herrn FeÄ. Vöhlin von Frickenhausen auf Jllertissen.

Auch Bodenkunde sind besprochen; wertvoll ist 
P. Reineckes Zusammenstellung der „Römischen Bron- 
zeglockenfunde in Schwaben" (S. 151 ff.) samt den Abbil­
dungen. Nur möchte ich dem kühnen Satz, es ergebe sich 
mit Sicherheit, daß unter den Römern bereits Almbetrieo 
im Allaäu gewesen sei, ein Fragezeichen beisetzen. Viel rich­
tiger ist m. E. der vorsichtige Standpunkt Fr. Wagners 
auf S. 28: Einzelfunde dieser Art können nicht als Zeugnisse 
für die Besiedlung einer Gegend gedeutet werden, solange 
sich nicht bezeichnende Kulturniederschläge dazu gesellen. Ob 
den Menschen sommerlicher Almbetrieb auf die Höhe geführt 
hat, läßt stch nicht mit Bestimmtheit sagen Wie, wenn im 
I. 1000 etwa ein Allgäuer seiner Kuh eine im Tale ge­
fundene römische Glocke umgehängt und diese sie aus der 
Seealpe verloren hätte? Dürfte dann der Wiederfinder von 
1925 behaupten, es sei sicher, daß die Römer schon dort oben 
ihr Vieh geweidet haben? bl.

vertag da» »««Usorttich Mr die kchristlküun-: Dr. LL Wieder.
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Das Zollwesen der Reichsstadt Memmingen
Von Dr. Ant. Eichheim (TLrkhsim i. B.).

(Fortsetzung.)

III. Die Tarife.
I. Allgemeine Bestimmungen.

Als Tarife des Memminger Zollsystems kommen in Be­
tracht:

a) für den Erotzzoll die Zoll-ordnungen von 1398 ff.«), 
von 1420 ff.-), von 1546-°), vom 1. 10. 1602«), von 1634 und 
1688°),

b) für die an der Wag fälligen Abgaben die Wsgord- 
nungen von 1418°), von Mitte des 15. Jahrh?), von 1449°), 
vom Januar 1570°), von 1673 und 1703«°), 1724»), 1729'°) 
uM> 1779«»), sowie die Accisordnung vom 2. 3. 1705««),

«) StA. 266, 2, Denkbuch, Bl. 49.
-) StA. 313, 1, „wo der statt großer zoll..um 1450.
°) StA. 313, 1, „Zoll von allerlay Wharen". ähnlich 

das im Buch 313 a befindliche Kapitel, beginnend: „Das 
zollersampt . - "

Das Entstehungsja.hr dieser Zollordnung folgert aus 
einer Beschwerde des Abtes Kaspar Kindelmann von Otto- 
öeuren, welch- besagt, Bürgermeister und Rat der Stadt 
Memmingen hätten seit Ausbruch des Schmalkaldischen 
Krieges 1546 „Ire Zöll, meuth vnd anderes dermaßen 
erhöcht wa inen zuuor von ainem matter körn drew pfenig 
gefallen Lausn mueß man inen jezo sechs bezallen, item 
welcher zuuor ain fuoder Holz zuuerkauffen in die stat ge­
biert, hat davon nit mer den vnder dem thor ain scheit 
abwerfen dörfen jezo muoß er darzu von jedem roß ain 
pfennina «eben, desgleichen auch von körn, ops vnd andern, 
was hisnaefuert, mueß mit ain Pfenning vom roß verzollet 
werden so dann ainer wein taufst, muoß er von ainem 
reden viertel zwen Pfenning entrichten, davon man vor diser 
newerung nit mehr denn ain Heller geben." StA. 314, 1, 
„den burgern und Rath zu M. .. .Wt Ottobeuren schreibt 
bollshalber... 30. 10. 1548". Ein Vergleich mit der Zoll­
ordnung von 1420 ff und obiger Zollordnung sowie der Tor­
wartordnung vom 25. 7. 1547, mit welcher diese annähernd 
gleichzeitig ist, ergibt das Jahr 1546.

«) StA. 313, 1, „Erneuerte Zollordnung 1602, ist also 
in des zollers zollbuch eingeschrieben vnd registriert worden".

°) ELd. „Zollordnung de anno 1634 und 1688 gegen­
einander", sowie „Zollordnung, erneuert den 6. 6. 1688". 
Dann 1547, 25. July.

°) StA. 266, 2, Denkbuch, Bl. 144, — Die erste mit der 
gleichen Schrift beschriebene Seite dieses Blattes trägt die 
Jahreszahl 1418.
.*) StA. 313. 1.«in wagmaister sol...", genau 
so 266 2, Dentbuch, Bl. 58 und 169.

»)' Ebd.., Dl. 145
StA. 313, 1, „VMmung cm der Was... 157N y« n 

1572 . Aehnlich Buch 313, 3 s „Der wagmaisters Ayd".

c) für das Tor-, Weg- und Pflastergeld die Torwart­
ordnungen vom 25. 7. 1547«°), von 1651, 1705, 1706, 1720, 
1729 und 1730«»)

6) für die an die Wagknechte zu zahlenden Löhne die 
Taxen der Spedknechte von 1570««) und 1712«°), für die am 
Salzstadel fälligen Löhne die Stadel- und SpodknechtorÄ- 
nung von 1669«°),

e) für die außerhalb der Stadt erhobenen Afterzölle 
die Zollordnung von Ünterholzgünz von 1720°°),

k) für den Brückenzoll zu Egelsee die betr. Zollordnun­
gen von 1579 und 1651°«).

a) Die Ordnungen des Grotzzolls.
Die älteste etwa nach 1396 ausgezeichnete, in der Stadt 

Denkbuch enthaltene Zollordnung sowie die nach 1420 nie- 
dergsschri ebene Aoüordniung enHalten einmal den spater 
vom Erotzzoll getrennten, unter den Toren sälligen Rotzzoll. 
Dieser wurde erhoben von allem Kausmannsgut, welches 
eines der Tore, gleich in welcher Richtung, passierte — bei 
unmittelbarer Durchfuhr mußte er nur beim Eingang ge­
zahlt werden — und war nach dem Transportmittel bemes­
sen. Er betrug 1 Psg. für 1 Pferd.--)

Vielleicht das ursprünglichste Element des Grotzzolls, 
das ihn als eigentlichen Marktzoll kennzeichnet, war die

«°) StA. 313, 2, — Zoll-, Wag- und Torwartord­
nungen, Wagordnung 1703 — und 313,1 Wagordnung 1673 
und 1703.

'«) StA. 314, 10 — „Obrigkeitl. author. Tarifs« aller 
Güther und Sorten, watz dieselbe nach dem Decret de dato 
15. 3.1724 bey dem Eingang an der Wag zu zahlen haben."

«°) StA. 314, 10 „Revidierte und erneuerte Waag- 
ordnung 1729, I^ct. et rat. in Sen. 18. 2. 1729."

«») StA. 313, 1 „1779".
««) ELd. „Accisordnung 2. 3.1705".
«°) Ebd. —. „1547, 25. July". .
«») Ebd. — „Die Torwarten Ordnung ... 2. 3. 1795". 

„Zollordnung der Thorwart 13. 2. 1706". „Thorwartord- 
nung 1720". „Cönzept neurevidirter Zollordnung vnder 
das Niedergasser Thor 1706". „Jnstruction vor sämbtliche 
Thorwart 1720". „Monita zur Torwartordnung, 12. 1. 
1729 - „Concept rev. Thorwartordnung, 25. 2. 1729". 
1730" thorwartordnung 25. 2. 1729". „Kempter Thor

SA. 313, 3a, „Ordnung . . . Speck-knecht". Der Na­
me kommt von spedieren.

Ä JA- 313> 1, „Ordnung der Spöttknechte. 1712^- 
. . 1 »Der Stadel- u. Spöttknechte Lohn vom Saltz. 
dasselbe ab- und aufzuladen 1669".o Tbd. „ZollLvnq 11 Okt. 1720", ähnlich 37 4 
„Zollordnung zu Underhol'zgünz, 23. 4. 1700, erneuert 23. 
5. 1701, revidirt 17. 5. 1712". ,

-«) StA. 74 3 Zollordnung nach Cgslsee dienuchen, 
1579 und 1651"/

-°) Von Holz wurde vor 1546 eine Naturalabgabe er­
hoben, die in einem Scheit bestand. S. Anm. 3.
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Kaufgeschäf tsabgabe. Diese bestand in der Hauptsache in 
dem auch in andern Städten nachweisbaren Pfundzoll^), 
der zu Memmingen 3 hlr. f. d. Pfd. hlr. betrug. Steuersub­
jekt desselben war stets nur der Gast, der Kramereiwaren in 
der Stadt im kleinen an die Bürger verkaufte.. Was mehr 
im großen, sei es an heimische oder fremde Kaufleute weiter^ 
gehandelt wurde, wurde am Großzoll vorwiegend spezifisch 
besteuert. Der Bürger ist bezüglich des Kaufgeschäfts nur 
bei Wein erwähnt, wo er lediglich als Käufer zollt. Aus 
der Bemerkung Wer den Eesellschafterzoll ist zu schließen, 
daß im allgemeinen der Bürger die Hälfte, die Gesellschaft, 
bei der ein Bürger beteiligt war, 2 Drittel des Gastzolls 
zahlen mußte.

Die Durch- u, Ausfuhrabgabe für trockenes Gut betrug 
grundsätzlich für den Bürger 3 Pfg. f. d. Stück oder Ballen, 
für den Gast 4 Pfg. f. d. Saum oder 1 Pfg. f. d. Ztr. Die 
^gemeine Bürger-Durch- und Ausfuhrabgabe scheint chrer 
Höhe und Bemessungsgrundlag« nach mehr eine Art Er­
satzgebühr für das Eredgeld gewesen zu sein.

Dies mußte der Gast ebenfalls in Höhe von 3 Pfg. f. d. 
Stück für die Niederlegung seiner Güter zum Verkauf sowie 
bei der bloßen Durchfuhr eigens entrichten. Im Falle des 
wirklichen Verkaufs wurde er meist erlassen.

Für die Zollordnung von 1546-0 ist zunächst bedeutsam, 
daß der Roßzoll klar vom übrigen Großzoll geschieden wur­
de. Statt der allgemeinen Eastdurchfuhrabgabe von 1 Pfg. 
s-d. Ztr. wurde im Großzoll eine solche von fl f. d. Last 
bezw. von 2 Pfg. f. d. Ztr., wenn das Gut keine ganze Last 
ausmachte, eingeführt.

Bezüglich der Kaufgeschäftsabgabe verblieb der Pfund­
zoll lediglich für die Tücher, welche auf dem Tuchhause Tuche 
verkauften. Dieser ermäßigte sich auf 2 hlr. f. d. Pfd. hlr. 
oeim Jahrmarkt. Von Krämern, welche Waren feilboten, 
wurde nunmehr ein« Kopfsteuer von 6 Pfg. erhoben, die sich 
wahrend des Jahrmarktes auf 4 Pfg. ermäßigte. Diese Ab­
gabe kann als Pauschale für den Pfundzoll unter Zugrunde- 

eines Gesamterlöses von 4 pfd. hlr. angesehen wer-

Für die bloße Durchfuhr zahlte ein Kramerkarren 4 
Psg-, ein Krämer zu Pferd 2 Pfg.

._ In Augsburg wurde schon nach dem Stadtrecht von 
1276 ein Pfundzoll in Höhe von 4 Pfg. von allen Gütern er­
Hoben, die ein Gast in der Stadt verkauft«, insbesondere 
von Leinwand. Siehe Heinrich Stollreither, Zoll- und Hal- 
lenrvesen d. St. Augsb., (München 1914). In Regensburg 
wird der Pfundzoll als ein Teil des Eisenzolls in Höhe von 
4 Pfg., s Pfg., hezw. 6 Pfg., je nach Herkunft genannt. 
Er wurde dort ebenfalls nur von verkaufenden Gästen er­
hoben. S. Franz Bastian, Ueber die Bedeutung mittel- 
alterl. Zolltarife als Geschichtsquellen, in Forsch, z. Gesch. 
Bayerns. Bd. XIV. (1906) S. 121. In Ravensburg wur- 
be nach dem ältesten Zolltarif von 1369 ein Pfundzoll in 

2 Pfg. / Pfd. Hlr. beim Verkauf von wollenem 
H"A,chaz man samentl. verkouft", von Schmalz, Unschlitt, 
«vaKs, Fellen, von Metallen, von „speceri und von bon­
s Mar anscheinend nur von Gästen erhoben. Siehe 

Der älteste Ravensburger Zolltarif von 1369, 
— Wurtt. Vjh. XXI (Stuttg. 1912)
»n« der Pfundzoll 4 fl/Pfd. Hlr., war nur

zur Hälfte von Käufer und Verkäufer 
v"" L" Großen gehandelten Waren an der Gred zu 

Handel und Gewerbe im 
Mrttelalter (Ulm 1960) Heft 5, S. 6.

So stellt« der Pfundzoll des Mittelalters im allgemei­
nen eine beim Verkauf von Handelsgütern und zwar meist 
nur von Gasten und nur vom Verkäufer zu entrichtende 
Vermogensverkehrssteuer dar. Eine Besonderheit bildete 
der "Nuwe pfundzol" von Basel. Diesen mußten nicht die 
Gaste, sondern die Basier Unterthanen bezahlen. Er war 
einerseits eine auf den Einkauf von Handelsgütern sowie 
von Gülten, Zinsrenten und dergl. gelegte Verkehrssteuer, 
andererseits „eine partielle Einkommensteuer in der Form 
einer Rentensteu«r". Tust. Schönberg, Finanzverh. d. St. 
Basel im 14. und 15. Jahrh. (Tübingen 1879).

In der Zollordnung von 1602*) ist jede Wertbemessung, 
somit auch der Pfundzoll, völlig verschwunden. Eine Kauf­
geschäftsabgabe findet sich überhaupt nur mehr bei Artikeln, 
welche nicht dem Gewicht nach verkauft werden, von den 
übrigen wird sie an der Wag fällig. Im übrigen fällt viel­
fach der Unterschied zwischen Bürger und Gast. So wird 
von nicht besonders angeführten Kramerei- und anderen 
Gütern, welche in Memmingen abgeladen oder abgestoßen 
werden, durchwegs also auch von Bürgern, ein Zoll von 2 
Pfg- f- d .Ztr gefordert. Der allgemeine Durchfuhr-zoll ist 
wieder nach dem Transportmittel bemessen: diesmal dient 
zwar nicht die Wagenlast als Einheit, sondern die Zahl 
der vorgespannten Pferde. Der Satz beträgt 3 kr f. d. Ztr. 
für Augsburger, Lindauer, Nürnberger Güter, 1 Batzen, 
also 4 kr, f, d. Ztr. für Frankfurter. Mainzer und deral. 
Güter."°)

Die Zollordnungen von 1634 und 1688°) nennen außer 
für Vieh und Wolltuche überhaupt nur mehr Aus- und 
Durchfuhrzölle. Die Differenzierung nach dem Bürgerrecht 
der Steuersubjekte hat bei denselben — als letzt« bestand 
eine solche 1634 für Leinwand — aufgehört. Aus den Ver­
kehrssteuern des ausgehenden Mittelalters, welche lediglich 
den unmittelbar am Güterverkehr beteiligten Handel tref­
fen sollten, sind echte Zölle geworden, bei denen «ine Be­
lastung des wenn auch auswärtigen Konsumenten beab­
sichtigt war.

d) Die Wag- und Accisordnungen.
Die Wagordnung von 1418°) enthält einmal eine Ge­

bühr für das Auf- und Abladen in Höhe von 1 Schill. Hall, 
für den Wagen und 6 hlr. f. d. Karren. Diese hatte der 
Fuhrmann dem Wagmeister zu zahlen und zwar, wie aus 
den späteren Ordnungen zurückgeschlossen werden darf, so­
wohl wenn das Auf- bezw. Abladen im Hause eines Bür­
gers als auch wenn es an der Wag vorgenommen wurde.

Als eine Gebühr für die Vornahme des Wägens stellt 
sich die Abgabe von 4 hlr. f. d. Ztr. dar?°) Der Bürger 
schuldete dieselbe einmal, wenn er sein Gut etwa auf Ueber­
einstimmung mit den Frachtbriefen prüfen oder dasselbe ge­
legentlich der Verfrachtung wägen wollte, anderseits wenn 
er es beim Verkauf aöwog. An den späteren Wagordnun- 
gen gemessen, war diese Gebühr sowohl Ueberschlagsgeld wie 
Kaufgeschäftsabgabe des Bürgers. Für den Gast kam sie 

ersteres in Frage. Denn dieser hatte beim Kauf- 
geschaft als Käufer wie als Verkäufer vom Pfd. hlr. 4 hlr.-") 

- - Ei" ähnliches Ausgabenpauschale brächte u. a. das 
Dekret vom 13. 4. 1664, bezgl, des Kornaufschlages. Dieser 
war bisher nach dem Hohlmaß des zum Mahlen kommenden 
Getreides (bei Korn und Roggen in Höhe von 2 kr / Viertel, 
oei Gerste und Haber von 1 kr/Viertel) eingezogen wor­
den. Von nun ab sollte „1 Hof 24 kr, 1/2 Hof 12 kr, 1 sold 
d ",des monaths anstat jedes gelts bezahlen". StA. 314, 

den Aufschlag auf Korn und Pfg. in den Ort- 
Ichasten btr."

Nach der im StA. 313, 3 3 (Buch) enthaltenen Fassung 
der Zollordnung von 1546 mußte auch ein Spengler, der in 
der Stadt seine Waren feil hielt, einen „Zoll geben" und 
Zwar 2 Pfg./Mann.

2°) Hier findet also eine Differenzierung nach der H-r- 
Kaufmannsfuhren statt, wie sie u. a. schon im 

Anm^23 n Negens-burg beim Eisenzoll üblich war. S. 

nil Konstanz: „Von ainem zentner spetzry
Bürger 2 dn ze wegen vnd von safran 4 dn". Alois 

mittelalterl. Handels und Verkehrs,

Wagzoll wurde demnach zu Memmingen in 
tner Hohe erhoben wie an anderen Orten der Pfund-zoll, 

""r 3 Hl/Pfd Hlr. betrug. Eine Dop- 
des gleichen Objekts durch Pfundzoll und 

anzunehmen. Wie oben schon erwähnt, 
kleinen hauptsächlich von Kramerwaren, die im

wurden, dieser jedoch von bestimmten, mehr 
behandelten Waren, wie von Flachs, Federn,
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„fuer zoll vnd waeggeld" zu entrichten. Schon allein die 
Bezeichnung „Zoll und Waggeld", sodann die Verschieden­
heit der Bemessungsgrundlage gegenüber dem Bürgerwaz- 
geld lassen schließen, daß diese Kaufgeschäftsabgabe zmei 
Elemente enthält, nämlich ein Gebühren- und ein Steuer­
element. Und zwar ist der Wagzoll hier Vermögenssteuer, 
ähnlich dem Pfundzoll, den Handel des fremden Kauf­
manns belastend.

Wurde die Ware nicht gewogen, wohl aber zum Ver­
kauf niedergelegt, so war das Eredgeld in Höhe von 6 L 
für den großen, von 3 L für den kleinen Ballen fällig als 
Gebühr für die Notierung und Aufbewahrung des Gutes. 
Unterblieb gelegentlich der Aufgabe an den Frachtführer 
das Wägen, so mußte als Gebührenäquivalent das halbe 
Waggeld, also 1 f. d. Ztr. gezahlt werden.

Die in Mitte des 18. Jahrh, niedergeschriebene Wag- 
ordnung») enthält gegenüber der eben besprochenen wenig­
stens was die allgemeinen Sätze betrifft, nur die Aende­
rung, daß die Gastkausgeschäftsabgabe für eine Reihe von 
Waren wie Safran, Pfeffer, Wachs, auf 2 L f. d. Gülden 
statt f. d. Pfund festgesetzt ist?») Das Eredgeld beträgt 
einheitlich 3 L f. d. Stück.

Die Wagordnung von 1570°) kennzeichnet sich durch 
Uebernahme verschiedener Kaufgeschäftsabgaben aus dem 
Eroßzoll, während im übrigen an den alten Sätzen festge­
halten wird. Die Kaufgeischäftsabgaben werden hier durch­
wegs, auch bezüglich der Gäste, als Waggeld schlechthin be­
zeichnet?») Das Wort Zoll ist verschwunden, um ein Jahr­
hundert später als etwas völlig anderes in der Wagtars 
wieder aufzutauchen.

In den Wagordnungen von 1673 und 1703") erscheint 
nämlich ein besonderer Aus- und Durchfuhrzoll, der genau 
wie der gleichzeitig im Eroßzoll anfallende Zoll Fremde 
und Bürger in gleicher Höhe traf und somit eine Aufwand­
steuer, ein Zoll im heutigen Sinne war. Daß tatsächlich an 
der Wag damals ein besonderer Zoll erhoben wurde und 
nicht etwa nur der im Eroßzoll fällige in der Wagordnung 
verzeichnet wurde, geht u. a. aus der Position Garn hervor, 
bei welcher eigens ausgedrückt ist, daß am Eroßzoll 6 kr, 
an der Wag 2 kr für die Durchfuhr zu entrichten sind. Man 
war sich eben der alten Bedeutung des Wagzolls nicht mehr 
bewußt, schuf nun in einer falschen Anhänglichkeit an das 
Althergebrachte etwas durchaus Ueberflüssiges, bis man 
endlich 1627 erwog, „ob man nunmehro auch die Ordnung 
selbst in einen zuverlässigen und richtigen Stand bringen, 
sonderheitlich den Zoll von der Waag separiren... solle"?») 
und am 18. 2. 1729 den Wagzoll aufhob?*) Im allge­
weinen mußte der Fuhrmann für die mittelbare und un­
mittelbare Durchfuhr 1 kr f. d. Ztr. an der Wag zahlen.

Das Waggeld, soweit es beim Kaufgeschäft anfiel, 
wurde durchwegs nach dem Gewicht bemessen. Der Gast 
hatte dasselbe als Käufer wie als Verkäufer, der Bürger 
weist nur als Verkäufer und zwar nur in Höhe von ein 
bis zwei Drittel der Gastabgabe zu zahlen. So zollte der 
Gast von Kramereiware an der Wag 6 kr, der Bürger 4 kr. 

-°) Ein Pfund Haller war damals etwas mehr als ein 
halber Gulden, so 1450 gleich 36 3/4 kr, 1488 gleich 34 kr. 
Friedr. Dobel, Beitr. zur Verfassungsgeschichte der Reichsst. 
Memm. (Augsburg 1876), S. 66. Die Wahl des Guldens 
als Steuereinheit unter Beibehaltung des alten Satzes 
von 2 bedeutete somit eine Ermäßigung des Satzes auf 
ungefähr die Hälfte.
- ^) Aehnlich entwickelte sich in Ueberlingen um diese 
Zeit das Eredgeld „Zu einem allgemeinen Marktzoll auf 
lede marktmäßig innerhalb und außerhalb der Gred an- 
Sebotene Ware. Fr. Schäfer, Wirtschafts- und Finanz- 
18W) " Ueberlingen, in Eierkes Untersuchungen (Breslau 

betr btA- 314, 3 „Deput. Decret. 26. 11. 1726, Zollwesen

Wagordnung wird auch eines 
Zollgeldes gedacht, weilen aber der Zoll künftig dem Eroß- 
Zoller allein Au überlasten, als ist wegen einiaei» AnNn-' bühren in der Wagordnung abstrahicn wöÄn "^ 

rans. in

Man darf hier die gesamte Kaufgeschäftsabgabe mehr als 
Steuer denn als Gebühr ansehen, da sie auch auf Seite 
des Bürgers mehr beträgt als die vom bloßen Wägen ge­
nommene Gebühr. Diese, auch Ueberschlaggeld genannt, 
betrug 1 kr f. d. Ztr. Als Gebührenäquivalent hiefür 
wurde, wenn Ware an einen Bürger hereinkam ohne ge­
wogen zu werden, die Hälfte gefordert.

Das Eredgeld, hier Lagergeld genannt, betrug 
ebenfalls 1 kr f. d Ztr. Es war nur fällig, wenn ein Gut 
nicht gewogen wurde und länger als 8 Tage an der Wag 
lag.

Die Auf- und Abladegebühr betrug 4 kr f. d. 
Wagen (zu 40—50 Ztr. gerechnet) und 2 kr f. d. Karren 
(zu 20 Ztr.), also nicht ganz ein halber L f. L. Ztr.

Diese Gebühren sind auch in der Wagordnung von 
1729") wieder anzutreffen, lediglich das Eredgeld ist für 
Güter, die länger als einen Monat an der Wag liegen, 
nach Zeitabschnitten bemessen. Es beträgt im ersten Monat 
1 kr unter bisherigen Bedingungen, für jede folgende Wo­
che 2 f. d. Ztr. (1779") wird es Standgeld genannt).

Der Wagzoll ist im allgemeinen verschwunden, nur für 
einige Artikel wird auch ein Ausfuhrgeld erhoben, dann 
allerdings ohne Konkurrenz mit dem Eroßzoll, wie z. P» 
für Leinwand.

Neu ist das sog. Eingangsgeld oder der Ein- 
gangsaccis, der regelmäßig von Waren erhoben wurde, 
welche an einen Bürger herein kamen, und der meist 4 kr 
i. d. Ztr. betrug. Dies war die für jene Zeit typische 
Aufwandsteuer. Sie wurde teilweise wie ein Octroi unter 
den Toren bezogen, namentlich von Lebensmitteln.

Eine bedeutende Vereinfachung der Eüterbehandlung 
bringt die Wag- und Accisordnung von 1779"). Bezüg­
lich des Auf- und Abladegeldes sowie des Standgeldes ist 
keine Aenderung eingetreten. Auch die Gebühr für das 
Wägen an sich beträgt nach wie vor 1 kr f. d. Ztr?»), je­
doch ist zu diesem ein weiterer kr f. d. Ztr. zu zahlen, wenn 
Eut an einen Bürger in die Stadt kommt. Dieser sog. 
Eingangskreuzer ist stets vom Fuhrmann und auch 
dann zu entrichten, wenn das betreffende Gut nicht ge­
wogen wird. Das Gleiche gilt von der Versendung von 
Bürgergütern, bei welchen der Fuhrmann ebenfalls, wenn 
sie gewogen werden, 2 kr f. L. Ztr. schuldet. Der Bürger 
muß für das an ihn adressierte Eut sowie für das von ihm 
zum Versand aufgegebene die nach dem Accistarif jeweils 
ersichtliche „Accisgebühr" entrichten. Diese war nichts we­
niger als eine Gebühr, sondern vielmehr eine Aufwand­
steuer, welche den Konsumenten treffen sollte. Wenn Hiebei 
in der Hauptsache nur solche Waren mit einem Ausgangs­
geld belegt wurden, die in Memmingen hergestellt worden 
waren, so sollte damit eine Doppelbesteuerung von ehedem 
eingeführten Waren vermieden und doch eine gründliche Er­
fassung aller Waren erzielt werden.

Die Kaufgeschäftsabgabe betrug durchwegs das Dop­
pelte des Accises, ist somit zur Hälfte als Aufwandsteuer, 
zur Hälfte als Verkehrssteuer anzusehen. Steuersubjekt 
war der Gast, welcher an der Wag verkaufte.

Die Besteuerung der Durchfuhr war ganz dem Eroßzoll 
überlasten?»)

b-) Augsburg betrug um die gleiche Zeit „die Ge­
bühr für das Abwägen der Waren für freunde Kauf- urd 
Fuhrleute 1 kr, für Bürger und Einwohner Augsburgs nur 
2 hlr. ohne Rücksicht auf die Menge der Ware oder Anzahl 
der Stucke, H. Stollreither, Zoll- und Hallenwesen v. 
A^b"rg'm18 . Jahrh. (München 1914), S. 66. .

) Als Vorbild dieser vereinfachten Wag- und Acers­
ordnung diente u. a. die Lagerhaustabelle von Heilbronn 

^2- Das Begleitschreiben zu dieser besagt folgendes: 
D?* Wagmeister „ziehet den Transit von denen durchgehen­
den Euthern ein, der eigentlich durchgängig auf 2 kr vom 
Ztr. reguliert ist, aber nach beschaffenheit der Umstände 
moderiert, und so von einem ganzen Wagen de 40^60, und 
80 Ztr. nur fl. 1 genommen wird. Was in der War ab­
gewogen wird, davon zahlet der Ztr. 2 kr und ZH kr an 
die Arbeiter. Hierinnen bestehen bei uns die Hauptge- 
fälle ..." StA. 314, 10, inliegend in „Heilbronnsche ««ger­
haustabelle."
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Die Tarifsätze verstanden sich für den Bürger Brutto, 
abzüglich 10 Proz. Zolltara.

In diesem Zusammenhang sei auch die Accisordnung 
von 1705") genannt. Eine Reihe von Waren sind hier mit 
einer Aufwand-steuer belegt, welche bei der Einfuhr unter 
dem Tor, am Großzoll oder an der Wag fällig war u. im all­
gemeinen 10 kr f. d. Ztr., für geringerwertige Ware 5 kr 
f. d. Ztr. betrug. Bei einigen Gütern erscheint auch ein 
Accis auf die Durchfuhr. Im übrigen enthält diese Ord­
nung auch an anderer Stelle behandelte Abgaben. Sie 
wurde 1714 wieder aufgehoben?*)

c) Die Torwartordnungen.
Die Torwartordnung vom 25. 7. 1547*°) schreibt eine 

nach dem Transportmittel bemessene Abgabe von 1 f. d. 
Pferd vor. Diese war von jedem Wagen oder Karren, 
auch Saum roß zu entrichten, welche eines der Stadttore 
in beliebiger Richtung passierten. Von Holzfuhren war 
vordem statt des Roßzolls unter dem Tor ein Scheit ab- 
geworsen worden?°) Bei der Durchfuhr wurde die Abgabe 
nur einmal erhoben. Daneben kam unter dem Kalchtor 
das ebenfalls nach dem Transportmittel bemessene Unger- 
hauser Weggeld, unter dem Krugstor ein solches für die 
Straße nach Altmannshofen von 6 L f. d. Wagen und 3 
L f. d. Karren zum Einzug.

Die Torwartordnungen von 1651, 1705, 1706, 1720, 
1729 u. 1730*°) bezeichnen obigen Roßzoll als Pflaster- 
und Weggeld und charakterisieren ihn damit als Bei­
trag zu den Unterhaltungskosten der städtischen Straßen 
und Wege, wie dies ja auch dem kaiserlichen Privileg von 
1491°°) gemäß das Ungerhauser Weggeld ist. Während 
letzteres auch im 17. uM) 18. Jahrh, gleich geblieben ist, 
betrug das Pflastergeld im allgemeinen 3 kr f. d. Pferd, 
für Salzfuhren jedoch mit Rücksicht auf den geringen Wert 
dieses Artikels im Verhältnis zum Gewicht nur 1 kr 1651, 
iVe kr in den übrigen Ordnungen, für Obst und Nüsse 2 kr 
k. d. Rotz, für Kalktruhen 1 kr f. d. Rotz, für Rüben, Heu, 
Stroh, Holz, Kohlen, Asche nur Vs kr. f. d. Rotz. Das 
PflastergeLo auf letztere Artikel trug den Namen „Klein- 
zol l". Bürger waren hisvon nach einem Bericht der Tor­
warte vom 3. 1. 1710 stets befreit gewesen, wenn sie diese 
Dinge zum eigenen Hausgebrauch in die Stadt führten?*) 
Im übrigen kamen fiir einige Gegenstände, welche einzeln 
herein- oder hinausgetragen wurden, besondere Sätze zur 
Anwendung, so wurde etwa für eine Kramtruhe 1 kr er­
hoben, für einen Malter Korn ZH kr, d. i. soviel wie für 
ein Pferd, wenn Korn auf einem Wagen passierte.

Von diesen Sätzen unterscheiden sich andere, besonders 
auf Lebensmittel gelegte, welche eigentlich zu den im In­
nern der Stadt an Wag und Großzoll erhobenen Abgaben 
gehörten, der Einfachheit halber gleich unter den Toren 
zum Einzug kamen und zwar namentlich dann, wenn es sich 
E kleinere Mengen handelte. So war vom Bier des Ober- 
yospitals, welches maßweise hinausgetragen wurde, unter 
«r-M ^?r kr s. d. Maß zu zahlen, wurde jedoch über ein 
Biertel ausgeführt, war es an den Großzoll zu verweisen, 
^ron ^malz und Butter, die zum Verkauf hereinkamen, 
» «?^ker dem Tor das Waggeld von 1 hlr f. d. Pfd. oder 
o -vagen s. d. Ztr. an, von Obst und Nüssen das Standgeld 
von 1 kr bezw. 2 kr f. d. Sack.
« Von besonderer gewerbepolitischer Bedeutung ist die 
Bestimmung, daß Häute, die zum Verkauf hereinkamen, 2 
kr f. d. Stück zahlen mußten, sog. Lohnhäute, d. h. solche, 
die nur zum Gerben in die Stadt gebracht wurden, jedes­
mal frei passieren durften.

erwähnen sind ferner der Viehzoll von V»—2 kr f. 
d. Stuck sowie der 1720 eingeführte Wildpret- und Geflü-

") StA. 314, 10, „Extract jeniger Rathdecrete, das 
von Cramereiwahren, so über einen Viertel Tentner ver­
kauft werden, das Waggelt zu bezahlen."

°°) StA. 85, 1, „An die Er. Zeilisch Räth und Ober- 
amptleuth wegen des Weizenhofer Zolls, lect. in Sen. 8. 
1. 1645, placuit." '

°°) Siehe A. I. Anm. 8.
**) StA. 214, 4, „Ratsdekret, 3. 1. 1710." 

gelzoll. Dieser wurde ebenfalls unter den Toren erhoben 
und verstand sich nur von solchem Wild und Geflügel, das 
in der Stadt feilgeboten werden sollte, Gülthennen und 
Eülthühner waren frei.

6) Die Zollordnung von Unterholzgünz.
Der vorliegende Tarif von 1720°°), welcher auf solche 

Passanten Anwendung fand, die nicht durch die Stadt, wohl 
aber über-die Ungerhauser Straße gingen, enthält außer 
einem allgemeinen Roßzoll von 4 kr. f. d. Pferd eine Reihe 
von spezifisch bemessenen Sätzen sowie einen Jüdenzoll von 
3 L f. d. Kopf. Wenn der Kopf des Tarifs die darin ent­
haltenen Abgaben als Weggeld bezeichnet, — gemeint ist 
das Ungerhauser Weggeld —, so beging die Stadt eine 
kleine Schiebung; denn streng genommen, hätte sie dann 
nur 6 L f. d. Wagen und 3 f. d. Karren erheben dürfen. 
In Wirklichkeit bedeuteten diese Sätze ein ungefähres Ae- 
quivalent für die in der Stadt fälligen Durchfuhrabgaben 
und auch Abt Eordian (Scherrich) von Ottobeuren vertrat 
anläßlich eines Streits, der seit 1656 zwischen besagtem 
Kloster und der Stadt Memmingen um diesen Afterzoll 
währte, in einem Schreiben vom 10. 6. 1706 den Stand­
punkt, „dasjenige, so mann zu Holtzgüntz von denen allda 
passirenden fuehren beziehet, seye nur ein Weggelt und 
kein Zoll"?°)

Aehnliche Wehrzölle bestanden, wie schon erwähnt, zu 
Woringen") und Volkratshofen.*")

e) Die Zollordnungen von Egelsee?*)
Die an der Egelseer Brücke fälligen Abgaben sind ihrer 

Veranlassung nach sowie mit Rücksicht auf die Bestimmung, 
wonach sie bei Erneuerung eines Jochs verdoppelt werden 
sollten**), Gebühren, die zum Bau bezw. zur Erhaltung der 
Brücke verwendet wurden. Abgabepflichtig waren die 
Transportmittel wie die Ware, welche teils nach Gewicht, 
teils nach Stückzahl verzollt wurde; selbst von reitenden 
und zu Futz gehenden Passanten, mit oder ohne Last, sowie 
von Hochzeitsgesellschaften wurde der Zoll erhoben. Auch 
Flöße, leer und beladen, sind in den Tarifen aufgeführt.

2. Die Anordnung der Tarife.
Die äußere Anordnung der Memminger Zoll- und 

WagoMMngen ist vorwiegend ein Ergebnis der geschicht- 
llchen Entwicklung. Wie im 14. Jahrh, ein eigener „Korn-

*md dergl. neben dem „Zoll" verpachtet 
wurde, so finden sich schon in der ältestey uns bekannten 

»HE vom Korn", „vom Salz" sowie „vom 
^ockenen Gut als Grundgruppen, wozu sich noch die Grup- 

und „Klauzoll" gesellt.") Im Laufe der Zeit 
wurden, oft ganz wahllos, weiter Positionen in irgend 

^rundgruppen ejngeschoben oder einfach am Schluß 
«ngeyangr.

Maßgebend für Einreibung war oft nur die gleiche 
urr und Hohe der Verzollung der betreffenden Waren, 
was am deutlichsten der Begriff Zentnergut besagt. Ein 
eigentliches System im heutigen Sinne liegt nicht vor. 
, Nur die Wag- und Accisordnung von 1779*°) ist alpha- 
bettzch angeordnet.

°°) StA. 37, 4. „An Herrn Prälaten zu Ottobeuren, 
Holzgunzer Zoll betr., lect. in Sen. 20. 9. 1706. S. auch 
"""Ahauser ^egzoll". in Memm. Geschbl. 1924 Nr. 4. 
9 1723 314' 5. „Copia zwoer Befehl, 24. 7. und 15.

1729 E' 313, 1, „Rev. Voltratshofer Zollmdnung 

ke» Bestimmung bestand schon im 14. Jahrh,
d Eäb^Städten Brückenzolls. Wagner, Das Angeld in 

i 'm Ravensburger Zolltarif von
1369 die Erundpositlonen Korn, Salz Metalle, Wein, Garn 
AA Bezeichnend fü/'die Tatsache, iwß viel-
Ä SleOe Art der Bemessung als Gesichtspunkt 
der Anordnung diente, ist der Saü Was man mit dem 
Zuber Misset, von obs, von nussen oder von zubeln, da git 
in der zuber 1 den." Karl Otto Müller, Der älteste Ra- 
vensburger Zolltarif von 1369 (Württ. Vjh- 1912).
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Die allmähliche Vermehrung der Positionen erklärt sich 
einerseits aus der Einführung neuer Handelsartikel, an­
dererseits, soweit nicht ein Wertzoll dieser Aufgabe gerecht 
wurde, aus dem Bestreben durch spezisizierte Erfassung 
höherwertiger Gegenstände die Zoll- und Waggefälle er­
giebiger und gerechter zu gestalten.")

Wie sich nun die Tarifierung im einzelnen gestaltet und 
welche Gesichtspunkte sich Hiebei ergeben haben, sei im fol­
genden bei Besprechung einzelner Gruppen und Positionen 
gezeigt.

3. Die Einzelsätze der innerhalb der Stadt und an den 
Toren fälligen Abgaben.

a) Nahrungs- und Eenußmittel. 
aa) Getreide und Mehl.

Nach der ältesten im Denkbuch der Stadt befindlichen 
Zollordnung zahlen Gäste wie Bürger von Mehl und Korn 
4 hlr. f. d. Malter, nach der nach 1420 niedergeschriebenen 
Zollordnung 3 L bei der Ausfuhr?) Die Zollordnuüg von 
1546°) enthält eine Erhöhung dieses Satzes auf das Dop­
pelte, nämlich 6 L, sowie die Neueinführung der Positionen 
Haber, Gerste und Erbsen, die zwar auch je 6 L f. d. Mal­
ter geben, bei denen jedoch das Malter je verschieden groß 
ist. Am billigsten kam Hiebei der Haber, bei dem 17 Viertel 
auf ein Malter gingen, gegenüber Gerste und Erbsen, bei 
denen ein Malter zu 12 bezw. 8 Vierteln gerechnet wurde.

Wenn die Zollordnung ausdrücklich von Mehl spricht, 
das gen Kempten und Jsny geführt wird, so ist damit je­
denfalls nur gesagt, daß die Mehlausfuhr nach diesen 
Städten besonders stark war, und Mehl, das ausgeführt 
wird, in Gegensatz gebracht zu solchem, das lediglich zum 
Mahlen aus der Stadt passierte. Denn Korn, das nur zum 
Mahlen hinausgeführt wurde, war zollfrei. In dieser Be­
stimmung ist keineswegs ein gewerbepolitische, das Muhl- 
gewerbe begünstigende Maßnahme, sondern vielmehr ein 
Ausdruck der Tatsache zu erblicken, daß mit dem damaligen 
Zoll lediglich der Handel besteuert werden sollte. Außer­
dem wurde hier eine Doppelbesteuerung vermieden, denn 
Getreide, das zum Mahlen kam, war, wenigstens zeitweise, 
mit einer Mahlsteuer belastet. Eine solche ist bereits in 
Verordnungen von 1434 und 26. 11. 1460,") nachweisbar. 
Sie betrug 1 Sch. hlr. f. d. Malter Getreide und wurde an 
der Wag kontrolliert. Steuersubjekt war der Eigentümer 
des Getreides, der es in die Mühle gab. Der 1664 und 
1673 anläßlich der Türkengefahr eingeführte Kornaufschlag 
von 2 kr f d Viertel war ebenfalls eine solche Rohmaterial­
steuer und wurde vom Eroßzoller eingezogen.")

Die Zollordnung vom 1.10.1602«) brächte eine weitere 
Verdoppelung des Zollsatzes für den Malter Getreide auf 
2 Sch blr Der Malter wurde teilweise anders gerechnet 
als 1546 und weitere Positionen, z. T. ganz ungleichartige

^)He derartige Absicht spricht sich u. a. in einem 
Referat der Wagdeputierten 1724 aus, welche darauf Hin­
weisen, daß an anderen Orten, was die Herren Negotian- 
ten verkaufen, ihr Gebühr davon" - gemeint sind bAnders 
kostbare, in der Memminger Wagordnung bisher noch nicht 
enthaltene Waren wie Gold- und Silbertreffen, ^ide. 
fremde Strümpfe, Spitzen u. drgl. — «entrichten müssen. 
Wie denn in Sonderheit dem Vernehmen nach in der 
Schweiz der K aus er und Verkäufer, jeder vom fl. 1 kr. zah­
len muß und weilen auch in Ulm bekanntermaßen das 
Pfenniaaeld einaekuhrt worden, welchem auch sogar der FreVA und eine Waggebühr
von 12 kr. von 100 fl. für solche Waren für Memnnngen 
verlangen. StA. 314, 10. „Anzerg der Herrn WaAepu- 
tierten, 1724." Dieser Forderung nach gerechter Tavi- 
sierung aller Waren wurde in den nächsten Wagordnungen 
von 1724 und 1729 zwar durch keine Wertabgabe, jedoch 
durch eine eingehende Spezifikation entsprochen.

««) StA. 266, 2, „Der Stadt Verkündbuch", Bl. 137, 
160, genau so für Ulm Bl. 55.

«°) StA. 314,1, „Eines Rates Befelch, an Amman und 
Gemeind zu N., den Aufschlag auf Korn auch in denen Ort­
schaften betr." und 314, 2, „Verkündung den Aufschlag auf 
Wein, Bier, Brandtwein usw., 30. 7. 1673". 

wie Zwiebel-, Hanf- und Leinsamen, Rausch (eine Erzart) 
und Schmiedfeilen — nur weil sie auch malterweise ver­
sandt und verzollt wurden hier eingereiht.

Eine weitere Erhöhung des Kornzolls auf 4 kr. d. i. 
16 hlr. findet sich in den Zollordnungen von 1634 und 
1688,°) während nun auch das Malter der übrigen Artikel 
einen bssoist>eren Satz erhielt. Neu eingefügt wurde 1634 
die Position Dotter (Flachsart),1688 Malz, welch letzteres 
für die Aussuhr 4, für die Durchfuhr 6 kr zahlen sollte.

Am Kornhaus war als reine Gebühr das sog. „Meß- 
geld" oder „Kornzuberlohn" im Anschluß an das Ausmessen 
beim Kaufgeschäft oder bei der unmittelbaren Ein- und 
Ausfuhr zu zahlen. Dies betrug z. B. 1619 ff. bei der Ein­
bringung in ein Memminger Haus 2 hlr., bei der Ver­
sendung aus einem solchen 1 kr., also 4 hlr. f. d. Malter, 
wozu noch in beiden Fällen der an die Sackträger zu zah­
lende Schickerlohn von 1 bis 2 L f. d. Malter kam.")

Der unterm Tor erhobene Pflasterzoll wurde 1547 
mit 1 L f. d. Pferd"), 1651,1705, 1706, 1720,1729, 1730") 
mit je 2 L f. d. Pferd bezw. f. d. einzelnen hereingebrachten 
Malter angesetzt, wozu noch die aus den betr. Zollovdnun- 
gen ersichtlichen Weg- und Brückenzölle von Ungerhausen. 
Weizenhofen und Egelsee kamen, die zeitweise unter den 
betr. Toren miteingezogen wurden.

Da es sich bei den Kornzöllen um spezisische Zölle han­
delte, ist es schwer sich ein richtiges Bild von der Belastung 
des Getreides im Verhältnis zum Wert zu machen. Nimmt 
man den niedrigsten vor 1547 mir bekannten Preis von 
2 Pfd. hlr. f. d. Malter im Jahre 1484 an — 1448 kostete 
ein Malter Korn nur 1 Pfd. 17 Sch. hlr. — svergibt sich 
für den Ausfuhrzoll in Höhe von 3 L f. d. Malter ein 
Satz von 1,25 v. H. des Verkaufswertes, bei einem höchsten 
Preis von 10 Pfd. im Jahre 1530 nur em solcher von 0,25 
v. H.").

dd) Wein und Branntwein.
Vom Wein wurde im Großzoll eine Durch- mü> Aus­

fuhrabgabe sowie eine Kaufgeschästsabgabe erhoben, ul- 
Zeichen für die allmähliche Wesenswandlung des „Zolls 
überhaupt in Richtung auf seine heutige BAeutung ^rs 
die Tatsache angesehen werden, daß sich die Kaufgeschasts- 
abgabe zum letzten Mal 1602,«) in den Zol^istinungen 
von 1634 und 1688°) schon nicht mehr findet. Nach oerZou- 
ordnung von 1420 ff?) betrug der Durchfuhrzoll 7 sur 
ein Faß Wein, wenn es dem Gast gehörte, L, wmrn es
einem Bürger gehörte. Wenn nach der rm DenQuch ent­
haltenen Zolloämung") die bei der Durchfuhr vom Gast 
zu entrichtende Abgabe in 4 L ErAlohn und 3 H Zoll 
zerfällt, so läßt dies mit großer Wahrs^lnllchkeltden 
Schluß zu, daß ursprünglich Dr Wein, der schlecht nduK 
passierte, der eigentliche Zoll von 4 L verlangt.v^rde urü>. 
dazu von solchen Wein, der einige Zeit nach feiner ^rer- 
bringung in die Stadt an der Gred gelegen war und sodann 
wieder eingesührt wurde, ohne daß er an der Gred hat.e 
verkauft werden können, noch die Gebühr von 3 sur die 
Benützung letzterer anfiel. Im Laufe der Zeit wurde nun 
wohl die Pflicht zur Leistung des Gredgelds auch ach die 
bloße Durchfuhr ausgedehnt, sodatz dasselbe sowohl als Ge­
bühr wie als Gebührenäquivalent ähnlich dem oben er­
wähnten allgemeinen Bürgerdurchfuhrzoll von 3 L s. d. 
Stück fortbestand.

") StA. 314,1, „An Herren Prälaten zu Ochsenhausen 
1651. 3. 11." 315, 1 beginnend „Nota daz man den burgern 
gelten fol", (Raitbuch). Z. B. die Auszeichnung des Jahres 
1386") Ebenso in Zürich und Ravensburg schon im 14. 
Jahrh. Müller, Zolltarif.") Die Preise sind einer Tabelle entnommen ber Fr. 
Dobel. Beitr zur Verfaesch. der R.-St.M. Zeitschr. Hist. V. 
Schwab. 1876.^ Die hieraus ^chneten Pr^ 
stätiaen die Anückt Bastians, daß „die Waren rm Nlittei- alter weite Räume durchmatzen, ohne zu >0/^ Verteuerung 
durcki Zölle »u aelanaen, wie heute einzelne iM Augenblick Ls^Ur^
«Ueber die Bedeutung mittelalt. Zolltarife als Geschichr - 
quellen, in Forsch, z- Gesch. Bayerns, Bd. 13, 1905, S. 229.
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Der Gastdurchfuhrzoll betrug 1546°) 8 L, 1602«) 2 kr, 
1 L f. d. Faß, der Bürgerzoll 1546 ebenfalls 8 L f. d. Faß, 
1602 — jedoch nur für Welschwein augeführt — 2 L f. d. 
Ztr., 1634 und 1688°) werden durchwegs 12 kr. f. d. Faß 
erhoben.

Der Ausfuhrzoll betrug nach der ältesten Ordnung 
1 L f. d. Wagen für den Gast, wenn nicht überhaupt da­
mit der unter dem Tor fällige Passie rzoll gemeint ist."') 
Der Bürger zollte für die „Ausfuhr" 3 L f. d. Faß, jedoch 
nur dann, wenn er den Wein nicht in den Keller gebracht 
hatte. Die Ausfuhrabgabe ist wohl identisch mit der vom 
Bürger in gleicher Höhe zu entrichtenden Kaufgeschäfts­
abgabe, sodaß streng genommen der angegebene Satz fällig 
wurde, wenn ein Bürger Wein kaufte in der Absicht ihn 
auszuführen. Auch die Zollordnung von 1420 ff.°) ent­
hält nichts über die Weinausfuhr schlechthin, wohl aber 
hatte nach der Zollordnung von 1546°) ein Bürger, der 
Wein versandte, 8 L f. d. Faß zu zahlen. Der Gastzoll 
von 1 Sch. hlr. s. d. Saum und 3 L f. d. Läge! Welsch­
wein war seiner geringen Höhe sowie der Bemessungs­
grundlage nach Passierabgabe bezw. Eredgeld. Der gleiche 
Bürgerausfuhrzoll von 8 H s. d. Faß bestand 1602«) für 
Wein und Branntwein. Die Zollordnungen von 1634 und 
1688°) enthalten für Wein u. dergl. keine Kaufgeschäfts­
abgabe mehr noch unterscheiden sie zwischen Gast und Bür­
ger. Sie differenzieren nur nach der Herkunft des Weines. 
So wird 1634 die Aussuhr von Land-, Etsch-, Verjerner- 
und Velteliner Wein mit 2 kr. je Viertel, die von Malva- 
sier-, Rheinfall- Muskateller-, spanischem und französischem 
Wein mit 4 kr. je Viertel verzollt, 1688 erfährt auch der 
Verjerner eine Steigerung auf 4 kr. je Viertel, Elsässer, 
Neckar- und Seewein werden auf 1 kr. je Viertel ermäßigt 
und französischer Wein auf 12 kr. f. d. Faß festgelegt. Diese 
Differenzierung hatte offenbar den Zweck eine genauere 
Erfassung des Wertes zu erzielen.

Was die Kaufgeschäftsabgabe betrifft, so findet sich 
in der ältesten Zollordnung«) nur der Fall, daß ein Gast 
Wein an einen Bürger verkauft, wobei ersterer 4 L, letz­
terer 3 H zu zahlen hat. 1420°) zahlt der verkaufende Gast 
4 Sch. hlr. f. d. Faß.°°) Ist der Gast Käufer, so werden 3 
Falle unterschieden. Der Gast kauft 1. vom Gast, 2. vom 
Bürger, dessen Wein noch nicht in den Keller gekommen ist, 
3. vom Bürger aus dessen Keller und zahlt dementspre- 
And 4 Sch. hlr., 14 L bezw. 8 L f. d. Faß. Die Unter­
scheidung nach letzterem Merkmal sollte wohl das von ein­
gelagertem Wein gezahlte Angeld"«) berücksichtigen. Der 
Bürger endlich zahlt lediglich, wenn er Wein von einem 
Gast kaust, 6 L f. d. Faß. Der Weinhandel unter Bürgern 
sowie der Ver-kauf seitens eines Bürgers überhaupt war 
für diesen frei. Dies bedeutet eine Bevorzugung des Mem- 
Mlnger Eigenhandels, da der Bürger als Käufer wie als 
Verkäufer im Vorteil war; jedoch darf man das wirtschafts- 
politische Motiv hier nicht überschätzen, es ist vielmehr — 
wre bei allen mittelalterlichen Zöllen — die Differrenzie- 
rung nach dem Bürgerrecht in erster Linie auf die Absicht 
ö^ruckzuführen in dem erhöhten Eastzoll ein Aequivalent 
zu schaffen für die vom Bürger erhobenen Steuern.

Tarif von 1546°) zeigt eine Präzisierung, insofern 
statt des verschieden großen Fasses das Viertel der Zollbe-

Transportmittelzoll stammt jedenfalls aus 
Pferd bettug ' Rotzzoll schon um 1400 1 L f. d

Ar. Schorer, Chronik v. M., (Memmingen 
^00), wurde 1488, Samstag vor Bartholomä „von einem 

^n zwenen aufgesetzet". datz für einen Karren 
'Vrot 1 Sch., für einen Aimer Wein Zoll 

gegeben werden sollte, wenn er auf dem 
Markte verkaufte.

Zoll

) Steuerobjekt des alten Weinungeldes um 1400 war 
der unmittelbare Besitz von Wein, gleichgültig ob zum 
Zwecke des Ausschanks oder des Eigenverbrauchs, Steuer­
subjekt der Besitzer, Steuersatz der Geldwert jeder 13. Maß. 
Das Angeld trug also „den Charakter der direkten Steuer 
auf einen Vermügensgegenstand," Wagner, Angeld in d. 
schw. St. S. 66 f.

Messung zugrunde gelegt worden ist. Der Gast zählt als 
Verkäufer 1 hlr. je Viertel, als Käufer 2 das sind — 
1 Faß zu 24 Vierteln gerechnet — 2 bezw. 8 Sch. hlr. f. d. 
Faß. Die weiteren Unterscheidungen sind verschwunden. 
Die Ordnung von 1602«) setzt nur mehr einen Verkaufszoll 
von 1 kr. je Vrtl. fest, während sich später überhaupt keine 
Kaufgeschäftsabgabe auf Wein mehr vorfindet.

Die Erwähnung des Branntweins geschieht zum ersten 
Mal in der Zollordnung von 1602. Während er hier genau 
wie Wein verzollt wird, besteht 1688°) ein eigener Durch- 
und Ausfuhrzoll von 2 L f. d. Maß, der am 5. 10. 1695°) 
auf 1 L für die Durchfuhr ermäßigt wird. Nach den Tor­
wartordnungen von 1729 und 1730 wurden von Brannt­
wein und Kirschwasser, die nur in kleinen Mengen hinaus 
getragen wurden und im Großzoll nicht zur Behandlung 
kamen, unter den Toren 2 «Z f. d. Maß erfordert. Ein 
.ns bestand 1705") lediglich für Wein in Höhe von 4 kr. 
f. d. Eimer.

cc) Met und Bier.
Aei kwn Artikeln Met und Bier handelt es sich lediglich 

A" die Ausfuhr auf das Land hinaus. 1420 ff?) zahlt ein 
Gast für ern über 10 Viertel großes Faß Met das er in ei­
nem Memmlnger Keller oder Haus faßt, 4 1602«) zahlt

* AH' Zoll und der Bierwirt 2 Sch. hlr. 
llngeld°-) für Met und Bier, 1634 und 1688°) werden für 
das Viertel Vier oder Met 1 kr. bei der Ausfuhr, 1688 2 H 

ber Durchfuhr erhoben. Bier aus dem Oberhospital, 
matzweise hinausgetragen wird, zollt 1729") nach 

rechntt/ Torwartordnung 2 L je Viertel (zu 12 Matz ge­

äst) Salz.
sich Ein-, Aus- und Durchfuhr- sowie reine 

r»nü ^ il^abgaben vor, letztere nur wieder bis zu An- 
17-^ahrh., dazu der übliche Gredlohn, der bei un- 

"""elbarer Durchfuhr wegfiel.
Im Ordnung«) fordert lediglich 1 L f. d. Kröt-
b?ck NW°^) bezw. 1 hlr. f. d. Scheibe, 5 L f. d. Stü- 
vonf- b- Eichenfaß°°). Die Ordnung 
: " M?0sf.) belehrt Uns darüber, daß mit diesen Sätzen

Abgaben gemeint sind, welche der Bürger bei der Aus­
genommen, wenn er zum Zwecke der Ausfuhr 

Zahlen hat. Kauft der Bürger dagegen Salz 
der Ausfuhr, zahlt er nichts; dafür zollt
der Merzler, der Salz im Kleinen verkauft, 1 hlr. f. d. Schei­

nach dieser Ordnung sowohl, wenn er 
»uhrt und verkauft, als auch wenn er es in Mem- 

A und ausführt, sowie bei der unmittelbaren
? Auhr 3 hlr. f. d. Scheibe, 5 L f. d. Eichenfaß, 8 L f.

11 f. d. Stübich-«) und 5 hlr. f. d. Krötlin 
zu zahlen, also das 2^—3 fache des Bürgerzolls.
.... 1546») zahlt der Gast, der Salz verkauft oder durch- 
suyrr, hlr. für das große, 1 L für das kleine Salzfätzlsin, 
dazu der Bürger, wahrscheinlich wenn er Sah kauft, 1 hlr. 
le großes Fäßlein. Der Satz: „Vnd der burger gibt von

1 haller" scheint zwischengeschaltet zu sein ohne Rück­
sicht auf die folgenden Sätze, sodaß sich diese, nämlich 3 
le W^'be, 5 hlr. je Krötlin, 8 L je Galvenfaß und 9 Sch- 

„ut zu 34 Krötlin,, (wovon 4 Sch. den Stadelknechrsn 
nA" Schören,) auf den Gast beziehen. Der gleiche Ta- 

^ü ber Gast Salz kauft und ausführt. Der Bür- 
.^ Lrt sur die Durch- und Ausfuhr 3 hlr. je Scheibe, 5 .Z 
je Galvenfaß und 3 H je Röhrlin zu zahlen.

nach dem Stadtrechtbuche von 13W bestand 
Angeldsatz für Bier. Steuereinheit bildete damals 

Ek' bei Met 1 Viertel Honig, von dem 1 
Das Angeld in den Schwab. Städten, 

-?n- n Da- Uas-ld N-- all-

Ä,?"H benr Rasens^ Zolltarif von 1369 hatte 
von eL^auf^ Sätze, dämlich von einem Faß 2 .Z, 

1 von einer Salzscheibe 1 hlr. zu 
Müller, Der älteste Ravensburger Zoll- 

1W9 Stuttgart 1912, Seite 190 199, 200.
) Stübich kommt von stupa — Packgefaß.
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Eine Besonderheit stellt der Eastverkaufszoll von 4 kr. 
f. d. Röhrlin oder Faß „aus dem Gebirge dar". Diese Po­
sition deutet zunächst die handelsgeschichtlich bedeutsame 
Tatsache an, daß damals neben dem aus Bayern kommen­
den Reichenhaller Salz auch solches aus Tirol (Hall) nach 
Memmingen ging. Es ist nun leicht denkbar, daß die 
Memminger Salzfertiger, welche Jahrhunderte hindurch 
eine Art Monopol über den Vertrieb von bayerischem Salz 
in die Bodenseegegend und weit nach Württemberg hinein 
ausübten, in dem Vordringen des Tiroler Salzes eine Ge­
fährdung ihres Monopols erblickten und zur Fernhaltung 
desselben einen besonders hohen Zollsatz erwirkten, der sich 
somit als Schutzzoll darstellt, doch nicht wie heutzutage dem 
Gewerbe, sondern dem heimischen Handel dienend?")

Die Zollordnung von 1602") enthält schlechthin einen 
Zoll von 3 Sch. hlr. f. d. Salzfaß, der sich wahrscheinlich wie 
der Sah von 3 L f. d. Scheibe für die Aus- und Durchfuhr 
versteht. Auch 1634 und 1688°) findet sich nur eine Aus- 
und Durchfuhrabgabe in Höhe von 1 kr. f. d. Scheibe.

Aehnlich wie 1546°) dürfte eine besondere handelspoli­
tische Bedeutung der 1705") mit 30 kr. f. d. Faß einge­
führte, 1706 auf 15 kr. ermäßigte und 1713 abgeschaffte Ein­
gangszoll auf Tiroler Salz gehabt haben, zu dem weitere 
30 kr. Accis unter dem Tore eingezogen wurden?")

Außer diesen fiskalischen Abgaben war noch Lohn für 
das Auf- und Abladen und Binden der Salzscheiben an die 
Stadel- und Spedknechte zu zahlen. 1574 wurde außerdem 
zur Bestreitung der durch die Erweiterung des Großen salz­
stadels entstandenen Bau- und Unterhaltungskosten ein 
Standgeld eingeführt in Höhe von 2 wenn Salz dort 
nicht länger als einen Monat, und von 4 L, wenn es über 
einen Monat eingelagett wurde?")

ee) Fische?'
... Nach den beiden ältesten Zollordnungen hat der Bürger 
für eine Tonne Heringe, „die er ausmißt ,3 L zu zahlen, 
der Gast zahlt beim Verkauf sowie bei der Tmrchfuhr 7 
Die Zollordnung von 1546 enthalt lediglich einen Durch- 
Sangszoll von 3 L f. d. Faß für den Bu^er und 8 H A 
den Gast. Beim Verkauf, sei es an der Wag, sel es direkt 
in die Häuser, hatte der Gast nach der WagoMmng von 
1570") 3 L f. d. Tonne Gredgeld zu zahlen. Ein beson­
deres Waggeld ist hier nicht erwähnt.

1602«) fällt der Unterschied zwischen BurgerundFrem. 
den. Es besteht ein reiner Durchgangszoll für Fische rn 
Hohe von 8 L f. d. Faß, für gesalzene Fische ein sMer von 
2 kr., also 8 L f. -.Tonne. Daneben dürfte das Eilgeld 
von 3 L weiter bestanden haben, wenn F'sK'n ME 
gen niedergelegt bezw .verkauft wurden. 1634 und 1688) 
finden sich reine Aus- und Durchfuhrzölle für Fische, die hier 

im Falle des Wagens beim Verkauf ein den Gast als Kau,er 
und Verkäufer in Höhe von 8 kr., den Bürger nur als Ver­
käufer in Höbe von 4 kr. treffendes Waggeld an. Außerdem 
finden sich in den genannten Wagordnungen Abgabenvon 
meist 2 kr/ f - Hlr. für die Durch- und Ausfuhr, die mit de­
nen im Eroßzoll konkurrieren. Für das Wagen der im 
Großen zum Verkauf gelangenden Frsche stand
wag, für den Einzelverkauf eine besondere Fischwag zur

°^D^ß derartige monopolistische Tendenzen von den 
Memminger Salzkaufleuten stets betrieben wurden, gM 
schon aus dem oben, Seite 13 ff. über das Salzstapelrecht 
Gesagte sowie aus den Ausführungen bei I. Groß, M 
nnnger Salzhandel, im Schwäbischen Erzähler, Zahrg. 13, 
Memmingen 1897, hervor. Wenn dann zwar von einem 
unmittelbaren Zusammenhang mit dem Zoll nichts enthal­
ten ist, so muß die in obiger Zollordnung angeführte Po­
sition zum mindesten als handelsgerichtlich wertvolles Zeug­
nis dafür angesehen werden, daß Mitte des 16. Jahrhun­
derts auch Haller Salz über Memmingen nach dem Norden 
ging. "

°°) StA. 314, 1 „an die zu Schaffhausen" 28. 7. 1575.
"') Von der großen Bedeutung, welche Fischzucht und 

-Handel ehedem in Memmingen gehabt haben, zeugt das 
heute noch stattfindende Volksfest des „Fischertags".

Verfügung. In letzterem Fall betrug das Waggeld für den 
fremden Verkäufer 1 hlr. f. d. Pfund. Wenn Fische direkt 
an einen Wirt hereinkamen, so mußte dieser nach der WoH- 
ordnung von 1703") das Gewicht vierteljährlich dem Wag- 
meister anzeigen und die Waggebühr bezahlen. Seit 25. 2. 
1729'°) wurde das Waggeld für solche Fische gleich beim 
Eingang unter dem Tor erhoben.

Bei dem 1705 eingeführten Accis") dürften Fische als 
nicht besonders spezifiziert mit 10 kr. f. d. Ztr. belegt morden 
sein. Nach dem Tarif vom 15. 3. 1724") wurden für Stock­
fische und lebende Fische 4 kr. f. d. Ztr. beim Eingang, d. h. 
wenn sie an einen Bürger hereingesandt wurden, erhoben.

Nach der Wagordnung von 1729'") ergibt, sich für Stock­
fische folgendes Bild:

g) Die Ware wird an einen Bürger hereingeschickt: Der 
Bürger zahlt an der Wag 4 kr. je Ztr.

b) Die Ware wird zum Verkauf hereingebracht und ge­
legentlich desselben gewogen: ist der Gast Verkäufer, zahlt 
er 8 kr., ist der Bürger Verkäufer, zahlt dieser 4 kr., der Gast 
welcher vom Gast kauft, zahlt ebenfalls 8 kr.

c) Die Ware wird hinausgesandt: der Versender zahlt 
2 kr., dazu, wenn er sie auf die Fuhr wiegt, an Ueberschlag- 
geld 1 kr., außerdem im Großzoll nach der Zollordnuno von 
1688") 4 kr., alles f. d. Ztr.

6) Die Ware wird durchgeführt, der Fuhrmann zahlt
3 kr. f. d. Pferd im Eroßzoll.

e) Die Ware liegt über 8 Tage, doch unter einem Mo­
nat an der Wag ohne gewogen zu werden: Der Eigen­
tümer zahlt je Ztr. 1 kr.

Dazu wird Auf- und ALladen je eines Wagens ein« 
Gebühr von 4 kr. erhoben.

Die Wagordnung von 1779") fordert einen Accis von 
4 kr. f. d. Ztr. für hereinkommende Fische.

Hinsichtlich der Zollbemessungsgrundlage ist hier von 
Bedeutung, daß es sich im Eroßzoll bis 1602 um Stückzölle, 
ab 1634 um Gewichtzölle handelt, was mit der zunehmenden 
Wertangleichungstendenz der Tarife in vollem Einklang

tt) Käse.
Nach der Zollordnung von 1420 ff wurde von Käse, 

beim Verkauf, der Pfundzoll erhoben. 1546") 
zahlte der Gast, anscheinend für die Durchfuhr, 7 L s n 
Arren, 1604«) 2 tt., 1634 und 1688°) wurden für Käse 
schlechthin 12 kr f. d. Karren, für Schweizer Käse 6 kr. f. d 
>jtr. bei der Durchfuhr, von Parmesankäse 10 kr. f. d. Bal­
len, von Ordinari-Käse 6 kr. f. d. Ztr. für Aus- und Durch­
fuhr erhoben.

Aach den Wagordnungen von 1673 und 1703'°) zahlt 
der Gast an der Wag, wenn er Käse oder andere Kramerei­
waren verduft, 6 kr. f. d. Ztr., der Bürger als Verkäufer 
4 kr. s. d. Ztr. Die Funktion des alten Pfundzolls als Le- 
steuerung des fremden Kleinhandels wurde hier somit vom 

vernommen, das sonst im allgemeinen den Eroß- 
handel betraf.1724") wurde auf Käse ein Eingang-^ 
von 4 kr. gelegt, daneben bestand obiges Verkaufswdld

gg) Nüsse und Obst.

wast zahlt für Nüsse, die er ausfübrt 2 Sck r * 
bezw. 3 L f. d. Röhrlin oder StMch und 3 btt
Ein Gast, der Nüsse verkauft, zahlt 7 .; ^ w 
ger, der Nüsse verkauft, zahlt 3 1 r 2 s-d-Zuber, ein Bür­
ste kauft, 1 L Die '' d- Zuber, ein Gast, der
Bemessung dir KausoÄ^^ des Zubers bei der 
letztere an den Akt A laßt vermuten, daß
als solchen der schon 139^?Ä^k ^bunden war, für den 
lohn als reine Gebühr sahnte Nußzuber­
mehr ein Satz von 7 s d E3 hlr f. d. Sack ' L.' Stubich oder Faßlem und von 
Nüsse'«^rÄt^ ru entrichten hat, der
von 1 Mhrlin N^ ^ ^r. »erkauft. 1546°) werden 
WEN mit Ob? vouEm Sack 3 L, von einem
Wagen mir ^>ost oder Rüben 1 Sch. wabrskb-iniicki nur oom 
«Ä Mr^eDurck'"^ ?ie Einfuhr zum Verkauf als 
auch für die Durch- und Ausfuhr erhoben. Die Zollordnung
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von 1602° erwähnt einen DUtchgangszoll von 2 kr. je Stur 
Sich Nüsse und 3 je Sack Nüsse und Obst. 1634 werden 
für Nüsse und Obst „hinaus" oder „durch'' 8 kr. je Fühlern 
und 3 kr. je Sack erfordert. Dazu schreiben die Wagord- 
nungen von 1673, 1703, 1729 und 1779 eine an der Wag 
für hereinkommende Ware zu zahlende Abgabe von 2 kr. 
je Sack und 2 kr. je Fählein vor. Nach den Torwartord­
nungen von 1651—1730 beträgt das Pflastergeld für Nüsse 
und Obst 2 kr f. d. Roh. Daneben haben die Torwarte 
seit 1720 Standgeld einzuziehen und zwar 1 kr. f. d. Sack 
und 2 kr. f. d. Karren, für Obst, 2 kr. je Sack und 3 L ie 
Fah für Nüsse.

bk) Reis
Die erste Erwähnung von Reis geschieht in der Zollord­

nung von 1546°) mit einem Satz von 7 L f. d. Fah, der sich 
wahrscheinlich auf die Durchfuhr bezieht. 1688°) ist die Aus­
fuhr mit 2 kr. f. d. Ztr. angesetzt, auf der Durchfuhr liegt 
lÄnglich der Pferdzoll von 3 kr. s. d. Pferd.

Das Ueberschlaggeld beträgt nach den Ratsdekreten von 
1709 und 1712°°) 1 kr. f. d. Ztr. Brutto-Fuhrgewicht oder 4 
kr. s. d. Ztr. Netto.

Beim Verkauf hat der Bürger oder Fremde 4 kr. f. d. 
Ztr. zu zahlen. Die Wagordnung von 1724°°) schreibt eine 
Eingangsabgabe von 1 kr. f. d. Ztr. vor. Diese ist 1729^) 
beibehalten und in gleicher Höhe auf die Ausfuhr gelegt. 
Verkauft der Gast an einen Bürger, zahlt ersterer 2 kr., ver­
kauft er an einen Gast, zahlt er 4 kr. f. d. Ztr. „Waggebühr", 
der Bürger zahlt als Verkäufer 1 kr. 1779°°) besteht lediglich 
eine Eingangsabgabe von 4 kr. d. s. Ztr.

Ein ungefähres Bild, wie die Behandlung dieses Arti- 
tikels im Großzoll und an der Wag tatsächlich erfolgte, gibt 
uns ein Bericht des Wagmeisters Johannes Müller vom 23. 
11. 1712°«):

»Auf Oberherrliches Begehren die Kosten des Reis in 
der Wag betreffend, gebe ich nachfolgenden Bericht: dah der 
hereinkommende Reis, welcher an die Herren Kaufleute an 
die Wag kommt, vom Ztr hinaus bezahlt für Zoll 1 kr., für 
Ueberschlag 1 kr., dem Kaufmann für sein Waggeld 1 kr., 
den Spedknechten für ihren Lohn vom Ztr. 1^ kr., im Groß­
zoll für ein Ztr. Zoll 2 kr., auf einer Achse vom durchgehen­
den Reis vom Ztr. in der Wag Zoll 1 kr. im Grohzoll den 
Pferdzoll vom Pferd, auf welches 5 in 6 Ztr. gerechnet wird, 
3 kr. Johannes Müller, Wagmeister."

Bemerkenswert ist auch die Kostenzusammenstellung der 
beiden Fuhrleute Unoldt und Hammel vom 27. 5.1729°° ge­
legentlich ihrer Beschwere darüber, daß die hohen Zölle das 
Fuhrwerk unrentierUch machten und auf andere Straßen 
brächten: Der Kaufmann muß bezahlen Eingang von jedem 
Ztr. Reis 2 kr., Ausgang o. j. Ztr. Reis 1 kr., lleber- 
schlaggeld den Wagknechten 2 kr. — 3 kr. 2 L. Der Fuhrmann 
Eß bezahlen, welches er wie billig auf seine Fracht schlägt 
v j- Ztr. Abladgeld 1 kr., dem Wagmeister 2 kr., dem Groß- 
zoller 2 kr., Aufladgeld 1 kr. Dann von allerhand kleinen 
Spesen als Pflasterzoll von den Wagen . . . unter dem Tor 
Ar*" Ausgang und was sonsten sein mag, kommt auf jeden 
r " L- - Er., — 11 kr. Wann wir auch den Zoll zu Egel­
see hinsetzen, wann das Gut zu Wasser gebracht wird, so 

auch von jedem Ztr. 1 kr. Somit trifft nun jeden 
Ztr. Reis allhier Unkosten 12 kr. Aus diesen Spesenrrch- 
nungen geht hervor, daß die in den Wagordnungen von 1673 
und 1703°°) mit „hinaus" und „durch" angeführten „Zölle" 
mr allgemeinen nicht identisch waren mit den Abgaben im 
Großzoll, sondern dessen unbeschadet an der Wag erhoben 
wurden. Außerdem ergibt sich hier eine bestimmte Ver­
teilung der Abgabepflicht zwischen Fuhrmann und Waren­
eigentümer.

ii) Fette.
Nach der vor 1500 anzusetzenden Wagordnung*) hat 

der Gast von gesottenem Schmalz ebenso wie von Flachs,

°") StA. 314, 4 „23. 11. 1712."
°°) Ebd. „Nota von Unoldt vnd Hommel, 27. 5. 1712." 

Federn und Schafwolle, wenn er verkauft, 2 L „Zoll und 
Wäglohn" f. d. Pst), hlr., der Bürger von diesen Artikeln 
nur 2 H s. d. Ztr. „Wäglohn", aber keinen „Zoll" zu geben. 
In der Wagordnung von 15?0°) ist gesottenes Schmalz außer 
den genannten Waren dem Schweineschmalz, Schmer und 
Unschlitt gleichgesetzt. Es bestehen nun folgende Fälle:

1. .Der Gast verkauft diese Artikel an einen Bürger zu 
dessen Eigenverbrauch, gibt der Gast „Waggeld" 4 kr. f. d. 
Ztr., 2. Der Gast verkauft an einen Gast, gibt jeder 2 L 
f. d. fl., beide zusammen also 4 f. d. fl.. 3. Der Bürger 
verkauft einem Bürger, nur der Verkäufer gibt „Waggeld" 
2 L f. d. Ztr. 4. Der Bürger verkauft einem Gast, der 
B. gibt 2 f. d. Ztr., der G. gibt 2 L f. d. fl. Die be­
sondere Gastabgabe wird hier nicht mehr „Wagzoll", 'an­
dern ebenso wie die reine Waggebühr von 2 L f. d. Ztr. 
„Waggeld genannt, was zu der schon angedeuteten Be­
griffsverwirrung führt.

Don rohem Schmalz, welchem Garn gleichgestellt ist, 
lauten diese vier Positionen folgendermaßen: zu 1. Der 
Gast gibt „zu wägen" 10 L f. d. Ztr.; zu 2. Beide geben je 
10 L f. d. Ztr., zusammen 20 L s. d. Ztr.; zu 3. Der Ver­
käufer gibt 2 L f. d. Ztr., zu 4. fehlt hier.

Unter Zugrundelegung eines Schmalzpreises°°) von 20
f. d. Pfund — 1530 betrug er 19 L — ergibt sich im 

günstigsten Fall, nämlich wenn ein Bürger von einem Bür­
ger kauft (zu 3.), die sehr geringe Belastung von 0,1 
Kauft der Bürger von einem Gast, so ergibt sich bei ge­
sottenem Schmalz eine Belastung von 0,8 die selbst bei 
einem Sinken des Schmalzpreises auf 10 L f. d. Pfd. nur 
auf 1,6 L steigt, bei rohem Schmalz eine solche von 0,5 
bezw. 1 Für den Gast, der gesottenes Schmalz kaufte, 
kam einmal die konstante Belastung von — den fl. zu 2 Pfd. 
hlr. gerechnet — 0,83 <A, dazu, wenn ein Gast Käufer war, 
der gleiche Satz, mithin eine Gesamtbelastung von 1,66 
wenn ein Bürger Verkäufer war, ein Satz von 0,1 bezw. 
0,2 A), also eine Gesamtbelastung von 0,93 bezw. 1,03 
in Frage. Handelte es sich um rohes Schmalz, so betrug 
die Gesamtbelastung, wenn der Gast vom Gast kaufte, 1 
bezw. 2 In jedem Fall kam demnach der Absatz an 
einen Bürger billiger als an einen Fremden. Diese Tatsache 
sowie die unter 1. bei gesottenem Schmalz angeführte Klau- 
>el, wonach es sich hier auf Seilen des Bürger um Einkauf 
zum Zwecke des Eigenverbrauchs handelt, und die lediglich 
hier bestehende mildere Bemessungsgrundlage (Gewicht) 
lassen das Bestreben vermuten die Bevölkerung mit billigem 
Schmalz zu versorgen und eine Ausfuhr dieses wichtigen 
Lebensmittel zu verhindern. Vordem war dieser Zweck 
wohl ausschließlich durch die Verordnung von 1488°°) ver­
folgt worden, welche den Absatz von Schmalz an Gäste in 
Mengen über 25 Pst), verbot. Der besondere Gastzoll war 
dann nichts anderes gewesen als ein ungefähres Aequiva- 
lent für die auf die Bürger gelegten Stadtsteuern jeglicher 
Art.

In den Wagordnungen von 1673 und 1703°°) findet sich 
ein Durchfuhrzoll auf Schmalz und dergl. von 4 kr. je Ztr. . 
1705°°) wurde der Eingang von Schmalz mit 10 kr. je Ztr., 
der von Unschlitt, Schmer und dergl. mit 5 kr. je Ztr. Accis 
belastet. Im folgenden Jahrzehnt wurden von Butter und 
Schmalz 12 kr. Accis, ab 1729°°) nur 4 kr. wie von Un­
schlitt und Schmer erhoben und zwar unter den Toren.°°) 
Das gleiche hatte der Fremde zu zahlen, wenn er diese Pro­
dukte kaufte oder verkaufte. 1779°°) findet sich wieder eine 
Eingangsabgabe von 12 kr. f. d. Ztr. auf Schmalz und von 
4 kr. auf Unschlitt. Von letzterem waren beim Ausgang 
12 kr. zu zahlen, wenn er in der Stadt erzeugt worden war.

Die Zollordnung von 1634°) enthält noch einen nach 
Bürgerrecht differrenzierten Ausfuhrzoll, 1688°) kostet« 
Schmalz und dergl. hinaus schlechthin 6 kr., durch 2 kr.

(Fortsetzung, folgt.)

°°) Dobel, Beitr. z. Verfassungsgesch., S. 62.
°°) HStArch. „Memming. Gesetzbücher von den Jahren 

1460, 1526, 1532." Literal.

Deriap dm» Memmmger Altertums-Vereio». — Verantwortlich Dr die Schrift leiüm-: Dr. Sul. Miedet
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